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I. Integration and Desintegrationstendenzen der modernen 
Gesellschaft 

Für den Verfassungsjuristen sind Identität und Integration Grenzbe-
griffe. Wer sie verwendet, möchte nicht Verfassungsnormen deuten und 
anwenden, sondern Wechselwirkungen zwischen der Regelung, den Re-
gelungsvoraussetzungen und dem Regelungsgegenstand beschreiben. In-
tegration durch Verfassungsrecht zielt auf die Verknüpfungen des Verfas-
sungsrechts mit Kultur, Politik, Lebenseinstellungen und Mentalitäten. 
Solche Grenzgänge zwischen Recht und Umgebung des Rechts müssen 
Juristen unternehmen, wollen sie nicht in normativer Versponnenheit 
versinken. Allerdings: Die spezielle Kompetenz des Juristen ist zwar 
nützlich, Rückhalt in den Methoden und Normativitätskriterien juristi-
scher Dogmatik aber gibt es nicht. Unausweichlich sind plausible und 
weniger plausible Vermutungen. 

Schon die Begriffe sind schillernd und heimatlos. Entstanden in der 
Mathematik, haben „Integration" und „Identität" über die Psychologie 
und Soziologie die politische Theorie und die Rechtswissenschaft er-
reicht. Über gesellschaftliche Integration diskutieren die beteiligten Dis-
ziplinen in fast völliger Abgeschlossenheit voneinander; in der Tagespo-
litik ist der Gebrauch der Worte inflationär. Es genügen zunächst formale 
Festlegungen. Integration bedeutet Herstellung oder Wiederherstellung 
eines Ganzen, Einigung oder Einigkeit einer Gesellschaft, im Zusammen-
hang des Rechts die Fähigkeit einer Verfassung, ein Gemeinwesen und 
eine Gesellschaft mit den Mitteln des Rechts zusammenzuhalten. Iden-
tität beschreibt das Einigsein einer Gesellschaft mit sich selbst und das 
daraus folgende Bewusstsein eigener Besonderheit in Abgrenzung zu an-
deren; es geht um die Übereinstimmung, die von einer Verfassung vo-
rausgesetzt wird und ihre Wirksamkeit ermöglicht.1 Jede Gesellschaft 
muss dies in jeder Epoche mit eigenem Inhalt füllen und sich wechseln-
den Herausforderungen stellen. Zur Zeit scheinen identitätsbedrohende 
Desintegrationsfaktoren zu überwiegen. Das politische Modell der Mo-
derne, der freiheitlich-demokratische Verfassungsstaat mit nationaler 
Verwurzelung, ist erheblichen Gegenkräften ausgesetzt. Die „disziplinie-
rende Ausstrahlung der Staatlichkeit" schwindet. Alle Vorstellungen von 
„Einheit" - rechtlich, tatsächlich, symbolisch - sind verdächtig. 

1 Vgl. Richard Münch Elemente einer Theorie der Integration moderner Gesellschaf-
ten, in: Wilhelm Heitmeyer (Hrsg.) Was hält die Gesellschaft zusammen?, 1997, 66ff.; 
Bernhard Peters Die Integration moderner Gesellschaften, 1993, 40ff. 
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Globalisierungseffekte2 untergraben den wirksamen Zugriff des na-
tionalen, territorial bezogenen Rechts3 bei der Rahmenziehung über 
Wirtschaft und Kultur.4 Hinter der „Konstellation politisch integrierter 
Gesellschaften der vielen Staaten" erscheinen Umrisse einer „Wirt-
schaftsgesellschaft der einen Welt".5 Europäisierung entzieht das klassi-
sche Zentrum des Staates, Gemeinwohlvorsorge und Freiheitssicherung, 
teilweise der nationalen Zuständigkeit.6 Innere Desintegration droht dem 
Verfassungsstaat durch Individualisierung und zunehmende kulturelle 
Vielfalt. Gesellschaftlicher Zusammenhalt, Tradition, Gemeinschaft und 

2 Durch weltweite Vernetzung computergesteuerter Datenübertragung unterstützt, 
nehmen die Verflechtung und Schnelligkeit grenzüberschreitender wirtschaftlicher Trans-
aktionen zu, insbesondere des internationalen Kapitalverkehrs. Staaten ihrerseits binden 
sich selbst immer stärker durch unkündbare internationale (Wirtschafts-)Abkommen. 
Zugleich entstehen durch die neuen Formen elektronischer Massenkommunikation 
„weltweite, territorial entwurzelte und voneinander segmentierte Öffentlichkeiten, glo-
bale Dorfgemeinschaften oder Kommunikationsinseln, mit denen das öffentliche Be-
wusstsein keineswegs kosmopolitisch erweitert, sondern hoffnungslos zersplittert wird," 
Jürgen Habermas Aufgeklärte Ratlosigkeit, FR v. 30. 12. 1995, 4. 

3 Vom Verlust der Fähigkeit nationaler Politik, den Kapitalismus demokratisch zu do-
mestizieren, spricht Fritz W.Scharpf Demokratie in der transnationalen Politik, in: Ulrich 
Beck (Hrsg.) Politik der Globalisierung, 1998, 228ff., 228. Zu den Gefahren für die De-
mokratie Friedrich Müller Demokratie in der Defensive. Elemente einer Verfassungstheo-
rie, Bd. 7, 2001, 86ff. Positiver Otfried Höffe Demokratie im Zeitalter der Globalisierung, 
1999, 13 ff.: Globalisierung sei kein gänzlich neues und keineswegs auf die Wirtschaft re-
duziertes Phänomen. 

4 Aufschlussreich zu den empirischen Daten Jonathan Perraton/David Goldblalt/David 
Held/Anthony McGrew Die Globalisierung der Wirtschaft, in: Beck (Fn. 3), 134ff.; vgl. 
auch Rolf Stober Globalisierung der Wirtschaft und Rechtsprinzipien des Weltwirtschafts-
rechts, FS Bernhard Großfeld, 1999, 1173 ff. 

5 Udo Di Fabio Der Verfassungsstaat in der Weltgesellschaft, 2001, 20. Sogar die alte 
Utopie der Herrschaftslosigkeit gewinnt einen neuen Bezugsrahmen: „Gemeinschaften 
scheinen in der selbstregulativen erdumspannenden Wirtschaftsordnung mehr und mehr 
entbehrlich zu werden; das Zusammenleben gelingt womöglich auch ohne öffentliche 
Zwangsgewalt und ohne lautstarke Kollektive." Udo Di Fabio ebd., 19. 

6 Der Europäischen Gemeinschaft und der Union fehlen dabei aber - allen gegenläu-
figen Bestrebungen zum Trotz - Zuständigkeiten, die entschieden über den Bereich des 
Wirtschaftsrelevanten hinausreichen. Den Mitgliedstaaten ist es verwehrt, in den gemein-
schaftsrechtlich geschaffenen einheitlichen Wirtschaftsraum einzugreifen. Das gibt die 
Zusammengehörigkeit von staatlichem Territorium, staatlich reguliertem Wirtschafts-
raum und durch staatliche Intervention geregeltem Sozialbereich auf, obwohl gerade 
diese Einheit die „Geschäftsgrundlage des modernen Wohlfahrtsstaates" (Emst-Wolfgang 
Böckenförde Die Zukunft politischer Autonomie [1998], in: ders. Staat, Nation, Europa, 
1999, 103 ff., 104) und insbesondere in Deutschland Grundlage der politischen Stabilität 
des demokratischen Systems war. 
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Solidarität verschwimmen. Integrierende Institutionen, beginnend mit 
der Familie, treten zurück und werden durch individuelle, formalrecht-
liche und prozedurale Elemente der Gesellschaftsbildung ersetzt.7 Damit 
ist das „Faktum des Pluralismus"8 unveränderbar. Es bedeutet: „Offene 
Gesellschaften müssen ohne substanzielle Mitte, ohne eindeutig definier-
baren ethischen, moralischen, kulturellen oder religiösen Identitätskern 
auskommen."9 Das Vertrauen auf die Steuerbarkeit der Gesellschaft von 
einem Zentrum aus schwindet. 

Ob Verfassungsrecht angesichts dieser sozialen, kulturellen und trans-
nationalen Veränderungen Identität und Integration bewirken kann, 
hängt von seinen Aufgaben und Wirkungsmöglichkeiten ab, auch im Ver-
hältnis zu anderen Mitteln der Integration. 

7 Die inzwischen IS Jahre alte soziologische Diagnose lautet, dass „wir Augenzeugen 
eines Gesellschaftswandels innerhalb der Moderne sind, in dessen Verlauf die Menschen 
aus den Sozialformen der industriellen Gesellschaft - Klasse, Schicht, Familie, Ge-
schlechtslagen von Männern und Frauen - freigesetzt werden [...]", Ulrich Beck Risiko-
gesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne, 1986, 115. Nach Jürgen Habermas 
Faktizität und Geltung, 1992,12S, tritt an die „Stelle der exemplarischen Anleitung zum 
tugendhaften Leben, der zur Nachahmung empfohlenen Modelle gelungener Lebensfüh-
rung, immer stärker die Forderung nach bewußter und selbstkritischer Aneignung, die 
Forderung nach verantwortlicher Übernahme der je eigenen individuellen, unvertretba-
ren und kontingenten Lebensgeschichte". 

« John Rawls Die Idee des politischen Liberalismus. Aufsätze 1978 - 1989, 1992, 294. 
Für Michael Walzer Kritik und Gemeinsinn, 1993, 165f., sind es vier Formen der Mobi-
lität, die die heutige Gesellschaft ohne Bezugspunkt und Zusammenhalt charakterisieren: 
geographische Mobilität, die das Wohn- und Heimatgeflihl beeinträchtigt; soziale Mobi-
lität, die einer Weitergabe von Überzeugungen und Gebräuchen entgegensteht; gemein-
schaftszerstörende Beziehungsmobilität, die sich an den Trennungs-, Scheidungs- und 
Wiederverheiratungsraten festmacht; schließlich politische Mobilität, die Loyalitäten in 
Staat, Parteien, Verbänden auflöst. 

9 Richard Herzinger Republik ohne Mitte, 2001, 7. Das Problem der „Freisetzungs-
schübe" ist so neu freilich nicht. Karl Marx/Friedrich Engels Das Manifest der Kom-
munistischen Partei (1848), in: dies. Ausgewählte Schriften, Bd. 1, 1966, 17ff., 29, 
beschrieben es folgendermaßen: „die fortwährende Umwälzung der Produktion, die un-
unterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit 
und Bewegung zeichnet die Bourgeoisieepoche vor allen anderen aus. Alle festen einge-
rosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschau-
ungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles 
Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind 
endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen 
Augen anzusehen." 
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Π. Integration als Aufgabe und Funktion der Verfassung und 
des Veifassnngsredits 

1. Die Entwicklungsgeschichte 

Die neuen Herausforderungen stoßen in der Verfassung auf ein altes, 
bislang aber anpassungsfähiges rechtliches Instrument. Unbeschadet be-
deutsamer Erweiterungen und Veränderungen ruht unser verfassungs-
staatliches System auf Grundlagen, die dem Denken des 18. Jahrhunderts 
entstammen.10 Die rechtliche Verfassung trat auf den Plan, nachdem die 
Einheit von Religion, Sitte und Recht zerbrochen und die politische Ord-
nung zu einem durch menschliche Entscheidung gestaltbaren Gegen-
stand geworden war. Die geschriebene Verfassung war das neue Mittel, 
politische Herrschaft zu begründen und zu rechtfertigen - idealtypisch 
durch die Neukonstituierung von Herrschaft in den USA und in Frank-
reich 1789/1791 - , zu regeln und zum Schutz vor Machtmissbrauch nach 
Art und Weise der Ausübung rechtlichen Bindungen zu unterwerfen.11 

Dies galt auch für die einzelstaatlichen Verfassungen der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts in Deutschland, wenngleich diese auf der Grundlage des 
monarchischen Prinzips die überlieferte Legitimation von Herrschaft nur 
verändern, nicht neu begründen konnten. Monarchische Reform statt de-
mokratischer Revolution setzte die Verfassung zur „Konstitutionalisie-
rung von zur Mitbestimmung zugelassenen gesellschaftlichen Kräften"12 

ein.13 Diese Verfassungen hatten die Aufgabe, Machtbezirke auf der poli-
tischen Landkarte abzustecken und die verschiedenen Einflusssphären, 
verkürzt die von Staat und Gesellschaft, monarchischer und demokrati-
scher Herkunft, abzugrenzen. Es ging, konfliktreich und mit beweglichen 

10 Das Aufkommen und der schnelle Aufstieg der geschriebenen Verfassung stand 
am Ende der langgestreclcten geschichtlichen Entwicklung vom Hochmittelalter bis zum 
Ende des Ancien Régime. Die Herausbildung des modernen europäischen Staates verlief 
als Prozess der Bildung und Absonderung eines von religiösen und ethischen Normen 
freigesetzten politischen Systems mit einheitlicher, auf ein bestimmtes Territorium bezo-
gener Staatsgewalt. Dazu Emst- Wolfgang Böckenförde Die Entstehung des Staates als Vor-
gang der Säkularisation (1967), in: ders. Staat, Gesellschaft, Freiheit, 1976, 42 ff; Hasso 
Hofmann Von der Staatssoziologie zu einer Soziologie der Verfassung?, JZ 1999, 1065, 
1069 ff.; ders. Zur Idee des Staatsgrundgesetzes, in: ders. Recht - Politik - Verfassung, 
1986,261 f.; Christoph Möllers Staat als Argument, 2000,214ff., 228 ff. 

11 Dieter Grimm Entstehungs- und Wirkungsbedingungen des modernen Konstitutio-
nalismus (1987), in: ders. Die Zukunft der Verfassung, 2. Aufl. 1994, 31, 37ff. 

n Wilhelm Hennis Verfassung und Verfassungswirklichkeit. Ein deutsches Problem 
(1968), in: ders. Regieren im modernen Staat, 1999, 183 ff., 192. 

13 Immerhin ging es in den neuen nachnapoleonischen Staaten im Südwesten Deutsch-
lands auch um die erstmalige politische Konstitution des Staates. 
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Grenzen, um die Integration der bürgerlichen Gesellschaft in den mo-
narchischen Staat. Erst als 1871 die authentische Beurkundung der Kräfte 
mit politischer Bedeutung zu einem zeitweisen Stillstand gekommen war, 
konnte der staatsrechtliche Positivismus die juristische Neutralisierung 
der Verfassung verkünden.14 Das gelang nur mit einem als selbstverständ-
lich vorausgesetzten Bezugspunkt: dem einheitlichen Staatswillen,15 des-
sen Bildung und Bewährung nicht thematisiert wurde. Dieser Mythos des 
vorausgesetzten Willens verwies alle Fragen zu Staats- und Verfassungs-
zwecken, zur Entstehung und zu politischen Aufgaben und Wirkungen 
der Verfassung in die Staatslehre - zur juristischen Erklärung der Verfas-
sung waren sie ohne Bedeutung. Integration und Identität gingen der Ver-
fassung voraus, waren aber nicht Gegenstand und Ziel der Verfassung. 
Erst nach der Wende zum 20. Jahrhundert kehrte das Problem politischer 
Einheitsbildung in das Verfassungsrecht zurück.16 

Der neue Ton erstarkte zum Cantus firmus unter der Verfassung von 
Weimar. Die auf der Volkssouveränität beruhende Verfassung brachte 
den alten Staat, das fortbestehende Deutsche Reich, in eine neue demo-
kratische und republikanische Form und veränderte die bundes- und 
rechtsstaatlichen Elemente. Alle Formelemente blieben umstritten, ange-
fochten und zerbrechlich. Angesichts der Risse zwischen Verfassung und 
Verfassungswirklichkeit17 entdeckten Juristen das Thema staatlicher und 

14 Kühl-gebieterisch durch Laband: „Die Verfassung ist keine mystische Gewalt, wel-
che über dem Staat schwebt, sondern gleich jedem anderen Gesetz ein Willensakt des 
Staates [...]." Paul Laband Das Staatsrecht des Deutschen Reiches, Bd. 2, 5. Aufl. 1911, 
39; ähnlich Georg Meyer/Gerhard Anschütz Lehrbuch des Deutschen Staatsrechts, 7. Aufl. 
1919, 743. 

15 Carl Friedrich von Gerber Grundzüge eines Systems des deutschen Staatsrechts, 
3. Aufl. 1869, 3f. m. Fn. 2: „Das Staatsrecht ist die Lehre vom Staatswillen." Eingehend 
Jens Kersten Georg Jellinek und die klassische Staatslehre, 2000, 53 ff. 

16 Die Rückkehr geschah bezeichnenderweise zunächst nicht als Frage der durch 
Recht vermittelten Zuordnung von Staat und Gesellschaft, sondern zur Erklärung und 
Bewältigung der bundesstaatlichen Einordnung und Selbständigkeit der Gliedstaaten an-
gesichts der Zentralisierungsschübe im Deutschen Reich. Smend erklärte es 1916 zur 
Rechtspflicht der Lander, „sich mit der ganzen Irrationalität ihrer geschichtlich-politi-
schen Eigenart im Leben des Reichs aus[zu]wirken und zur Geltung [zu] bringen", Rudolf 
Smend Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat (1916), in: ders. 
Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 2. Aufl. 1968, 39, 52; dazu Stefan 
Korioth Integration und Bundesstaat. Ein Beitrag zur Staats- und Verfassungslehre Rudolf 
Smends, 1990, 3 8 ff. Diese neue Pflicht verlangte von Rechts wegen politische Verständi-
gung und bundesstaatliche Einheitsbildung von Reich und Ländern, obgleich die nüch-
tem-technokratische Bismarcksche Verfassung dazu schwieg. 

17 Dies betraf alle Staatsstrukturentscheidungen, am prominentesten („Republik ohne Re-
publikaner") die Festlegung des Art. 1 S. 1 WRV: „Das Deutsche Reich ist eine Republik." 
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gesellschaftlicher Einheitsbildung und der Rolle der Verfassung nicht als 
Gegenstand der Staatslehre, sondern der Verfassungstheorie und des Ver-
fassungsrechts. Mit dem stärksten Nachdruck geschah dies bei Smend, 
der den der Soziologie entlehnten Begriff der Integration mit neuem In-
halt in das Zentrum seiner Staats- und Verfassungslehre rückte. Die 
Wirklichkeit des Staates sah Smend in Integrationsvorgängen, zu denen 
staatsbürgerliche Erlebnisse des Dazugehörens und die vom Staat ausge-
henden Akte und gestaltenden Vollzüge handelnder Menschen gehörten. 
Die Verfassung bezog Smend bis hin zur Auslegung einzelner Normen 
auf die Integrationsaufgabe, die Herstellung staatlicher Einheit18. Integra-
tion sei Verfassungsgebot, „Gegenstand oberster Verfassungspflichten. 
Sich am Verfassungsleben nicht zu beteiligen und es dadurch zu unter-
graben, ist die schwerste Verletzung der konstitutionellen Spielregeln."19 

Damit war, etatistisch eingefarbt und gesellschaftlichen Pluralismus ver-
nachlässigend, politisch-staatliche Einheitsbildung im Verfassungsrecht 
als normatives Gebot verankert. Smends Entdeckung war der politische 
Bezug des Verfassungsrechts als Wechselwirkung zwischen Verfassung 
und politischer Wirklichkeit. Entschiedene Ablehnung fand dies bei 
Rechtspositivisten, indirekte Zurückweisung bei dem Machtpositivisten 
Carl Schmitt. Dieser verstand staatliche Einheit als vorrechtliches, politi-
sches Problem der existenziellen Identität durch Zuordnung und Abgren-
zung von Freund und Feind. Das Recht hat dabei nichts zu bestellen. Die 
Aufgabe der geschriebenen Verfassung sei es, die feststehende „Entschei-
dung über Form und Inhalt der politischen Einheit"20 auszuformen.21 

18 „Die Verfassung ist die Rechtsordnung des Staats, genauer des Lebens, in dem der 
Staat seine Lebenswirklichkeit hat, nämlich seines Integrationsprozesses. Der Sinn dieses 
Prozesses ist die immer neue Herstellung der Lebenstotalität des Staates und die Verfas-
sung ist die gesetzliche Normierung einzelner Seiten dieses Prozesses." Rudolf Smend 
Verfassung und Verfassungsrecht, in: ders. Abhandlungen (Fn. 16), 189. Zu den Einzel-
heiten und zur Problematik des Verfassungsverständnisses Smends Korioth Integration 
(Fn. 16), 210ff. 

19 So im Rückblick Rudolf Smend Integration, in: ders. Abhandlungen (Fn. 16), 482, 
485. Dazu PeterBadura Staat, Recht und Verfassung in der Integrationslehre, Der Staat 16 
(1977), 305, 308. 

20 Carl Schmitt Verfassungslehre (1928), 8. Aufl. 1983, 20ff. 
21 Integration mittels Recht ist für Schmitt zwar denkbar, aber ein letztlich defizitärer 

Weg zur Einheit: „Die Einheit beruht dann insbesondere auf der von allen Parteien aner-
kannten Verfassung, die als gemeinsame Grundlage unbedingt respektiert werden muß. 
Staatsethik wird dann zur Verfassungsethik", Carl Schmitt Staatsethik und pluralistischer 
Staat (1930), in: ders. Positionen und Begriffe. Im Kampf mit Weimar-Genf-Versailles, 
1940,133,144. Zur Identitätsvorstellung bei Schmitt jetzt Martin Hirsch Der Staat als Kir-
che, in: Gralf-Peter Calliess/Matthias Mahlmann (Hrsg.) Der Staat der Zukunft, 2002, 
155, 160IT. 
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Recht als Ausgangspunkt der Integration sei Kennzeichen des pluralisti-
schen Staates, einer schwachen Form des Staates.22 

Damit verwarf Schmitt in den letzten Tagen von Weimar, was nach 
1945 die Wirkungsweise des westdeutschen Teilstaates bestimmen sollte. 
Die Bundesrepublik, ohne volle nationale Legitimität und Kontinuität, 
bildete sich als Rechts- und ökonomische Erfolgsgemeinschaft. Sie trat -
so ihre Selbstfestlegung - als „Provisorium und Transitorium"23 in die 
Staatenwelt.24 Der westdeutsche Teilstaat war Produkt des Rechts und 
klammerte sich an das Recht. Der Kampf um Verfassungspositionen 
konnte politische Auseinandersetzungen ersetzen. Das spiegelte sich in 
der Wiederaufnahme und Veränderung der Smendschen Integrations-
lehre wider. Smends Bezug der Verfassung auf die weltanschaulich zer-
rissene, aber national geschlossene Integrationsgemeinschaft wandelte 
sich zur Integration durch Recht. An die Stelle der „fließenden Geltungs-
fortbildung"25 des Verfassungsrechts durch den politischen Prozess bei 
Smend trat die „normative Kraft der Verfassung".26 Die Reichweite der 
Verfassung vergrößerte sich zur Rechtsordnung nicht nur des Staates, 
sondern auch der Gesellschaft, Grundrechte zu objektiven Wertentschei-
dungen für alle Bereiche des Rechts,27 die Verfassung zum Knotenpunkt 
tatsächlichen oder vermeintlichen gesellschaftlich-staatlichen Konsenses. 
Forsthoffs Warnung, die Verfassung nicht zum .juristischen Weltenei" zu 
verklären, „aus dem alles hervorgeht",28 galt als antiquiertes Mäkeln am 
juristischen Fortschritt. Das endete im letzten Jahrzehnt vor der deut-
schen Einigung folgerichtig in der Ausrufung von „Verfassungspatriotis-

22 Dem Staat der Interessengruppen gelinge die vorrechtliche Einheit nicht. Er stütze 
sich als Legalitätsstaat auf Recht als Einheitssurrogat und trage politischen Streit als Streit 
um das richtige Verständnis des Verfassungsrechts aus, vgl. Carl Schmitt Der Begriff des 
Politischen, Ausgabe 1963, 44f. 

23 Theodor Heuss in seiner Abschiedsrede am 12. September 1959, in: Bulletin des 
Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung, Nr. 169 vom 15. September 1959, 
1693, 1694. 

24 Diese Rechtfertigung aus der Verlegenheit des desavouierten Nationalstaates und 
dem Übergang diente bis zum Ende der 1960er Jahre dazu, den Auftrag zur staatlichen 
Wiedervereinigung zu betonen. Danach stand sie mehr und mehr für eine Haltung, nach 
der nicht Staat und Nation, sondern Recht und Wirtschaft Identität und Integration ver-
bürgen sollten. Dazu M. Rainer Lepsius Die Teilung Deutschlands und die deutsche Na-
tion (1981), in: ders. Demokratie in Deutschland, 1993, 196ff. 

25 Smend (Fn. 18), 242. Mit dieser sprachlich missglückten Formel meint Smend nicht 
die Fortbildung der Geltung, sondern des Norminhalts, vgl. Helmut Quaritsch Kirchen 
und Staat, Der Staat 1 (1962), 175ff„ 302 m. Fn. 111. 

26 Konrad Hesse Die normative Kraft der Verfassung, 1959. 
27 BVerfGE 7, 198 - Lüth. 
28 Emst Forsthoff Der Staat der Industriegesellschaft, 2. Aufl. 1971, 144. 
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mus".29 Weil die Realitäten von Staat und Nation als Bezugspunkt der 
Identität des Gemeinwesens nicht zur Verfügung standen, sollte die Ver-
fassung30 als einende Grundlage für wirtschaftlichen Wohlstand, inne-
ren und äußeren Frieden, sozialstaatliche Gerechtigkeit und Kultur die-
nen. Die demokratische politische Kultur sollte verfassungszentriert sein, 
nicht hingegen unbequeme Fragen nach vorrechtlicher Freiheit und 
Herrschaft oder gar nach Volk, Nation und Vaterland stellen müssen. 

Diese besondere Gestalt der Integration durch Verfassung im west-
deutschen Teilstaat ist Gegenstand der juristischen Zeitgeschichte. Die 
anfangs genannten neuen Herausforderungen verlangen eine Über-
prüfung des Verfassungsverständnisses und des verfassungsrechtlichen 
Instrumentariums.31 Dabei herrscht Skepsis vor. Auch Juristen fragen 
vorsichtig nach der „Zukunft der Verfassung" (Dieter Grimm), häufig im 

29 Dolf Stemberger Verfassungspatriotismus (1979/1982), in: ders. Schriften, Bd. 10, 
1990, 13, 17ff.: „Das Nationalgefühl bleibt verwundet, wir leben nicht im ganzen 
Deutschland. Aber wir leben in einer ganzen Verfassung, in einem ganzen Verfassungs-
staat, und das ist selbst eine Art von Vaterland." Kritisch RalfDahrendorfDie Zukunft des 
Nationalstaates, Merkur 48 (1994), 751, 757 f.; Josef Isensee Die Verfassung als Vaterland, 
in: Armin Möhler (Hrsg.) Wirklichkeit als Tabu, 1986, 11,23ff. 

30 Konkret das Grundgesetz, abstrakt die Idee der freiheitlichen Verfassung. In die 
zweite Richtung Stemberger (Fn. 29), 24 ff., der mit der Verfassung „nicht das juristische 
Dokument als solches, etwa das Bonner Grundgesetz mit allen seinen 146 Artikeln" 
meinte, „sondern das Wesen und Bestreben des Verfassungsstaates: Freiheit". 

31 Die Verfassungspolitik seit 1990 - Verfassungsreformen und -diskussionen - be-
stätigen dies. Aufschlussreich ist die schnell beendete Debatte um die Tauglichkeit 
des Grundgesetzes als gesamtdeutsche Verfassung. Überlegungen, die staatliche Einheit 
müsse in einer neuen Verfassung Ausdruck finden, in einem „gemeinsam beschlossenen 
Neuanfang", auch wenn inhaltliche Gründe angesichts der Qualität des Grundgesetzes 
dies nicht verlangten, beriefen sich ausdrücklich auf die Integrationsaufgabe der Verfas-
sung lind des Verfassungsdiskurses, Dieter Grimm Zwischen Anschluss und Neukonsti-
tution (1990), in: ders. Die Verfassung und die Pblitik. Einsprüche in Störfällen, 2001,35 ff. 
Wenn dem entgegengehalten wurde, das Grundgesetz habe sich außerordentlich bewährt 
{Rupert Scholz Grundgesetz zwischen Reform und Bewahrung, 1993), es gelte allein, den 
bis 1989 erreichten Verfassungswertkonsens der Bundesrepublik in der wiedergewonnenen 
Existenzform des Nationalstaates durchzusetzen (vgl. Thomas Wiirtenberger Wiederver-
einigung und Verfassungskonsens, JZ 1993,745 ff.), dann bedeutete dies die Legitimation 
durch Erfolg in der Vergangenheit, verbunden mit einem normativistischen Verfassungs-
verständnis für die Zukunft: Das Grundgesetz sei ohne Rücksicht auf seine Umwelt das-
selbe geblieben. In dieses Bild einer neuen Variante des Verfassungspatriotismus - das 
wiedervereinigte Deutschland ist auf das Grundgesetz als Identitätsquelle angewiesen -
passt die Veränderung der Präambel des Grundgesetzes durch Art. 4 des Einigungsver-
trags vom August 1990: Der Passus des Jahres 1949, wonach sich das deutsche Volk das 
Grundgesetz „von dem Willen beseelt" gab, „seine nationale und staatliche Einheit zu 
wahren", fiel weg. War das ein Lapsus oder kommt es auf die Wahrung nationaler und 
staatlicher Einheit nicht mehr an, weil es eine erfolgreiche Verfassung gibt? 
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Bann aktueller philosophischer Diagnosen, die den Staat allenfalls als 
„Supervisionsstaat" für fähig halten, Kommunikation zwischen gesell-
schaftlichen Teilsystemen zu koordinieren.32 Dennoch kann es nicht 
darum gehen, die rechtliche Grundordnung durch allenfalls lose verbun-
dene Teilordnungen zu ersetzen. Solange kein besseres Instrument gefun-
den ist, kann nur die Verfassung den normativen Ableitungs- und Zu-
rechnungszusammenhang demokratischer Selbstgesetzgebung schaffen, 
nur unter der Verfassung als rechtlicher Grundordnung kann sich eine 
Öffentlichkeit bilden, die Voraussetzung für gesellschaftliche Einheit und 
Weiterentwicklungsfähigkeit ist. Es gilt, die Smendsche Frage neu zu stel-
len und herauszufinden, was aus der gesellschaftlich-politischen Wirk-
lichkeit in ein Konzept von Verfassung und Verfassungsrecht umzusetzen 
ist. Die Verfassung bleibt der Ort für Selbstbeschreibungen und Zielset-
zungen einer Gesellschaft, die als Konsensgrundlage anerkannt sein müs-
sen, um trotz Interessenvielfalt Einheit zu ermöglichen. 

2. Integration im Kreis der Verfassungsfunktionen 

Über die Funktionen einer Verfassung besteht in der deutschen Staats-
rechtslehre weitgehend Einigkeit.33 Die Verfassung soll die Erzeugung 
und Ausübung von Macht regeln (1), Macht durch Kontrollmechanismen 
und Grundrechte begrenzen (2), Selbstbestimmung und Rechtsschutz 
des einzelnen gewährleisten (3), durch die Einbeziehung der Herrschafts-
unterworfenen in die Herrschaftsbegründung eine Legitimations- und 
Leitbildfunktion erfüllen (4) und schließlich (5) - das ist die Integrations-
funktion - staatliche und gesellschaftliche Einheit bilden und erhalten. 
Die Vorstellungen, wie die Verfassung das Ziel der Einheit erreichen soll, 
könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein; zumeist kreisen sie um 
den unbestimmten Begriff des Konsenses, der Übereinstimmung in ganz 

32 Helmut Willke Ironie des Staates, 1992; ders. Supervision des Staates, 1997; Niklas 
Luhmann Staat und Politik. Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme, in: 
ders. Soziologische Aufklärung 4, 1987, 74ff.: Staat als (fiktive) Selbstbeschreibung der 
Politik in einer „Gesellschaft ohne Spitze und Zentrum". 

33 Vgl. - bei unterschiedlicher Terminologie und Rangfolge der Einzelfunktionen -
etwa Klaus Stem Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 1, 2. Aufl. 1984, 
82ff.; Dieter Grimm Verfassungsfunktion und Grundgesetzreform (1972), in: ders. Zu-
kunft (Fn. 11), 331ff.; Andreas Voßkuhle Verfassungsstil und Verfassungsfunktion, AöR 
119 (1994), 35, 46£f.; Gunnar Folke Schuppen Rigidität und Flexibilität von Verfassungs-
recht. Überlegungen zur Steuerungsfunktion von Verfassungen in normalen wie in 
„schwierigen Zeiten", AöR 120 (1995), 32ff.; Erhard Denninger Sicherheit/Vielfalt/Soli-
darität: Ethisierung der Verfassung?, in: Ulrich K. Preuß (Hrsg.) Zum Begriff der Verfas-
sung, 1994, 95 ff. 
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Verschiedenem bedeuten kann: Manche halten allseits akzeptierte Wer-
te,34 zumindest einen Basiskonsens aller Bürger35 für unverzichtbar.36 

Andere37 plädieren für eine verfahrensbezogene Kanalisierung und Zu-
ordnung des Interessenpluralismus38 oder sogar für eine vereinbarungs-
orientierte Konfliktgesellschaft, die integrierende Konflikte ermöglicht.39 

Schließlich wird der Konsens auch institutionell gefasst; besonders dem 
Bundesverfassungsgericht wird die Aufgabe zugeschrieben, durch Verfas-
sungsinterpretation und Entscheidung integrierend zu wirken.40 

34 Walter Schmitt Glaeser Ethik und Wirklichkeitsbezug des freiheitlichen Verfassungs-
staates, 1999; Thomas Würtenberger Zur Legitimität des Verfassungsrichterrechts, in: 
Bernd Guggenberger/ders. (Hrsg.) Hüter der Verfassung oder Lenker der Politik? Das 
Bundesverfassungsgericht im Widerstreit, 1998, 57 ff. In diese Richtung ging auch die 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von den Grundrechten als Wertordnung, 
BVerfGE 7, 198. 

35 Christian Starck Nationaler Grundkonsens und Verfassungsgerichte, in: Gunnar 
Folke Schuppert/Christian Bumke (Hrsg.) Bundesverfassungsgericht und gesellschaft-
licher Grundkonsens, 2000, 227ff.; einflussreich Ernst Fraenkel Deutschland und die 
westlichen Demokratien, Neuausgabe 1991, 232ff., 246ff. 

36 Dem entsprechen kommunitarische Modelle der Gemeinschaft in der politischen 
Philosophie. Überblicke bei Micha Brumlik/Hauke Brunkhorst (Hrsg.) Gemeinschaft und 
Gerechtigkeit, 1993; AxelHonneth (Hrsg.) Kommunitarismus: eine Debatte über die mo-
ralischen Grundlagen moderner Gesellschaften, 1993. 

37 In Parallele zu liberalen und diskurstheoretischen Gesellschaftsvorstellungen, vgl. 
dazu Ronald Dworkin Liberal Community, California LR 77 (1989), 479ff.; Habermas 
(Fn. 7), 135 ff. 

38 Friedhelm Hufen Die Bewahrung gesellschaftlicher Werte durch das Bundesverfas-
sungsgericht, in: Schuppert/Bumke (Fn. 35), 61 ff.; Görg Haverkate Verfassungslehre, 
1992, 143: „Die Verfassung ist konsentierte Dissensgrundlage. Sie bietet eine Regelung, 
wie man ständig miteinander streitet, zum einen durch die Aufstellung einer Streitord-
nung als Verfahrensordnung; zum anderen durch die Regelung dessen, was materiell dem 
Streit entzogen sein soll." 

39 Günter Frankenberg Tocquevilles Frage. Zur Rolle der Verfassung im Prozeß der In-
tegration, in: Schuppert/Bumke (Fn. 35), 31 ff.; Helmut Dubiel Unversöhnlichkeit und 
Demokratie, in: Heitmeyer (Fn. 1), 425,427: „moderne demokratische Systeme" beruh-
ten „nicht auf Konsensus, sondern auf öffentlich inszeniertem Dissens". Vgl. auch Ulrich 
Rödel/Günter Frankenberg/Helmut Dubiel Die demokratische Frage, 1989, 108. 

40 Ingwer Ebsen Das Bundesverfassungsgericht als Element gesellschaftlicher Selbst-
regulierung, 1985, insbes. 218ff. Zurückhaltend Helge Rossen-Sladtfeld Verfassungsge-
richt und gesellschaftliche Integration, in: Schuppert/Bumke (Fn. 35), 169ff.; Jutta Lim-
bach Die Integrationskraft des Bundesverfassungsgerichts, in: Hans Vorländer (Hrsg.) 
Integration durch Verfassung, 2002, 315, 320f.: „Das Gericht hat die Verfassung zu in-
terpretieren und anzuwenden, um ihr Respekt zu verschaffen. Wenn seine Entscheidun-
gen zugleich den gesellschaftlichen Frieden wiederherstellen, ist das ein erfreuliches Er-
gebnis." 
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Die Variationsbreite der Antworten weckt Zweifel, ob es sinnvoll ist, 
Integration in den Kreis der Verfassungsfunktionen einzufügen. Dazu 
muss die Integrationsaufgabe normativen Gehalt haben, das Ziel der Ein-
heitsbildung sich als Regelungsgegenstand und Regelungsziel in Verfas-
sungsnormen nachweisen lassen. Das setzt weiter die Eigenständigkeit 
dieser Verfassungsfunktion voraus, was eine Überschneidung mit ande-
ren allerdings nicht ausschließt. Beides versteht sich nicht von selbst41 

41 Eine eigenständige normative Verfassungsfunktion Integration wird pauschal bestrit-
ten, wenn etwa Forsthoff behauptet, die Verfassung höre gerade dann auf, ein „Instru-
ment der Einigung" zu sein, wenn ihre Aufgabe über die rechtsstaatliche und demokra-
tische Ordnungsfunktion hinaus ausgedehnt werde, Forsthoff Der Staat (Fn. 28), 72. Eine 
andere Auffassung versteht, ausweg- und alternativlos, Integration als Mythos: Ulrich R. 
Haltern Integration als Mythos. Zur Uberforderung des Bundesverfassungsgerichts, JöR 
n. F. 45 (1997), 31 ff. Die Rede von der „Vertextung des Staates" geht zurück auf Niklas 
Luhmann Metamorphosen des Staates, in: ders. Gesellschaftsstruktur und Semantik, 
Bd. 4,1995,101,104f.: Alle Versuche, mit Werten, Verfahren und Institutionen staatliche 
Einheit zu erzeugen, seien gescheitert, die Vertextung des Staates habe ihr Ende erreicht. 
Weniger radikal, aber letztlich skeptisch gegenüber einer Integration durch Verfassung 
sind Thesen, die staatliche Einheitsbildung ganz oder teilweise in die vorrechtlichen Vo-
raussetzungen des Verfassungsrechts verweisen. In diesen Zusammenhang gehört auch 
der berühmte Satz, der „freiheitliche säkularisierte Staat" lebe „von Voraussetzungen, die 
er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der Freiheit willen, 
eingegangen ist. Als freiheitlicher Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die 
Freiheit, die er seinen Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des 
einzelnen und der Homogenität der Gesellschaft reguliert. Andererseits kann er diese in-
neren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt mit den Mitteln des Rechtszwan-
ges und autoritativen Gebots zu garantieren suchen, ohne seine Freiheitlichkeit aufzuge-
ben und - auf säkularisierter Ebene - in jenen Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem 
er in den konfessionellen Bürgerkriegen herausgeführt hat," Böckenförde (Fn. 10), 60. Das 
Bundesverfassungsgericht hat im Zusammenhang des Demokratieprinzips in seiner 
Maastricht-Entscheidung ausgeführt: „Demokratie, soll sie nicht lediglich formales Zu-
rechnungsprinzip bleiben, ist vom Vorhandensein bestimmter vorrechtlicher Vorausset-
zungen abhängig, wie einer ständigen freien Auseinandersetzung zwischen sich begeg-
nenden sozialen Kräften, Interessen und Ideen, in der sich auch politische Ziele klären 
und wandeln [...] und aus der heraus eine öffentliche Meinung den politischen Willen 
vorformt," BVerfGE 89, 155, 185. Allgemein Paul KirchhofTAt Steuerungsfunktion von 
Verfassungsrecht in Umbruchsituationen, in: Joachim Jens Hesse/Gunnar Folke Schup-
pert/Katharina Harms (Hrsg.) Verfassungsrecht und Verfassungspolitik in Umbruchsi-
tuationen, 1999, 31, 36f.: Das „das Staatsvolk zusammenhaltende und die Einheit des 
Staates wahrende Grundverständnis von Staat und Recht kann nicht allein durch einen 
Verfassungstext gesichert werden, sondern findet seine wesentliche Wurzel in den Ver-
fassungsvoraussetzungen. Der Staat hat nicht eine gute Verfassung, sondern ist in guter 
Verfassung: Er [...] dokumentiert in seiner Verfassung die durch das Staatsvolk und die 
Staatsorgane erarbeitete staatliche Wirklichkeit, soweit sie als rechtliche Errungenschaft 
festgeschrieben und kontinuierlich erneuert werden soll." 
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und legt es nahe, die Frage nach der Integration durch Verfassungsrecht 
nicht pauschal, sondern mit Blick auf verschiedene Regelungszusammen-
hänge zu beantworten, in denen Integration möglicherweise Verschiede-
nes bedeutet. Es sind zwei Verfassungsrechtskreise zu unterscheiden und 
zuzuordnen, das demokratische System der Staatswillensbildung (politi-
sche Integration) und die Grundrechte als Bereich individueller Identität 
(gesellschaftliche Integration). Bei der Frage, was Integration in diesen 
Regelungskreisen bedeutet, werden zwei Annahmen zugrundegelegt. Ers-
tens: Integration ist Aufgabe und Ziel des Verfassungsrechts, soweit Re-
gelungsgegenstand die rechtlich steuerbare Erzeugung und Festigung von 
Konsens und kollektiver Identität durch Inhalte, Verfahren und Institutio-
nen ist. Integration ist aber auch ein vorrechtlicher und rechtlicher Steue-
rung nicht zugänglicher Vorgang, eine Verfassungsvoraussetzung, an die 
Recht allenfalls anknüpfen kann. Zweitens: Integration ist keine selbstän-
dige, sondern eine sekundäre, dienende Verfassungsfunktion; sie begleitet 
und stützt die primären Ordnungs- und Regelungsaufgaben der Verfas-
sung.42 

3. Integration als regulatives Prinzip der öffentlichen und 
privaten Autonomie 

a) Demokratische Selbstbestimmung und gesellschaftliche Integration 

Im Bereich der politischen Integration durch „gemeinschaftliche De-
mokratie"43 und „öffentliche Autonomie"44 geht es um Einrichtungen 
und Verfahren, in denen sich Wille und Lebensform einer bestimmten 
Rechtsgemeinschaft widerspiegeln. Hier sind, in unterschiedlichen Gra-
den und mit verschiedenen Bezugspunkten, Gleichförmigkeit, Homoge-
nität, Übereinstimmung und Einheit die Integrationsmittel zur Gemein-
schaftsbildung. Die gesellschaftliche Integration, angeleitet durch das 
„Prinzip der Selbständigkeit" und durch „private Autonomie",45 lässt hin-
gegen Raum für Vielfalt. Selbständigkeit, mögliche und nötige Verschie-
denheit sind hier das Mittel der Integration. Das Ordnungsprinzip der öf-

42 In der Sache ähnlich die politologische Beschreibung von Hans Vorländer Integration 
durch Verfassung?, in: ders. (Fn. 40), 9ff., der zwischen der „instrumenteUen" und „sym-
bolischen" Funktion der Verlassung unterscheidet. 

43 Ronald Dworkin Gleichheit, Demokratie und die Verfassung: Wir, das Volk und die 
Richter, in: Preuß (Fn. 33), 171 ff., 196. 

44 Zum Begriff Jürgen Habermas Zur Legitimation durch Menschenrechte, in: ders. Die 
postnationale Konstellation, 1998, 170ff.; Günter Frankenberg Die Verfassung der Repu-
blik. Autorität und Solidarität in der Zivilgesellschaft, 1997, 127ff. 

« Dworkin (Fn. 43), 196SF.; Habermas (Fn. 44), 171 f. 
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fentlichen Autonomie, des verfassungsrechtlichen Demokratieprinzips, 
ist die Notwendigkeit der demokratischen Selbstbestimmung durch poli-
tische Selbstregierung, durch Mehrheit. Der Kern der privaten Autono-
mie liegt in der Selbstbestimmung und Identitätsbildung des einzelnen, 
der Gruppen und Minderheiten. 

Die Selbstbestimmung im demokratischen System vollzieht sich in 
Entscheidungsprozessen, die vom Staatsvolk ausgehen und den demo-
kratischen Zurechnungszusammenhang schaffen.46 Akte der Staatsgewalt 
müssen sich auf den Willen des Volkes zurückfuhren lassen und „ihm ge-
genüber verantwortet werden".47 Diese öffentliche Autonomie fasst das 
Bundesverfassungsgericht so: „Der Staat des Grundgesetzes ist der Ent-
scheidungs- und Verantwortungszusammenhang [...], vermittels dessen 
sich das Volk nach der Idee der Selbstbestimmung aller Bürger seine 
Ordnung [...] setzt. Weil er der freien Selbstbestimmung aller [...] einen 
institutionellen Rahmen verbürgt, kommt dem Staat Hoheitsgewalt [...] 
zu."4« 

Integration durch Verfassungsrecht überlappt sich hier mit der pri-
mären Ordnungsfunktion des Verfassungsrechts zum demokratischen 
Prinzip: Formen und Regeln für Entscheidungsprozesse49 und die Be-
stimmung der Aktivbürgerschaft haben integrierende Wirkung.50 Insbe-
sondere die Staatsangehörigkeit, Anknüpfungspunkt für demokratische 
Partizipation und Integration, ist ein Instrument der Schließung und Ge-
meinschaftsbildung, aber auch des Ausschlusses und der Differenz im 
Bereich der öffentlichen Autonomie. Das normative Integrationsinstru-
ment genügt indes nicht. Sowohl als Voraussetzung wie zur Akzeptanz 
von Mehrheitsentscheidungen benötigt der demokratische Entschei-
dungszusammenhang Übereinstimmung und Einheit, die von vorrecht-

46 Die Ausgestaltung des Grundsatzes der Volkssouveränität nach Art. 20 Abs. 2 GG 
verlangt eine demokratische Legitimationskette - personelle, institutionelle, funktionelle 
und sachliche Legitimation umfassend - vom Volk zu den mit den staatlichen Aufgaben 
betrauten Organen und Amtsträgern, BVerfGE 47,253,275; vgl. auch BVerfGE 83,60,73. 
Dazu Matthias Jestaedt Demokratieprinzip und Kondominialverwaltung, 1993, 155ff., 
265 ff. 

47 BVerfGE 93, 37, 66. 
48 BVerfGE 44,125,142, in Anknüpfung an Ulrich Scheuner Das repräsentative Prinzip 

in der modernen Demokratie (1961), in: ders. Staatstheorie und Staatsrecht, 1978, 245, 
246. 

49 Zur „effektiven Integration des Staatsvolkes" als Maßstab des Wahlverfahrens 
BVerfGE 95, 408, 420 ff. - Grundmandatsklausel. 

50 Historische Erfahrung und dogmatische Konstruktion belegen, dass gerade die 
Staatsform der Demokratie auf ein bestimmbares Kollektivsubjekt angewiesen ist. Die 
Ordnungsfunktion des Rechts betrifft die Mitgliedschaft in diesem Subjekt. 
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liehen und rechtlich nicht steuerbaren Faktoren abhängen. Die vom Bun-
desverfassungsgericht betonte „freie Selbstbestimmung aller Bürger" im 
demokratischen Prozess greift die in der politischen Philosophie ständig 
präsente Idee - zugleich ein Mythos - der Übereinstimmung von Regie-
renden und Regierten auf.51 Der zutreffende Kern dieser Fiktion liegt in 
der Notwendigkeit, Mehrheitsentscheidungen in einem solchen Verfah-
ren und mit solchem Inhalt zu treffen, dass sie auch für die zuletzt Unter-
legenen akzeptierbar sind, also nicht als Fremdbestimmung erscheinen. 
Solche Bereitschaft zur Akzeptanz, die Fähigkeit zur „loyalen Hinnahme 
der Mehrheitsentscheidung",52 beruht letztlich auf entsprechenden Ein-
stellungen der Staatsbürger. „Die moralische Substanz des einzelnen und 
die Homogenität der Gesellschaft sind [...] die Garanten der Freiheit."53 

Die nicht-normative demokratische Integration ruht also auf der Homo-
genität der Gesellschaft - was damit verlangt ist, unterliegt ganz unter-
schiedlicher Einschätzung.54 Außer Frage steht allein, dass es ohne „Ko-

51 „Identität von Regierenden und Regierten", Schmitt Verfassungslehre (Fn. 20), 
245 ff.; Jean-Jacques Rousseau Vom Gesellschaftsvortrag oder Grundsätze des Staats-
rechts (1762), übers, von Brockard, 1977, Buch I, Kap. 6, 17: „Finde eine Form des Zu-
sammenschlusses, die mit ihrer ganzen gemeinsamen Kraft die Person und das Vermö-
gen jedes einzelnen Mitgliedes verteidigt und schützt und durch die doch jeder, indem er 
sich mit allen vereinigt, nur sich allein gehorcht und genau so frei bleibt wie vorher"; zur 
Kritik nur Josef Isensee Mehrheitswille und Minderheit im demokratischen Verfassungs-
staat, in: Anton Rauscher (Hrsg.) Mehrheitsprinzip und Minderheitenrecht, 1988, 109, 
120: es bedürfe der „demokratie-sophistischen Virtuosität eines Rousseaus oder der de-
mokratie-gläubigen Einfalt, um dieser Formel eine leidliche Plausibilität abzugewinnen". 

52 Emst-Wolfgang Böckenförde Demokratie als Verfassungsprinzip (1987), in: <fe/s, 
Staat, Verfassung, Demokratie, 2. Aufl. 1992, 289, 333; vgl. auch Frankenberg Die Ver-
fassung (Fn. 44), 213. 

53 Gabriele Britz Kulturelle Rechte und Verfassung, 2000, 221; Hasso Hofmann Legiti-
mität und Rechtsgeltung, 1977, 71 ff. 

54 Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner nationalstaatlichen Sicht auf den Vertrag 
von Maastricht Homogenität mit deutlichen Anleihen an ethnisch-kulturelle Einheitsvor-
stellungen bestimmt: „Die Staaten bedürfen hinreichend bedeutsamer eigener Aufgaben-
felder, auf denen sich das jeweilige Staatsvolk in einem von ihm legitimierten und gesteu-
erten Prozeß politischer Willensbildung entfalten und artikulieren kann, um so dem, was 
es - relativ homogen - geistig, sozial und politisch verbindet [...], rechtlichen Ausdruck 
zu geben," BVerfGE 89,155,186. Vgl. auch Paul KirchhofEaiop'aischt Einigung und Ver-
fassungsstaat, in: Josef Isensee (Hrsg.) Europa als politische Idee und als rechtliche Form, 
2. Aufl. 1993, 63, 79: „Die europäischen Staaten der Gegenwart schirmen sich [...] nicht 
gegenüber anderen Staaten oder Bürgern anderer Staaten ab, bewahren aber ihre Eigen-
ständigkeit in einem durch Geburt und Herkunft verwandten Staatsvolk, einem ihm zu-
gehörigen Raum und der kulturellen Gemeinsamkeit von Sprache, Religion, Kunst und 
geschichtlicher Erfahrung." Eingehend hierzu Joseph H. H. Weiler Tier Staat „über alles". 
Demos, Telos und die Maastricht-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, JöR n. F. 
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dex der Staatsethik"55 auch keinen Staat gibt. Weil es um nicht-normative 
Integrationsmechanismen geht, lässt sich indes weder verfassungsrecht-
lich noch verfassungstheoretisch entscheiden, welche Art und welcher 
Grad von Homogenität gefordert sind, um eine politische Entscheidungs-
gemeinschaft zu erhalten. Es ist nun einmal „das Schicksal der freiheitli-
chen Verfassung", dass sie die „Voraussetzung eines Minimums an ge-
meinsamen Wertüberzeugungen nicht zur normativen Verfügung hat und 
normativ nicht gewährleisten kann."56 Was normativ nicht verfugt wer-
den kann, lässt sich auch nicht in normative Aussagen fassen. Möglich 
sind nur Vermutungen, deren Grad an Plausibilität steigt, wenn neben 
dem verfassungsrechtlichen Regelungskreis der öffentlichen Autonomie 
der Bereich individueller Selbstbestimmung Berücksichtigung findet. 

Während es im Bereich der öffentlichen Autonomie um die notwen-
dige Einheit als Voraussetzung einer demokratischen Gemeinschaft geht, 
dreht es sich im Bereich der privaten Autonomie um die mögliche Viel-
falt, die es dem einzelnen und Gruppen, seien letztere Gruppen der 
Mehrheit oder Minderheit, erlaubt, ihre eigene Identität zu bilden und zu 
verwirklichen - kulturell, religiös, gesellschaftlich. Das juristische Me-
dium privater Autonomie sind die grundrechtlichen Freiheiten, deren 
Wirkungsbedingungen von denen der politischen Partizipationsrechte 
und der hoheitlichen Befugnisse abweichen: individuelle Selbstbestim-
mung, möglicherweise also Minderheit statt Mehrheit, Verschiedenheit 
statt Einheit; statt formaler Entscheidungsverfahren die staatliche Ge-
währleistung formaler Freiheit, die vom einzelnen, nicht von der Mehr-
heit, mit Inhalt gefüllt wird, subjektives Recht statt allgemeines Gesetz. 
Integration bedeutet hier nicht Konsens, normativ geformt oder nicht-
normativ vorausgesetzt, sondern die Möglichkeit, individuelle Identität 
zu bilden und zu bewahren. 

44 (1996), 91 ff. Die „relative Homogenität" kann aber auch auf andere Grundlagen zu-
rückgeführt werden, als „Übereinstimmung im Selbstverständnis und in der Art und 
Weise des Zusammenlebens", das sich auf verschiedene kulturelle Faktoren gründen 
kann, möglicherweise aber auch nicht mehr als ein „gemeinsames politisches Bekennt-
nis" umfasst, Böckenßrde (Fn. 6), 109ff. Im letzten Fall entsteht integrationsverbiirgende 
Homogenität bereits dann, wenn eine Gesellschaft in den Grundsatzfragen politischer 
Ordnung übereinstimmt und ihre Identität nicht in ethnisch-kulturellen Gemeinsamkei-
ten gründet, sondern in der staatsbürgerlichen Praxis, demokratische Teilhabe- und Kom-
munikationsrechte aktiv auszuüben, Habermas (Fn. 7), 656. 

55 Michael Stolleis „Staatsethik" oder: Vom sittlichen Staat zu den Bürgertugenden, 
KritV 78 (1995), 58ff. 

54 Klaus Schiaich Neutralität als verfassungsrechtliches Prinzip, 1972, 254. 
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b) Das Zusammenwirken politischer und gesellschaftlicher Integration 

Die Gegenüberstellungen ließen sich weiter fortführen. Sie wurzeln 
letztlich in der altbekannten Unterscheidung demokratischer und rechts-
staatlicher Freiheit. Entscheidend ist indes nicht diese Gegenüberstellung. 
Wichtiger ist, ob die für die politische Integration notwendige Einheit und 
die im Dienste gesellschaftlicher Integration mögliche Vielfalt zusam-
menhängen oder vielleicht sogar einander bedingen.57 Wenn der staatlich-
demokratische Entscheidungszusammenhang, um allgemeine Gesetze 
und ihre Akzeptanz zu ermöglichen, der Grundübereinstimmung der 
Staatsbürger bedarf, dann hat die Vorstellung besonderen Reiz, dass 
individuelle Grundrechte nicht nur Schranken demokratischer Mehr-
heitsentscheidungen bezeichnen (was sie zweifellos sind), sondern auch 
demokratische Selbstbestimmung fordern. Je mehr grundrechtliche 
Identität durch Verschiedenheit gebildet werden kann, desto geringer 
kann der notwendige Grad demokratischer Homogenität sein.58 

Aus diesem Blickwinkel kann das Verhältnis von demokratischer Inte-
gration und individueller und gruppenbildender Autonomie mit einer (wi-
derlegbaren) Vermutung bestimmt werden. Das für alle geltende Gesetz als 
Ausdruck des demokratischen Entscheidungszusammenhangs hat dort sei-
nen Platz, w o es um die alle Staatsbürger gleichermaßen erfassende politi-

57 Diese Fragestellung hat dann wenig Sinn, wenn Integration als ausschließlich meta-
juristisches Phänomen angesehen wird, das verfassungstheoretischer und verfassungs-
rechtlicher Klärung nicht zugänglich ist. Dann kommt es, wie in der Verfassungslehre 
Carl Schmitts, zwar zur Verbindung rechtsstaatlicher und politischer Bestandteile der Ver-
fassung, aber die Art und Weise der Verbindung ist letztlich beliebig, Schmitt Verfassungs-
lehre (Fn. 20), 125, 200: „Die Prinzipien der bürgerlichen Freiheit können wohl einen 
Staat modifizieren und temperieren, aber nicht aus sich heraus eine politische Form be-
gründen." Zur Trennung von Demokratie und „Liberalismus" vgl. Carl Schmitt Die geis-
tesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus (1926), 6. Aufl. 1985, 5ff. 

38 Demjenigen, der eine demokratische Entscheidung inhaltlich nicht akzeptiert oder 
an ihr mangels Partizipationsrechts nicht teilhat, bleibt der Raum individueller Identität. 
Aus der Perspektive des demokratischen Entscheidungszusammenhangs setzt dies indes 
auch voraus, dass Entscheidungen im Grundsatz die gleiche Rücksicht auf die Interessen 
der Entscheidungsunterworfenen nehmen. Im Zusammenwirken von Partizipation, In-
teressenberücksichtigung und Selbständigkeit entsteht die Chance der „gemeinschaft-
lichen Demokratie" statt der „statistischen Demokratie". Ronald Dworkin hat den Gegen-
satz beider so beschrieben: „Wir konstruieren eine statistische Demokratie, indem wir 
die Machtverhältnisse und Funktionen unter den Bürgern, Regierungsvertretern und Ins-
titutionen so arrangieren, daB politische Entscheidungen generell mit dem Mehrheits-
willen übereinstimmen. Eine gemeinschaftliche Demokratie erfordert freilich mehr: wir 
brauchen stützende Institutionen und Hintergrundvoraussetzungen, die die erforder-
lichen demokratischen Grundeinstellungen - kollektive Verantwortung und individuelles 
Urteil - anregen und nähren", Dworkin (Fn. 43), 191. 
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sehe Integration geht. Dagegen soll der Gesetzgeber in „Fragen der Kultur, 
der Religion, der schulischen Erziehung und überhaupt der Entwicklung 
ethischer Vorstellungen"59 mit allgemeinen Gesetzen zurückhaltend sein. 
Das allgemeine Gesetz ist im demokratischen System Ausdruck der freien 
Selbstbestimmung, im grundrechtlichen Bereich Schranke der Freiheit. 
Das Mehrheitsprinzip steuert die politisch-demokratische Integration, 
nicht die kulturelle Integration. Mehrheit darf nicht ins Feld gefuhrt wer-
den, wenn es um religiös, ethisch oder kulturell begründete Vorstellungen 
des individuellen Lebens geht, es sei denn, dass die individuellen Vorstel-
lungen geeignet sind, die Grundvoraussetzungen demokratischer Integra-
tion zu erschüttern; umgekehrt muss die ethische Selbstverständigung von 
politischer Gerechtigkeit getrennt werden.60 Die politische Geschichte seit 
dem Zeitalter der Glaubensspaltung zeigt die desintegrativen Potentiale 
ethisch-religiöser Vorstellungen. Es spricht also einiges fiir die „Entkoppe-
lung" der beiden Integrationsbereiche, für die Neutralisierung der alle 
Staatsbürger umfassenden politischen Integration „gegenüber den Diffe-
renzen, die innerhalb des Staates zwischen den ethisch-kulturellen, um je 
eigene Konzeptionen des Guten integrierten Gemeinschaften bestehen".61 

Vielleicht ist die Vermutung plausibel, dass der politische Raum der Einheit 
von rechtlich geschützten Bereichen der Verschiedenheit profitiert: Die zur 
Einheitsbildung zwingend erforderliche Breite und Tiefe des politischen 
Konsenses können geringer bemessen sein, wenn sich grundrechtliche 
Möglichkeiten der Verschiedenheit vergrößern.62 Wenn Einigkeit über das 
Recht besteht, im Bereich der privaten Autonomie verschieden zu sein,63 

steigt die Chance, in Konsens vom Konsens unabhängig zu werden.64 

59 ErhardDenninger Der einzelne und das allgemeine Gesetz, KJ 28 (1995), 428, 463f. 
«i Hirsch (Fn. 21), 169 f. 
61 So Jürgen Habermas Anerkennungskämpfe im demokratischen Rechtsstaat, in: 

Charles Taylor Multikulturalismus und die Politik der Anerkennung, 1993, 147, 181. 
62 Das entspricht dem auf Talcott Parsons zurückgehenden soziologischen Grundge-

setz, wonach zunehmende Verschiedenheiten im Gesellschaftssystem eine zunehmende 
Verallgemeinerung der für alle verpflichtenden „noch möglichen" Einheitssymbolik er-
fordern, vgl. Niklas Luhmann Grundwerte als Zivilreligion, in: ders. Soziologische Auf-
klärung 3, 1981, 293, 300. 

63 So ist wohl auch Kants Konzeption des „ethischen Naturzustandes" zu verstehen, in 
dem sich die „politischen Bürger auch innerhalb eines politischen Gemeinwesens befin-
den", Immanuel Kant Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, zit. nach 
Wilhelm Weischedel (Hrsg.) Werkausgabe, 1983, Bd. 7,645,753 f., mit dem Zusatz: „Weh 
aber dem Gesetzgeber, der eine auf ethische Zwecke gerichtete Verfassung durch Zwang 
bewirken wollte! Denn er würde dadurch nicht allein gerade das Gegenteil der ethischen 
bewirken, sondern auch seine politische untergraben und unsicher machen." 

64 Diese Entkoppelung der beiden Integrationsbereiche führt nicht zu ihrer Bezie-
hungslosigkeit. Die grundrechtliche Anerkennung eines gleichen Selbstbestimmungs-
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III. Problemfelder und Prüfsteine 

Die These, politische und kulturelle Integration seien wegen unter-
schiedlicher Integrationsmaßstäbe und -ziele zwar zu trennen, gleichzeitig 
aber auch aufeinander zu beziehen, muss eine dreifache Bewährungs-
probe bestehen. Sie darf der Verfassung nicht widersprechen, sie muss 
zur Auslegung von Verfassungsnormen bei der Beantwortung von Einzel-
fragen beitragen können, und sie sollte schließlich in der Lage sein, ver-
fassungspolitischem Argumentieren eine rationale Grundlage zu geben. 
Das soll an zwei Fragenkreisen überprüft werden. 

1. Die personalen Voraussetzungen politischer Partizipation 

Demokratie besteht nicht in einem rechtlichen Vakuum von normativ 
gesteuerten Ableitungs- und Entscheidungszusammenhängen. Sie setzt 
eine politische Organisation mit Mitgliedern voraus, von denen der de-
mokratische Prozess ausgeht und für die er mit seinen vielen Veräste-
lungen stattfindet. Mehrheit und Minderheit, Autorität und Legitimität 
setzen politische Grenzen der Mitgliedschaft, die Verständigung über Kri-
terien der Zugehörigkeit und des Ausschlusses voraus. Die politische 
Philosophie verwendet das Erklärungsmodell des Gesellschaftsvertrages, 
das Verfassungsrecht bleibt lapidar und spricht vom „Volk" (Art. 20 
Abs. 2 GG), in der Präambel und in Art. 146 des Grundgesetzes vom 
„Deutschen Volk". Ahnlich anderen Verfassungen gibt das Grundgesetz 
keine Auskunft, was ein Volk ausmacht. Der zutreffende, wenngleich 
schon strittige Hinweis, dass ausschließlich die Staatsangehörigkeit die 
Mitgliedschaft im Volk als „Trägerverband des Staates"65 vermitteln 
kann,66 verschiebt nur die Frage: Worin bestehen die verfassungsrecht-
lichen und vorrechtlichen Prinzipien der Staatsangehörigkeit? Diese 
scheinbar schlichte Frage aus dem Zentrum der Demokratietheorie eröff-

rechts aller begründet auch die Teilhabe des Einzelnen an Herrschaftsakten, vgl. Werner 
Heun Das Mehrheitsprinzip in der Demokratie, 1983, 96. 

65 Josef Isensee Nationalstaat und Verfassungsstaat - wechselseitige Bedingtheit, FS 
Gerd Roellecke, 1997, 137, 142. 

<·<· So BVerfGE 83, 37, 51; 83, 60, 71 ff. - Ausländerwahlrecht; zustimmend etwa Horst 
Dreierin: ders. (Hrsg.) GG, Bd. 2,1998, Art. 20 (Demokratie) Rn. 83f.; PeterBaduraVer-
fassung, Staat und Gesellschaft in der Sicht des Bundesverfassungsgerichts, FS SO Jahre 
Bundesverfassungsgericht, Bd. 2, 2001, 897, 907; Jestaedt Demokratieprinzip (Fn. 46), 
204ff.; anders Brun-Otto Bryde Ausländerwahlrecht und grundgesetzliche Demokratie, 
JZ 1989, 257ff.; Hans Meyer Wahlgrundsätze und Wahlverfahren, HStR II, 1987, § 38 
Rn. 4 ff. 
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net bekanntlich ein weites Feld von Verständnissen dessen, was Staatlich-
keit, demokratische Autorität und legitime Normsetzung bedeutet. 

Auf der einen Seite findet sich die Auffassung, Subjekt demokratischer 
Selbstbestimmung könne nur ein Volk als homogene Nation sein, die 
aus objektiven Vorgegebenheiten entstehe: aus gemeinsamer Sprache 
und Geschichte, kultureller und wirtschaftlicher Übereinstimmung, ge-
meinsamer ethnischer Herkunft und Religion. Die objektiven Faktoren 
begründeten subjektiv das Gefühl der kollektiven Identität, des sozialen 
Zusammenhangs und gemeinsamen Schicksals.67 Auf diese Homogeni-
tät könne kein Staat verzichten, hier und nur hier gründe Bürgerethos 
und Legitimität des demokratischen Entscheidungszusammenhangs.68 

Diese Forderung nach substanzhafter Homogenität im unauflösbaren 
Dreischritt von Volk, Nation und Staat geht auf Carl Schmitt zurück69 

und teilt dessen Zurückweisung von Integration durch Verfassung: Das 
Volk ist eine vorrechtliche, ethnisch-kulturelle Einheit, die als Nation 
Staat und Verfassung hervorbringt. Das Staatsangehörigkeitsrecht ist 
zwar die rechtliche Verfasstheit des Volkes, es „muß" aber „an Vorga-
ben realer Homogenität und politischen Einheitswillens anknüpfen, 
die das Recht als solches nicht schaffen und nicht herbeizwingen [...] 

67 Georg Wilhelm Friedrich Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts, zit. nach: 
Werke, Bd. 7,1976,414 (Zusatz zu § 268): „Durch die Gewalt, meint die Vorstellung oft, 
hänge der Staat zusammen; aber das Haltende ist allein das Grundgefühl der Ordnung, 
das alle haben." 

68 So Josef Isensee Nachwort, in: ders. (Fn. 54), 103,122f.: „Ohne ein gewisses Maß an 
Homogenität kann kein Staat bestehen. Der Wille zur politischen Einheit, der eine Men-
schengruppe zum Volk als Nation und damit zum möglichen Subjekt demokratischer 
Selbstbestimmung werden läßt, knüpft an objektive Vorgegebenheiten an, etwa geopo-
litische Lage, wirtschaftliche Interessen, Geschichte, Sprache, zivilisatorische Standards, 
Ethos, Kultur, Religion. [...] Die Demokratie ist [...] nur lebensfähig, wenn das Volk als 
ihr Herrschaftsträger innere Konsistenz aufweist, der Wille zur politischen Einheit es zu-
sammenhält und dieser Wille hinreichend Homogenitätsgrund findet." Vgl. auch dens. 
Abschied der Demokratie vom Demos, FS Paul Mikat, 1989, 705, 707ff.; Paul Kirchhof 
Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Integration, HStR VII, 1992, § 183 Rn. 25: 
„Die europäischen Staaten der Gegenwart schirmen sich somit nicht gegenüber anderen 
Staaten oder Bürgern anderer Staaten ab, bewahren aber ihre Eigenständigkeit in einem 
durch Geburt und Herkunft verwandten Staatsvolk, einem ihm zugehörigen Raum und 
der kulturellen Gemeinsamkeit von Sprache, Religion, Kunst und geschichtlicher Erfah-
rung", ebd. Rn. 27: „Der Gedanke der Nation [erklärt] den Staat aus der Mitte der kul-
turellen, religiösen, ökonomischen und politischen Vorbefindlichkeiten [...]." 

69 Schmitt Verfassungslehre (Fn. 20), 228ff., 249ff.; ders. Parlamentarismus (Fn. 57), 
14: „Zur Demokratie gehört also notwendig erstens Homogenität und zweitens - nöti-
genfalls - die Ausscheidung oder Vernichtung des Heterogenen." 
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kann".70 Das Recht insgesamt ist organisches Produkt der Gemein-
schaft. 

Eine ganz andere Rolle erhält das Recht, wenn es eingesetzt wird, um 
das Volk, die Gesellschaft, als Subjekt demokratischer Selbstbestimmung 
zu formen.71 Dies bedeutet die Ablösung der Staatsangehörigkeit von der 
ethnisch-kulturellen Nationalität und ersetzt den vorrechtlichen Substanz-
begriff durch einen .juristischen Volksbegriff": Das Staatsvolk nach 
Art. 20 Abs. 2 GG ist dann eine durch das Staatsangehörigkeitsrecht 
definierte Personengesamtheit und eine erst auf diese Weise zur Einheit 
verbundene Gruppe von Menschen.72 Natürlich verlangt auch dieses 
Konzept Übereinstimmung über gemeinsame Wertüberzeugungen, über 
Rechte und Pflichten, Freiheit und Solidarität. Die unverfugbare Schick-
salsgemeinschaft, die Erklärung des Staates „aus der Mitte" der außer-
rechtlichen „Vorbefindlichkeiten"73 aber weicht der durch Recht inte-
grierten Entscheidungsgemeinschaft, die kulturell geprägte Nation der 
Staatsbürgernation, das konkrete Volk dem abstrakten Subjekt von Sou-
veränitätsrechten. 

Beide Verständnisse von Gemeinschaftsbildung als Anknüpftingspunkt 
politischer Partizipation sind vom Grundgesetz weder vorgegeben noch 
ausgeschlossen.74 Der europäischen nationalstaatlichen Tradition ent-
spricht die Vorstellung des ethnisch-kulturell homogenen Volkes als des 
natürlichen oder sogar einzig denkbaren Subjekts demokratischer Selbst-
einwirkung. Die einfachrechtliche Ausgestaltung des Staatsangehörig-
keitsrechts in Deutschland ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts von die-

70 Isensee Abschied der Demokratie vom Demos (Fn. 68), 706. 
71 Vgl. Habermas (Fn. 7), 633 f., 637 f., 643; ders. Die postnationale Konstellation und 

die Zukunft der Demokratie, in: ders. (Fn. 44), 91, 98ff.; Brun-Otto Bryde Die bun-
desrepublikanische Volksdemokratie als Irrweg der Demokratietheorie, StWissStPrax 5 
(1994), 305ff. 

72 Rolf Grawert Deutsche und Ausländer, FS SO Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. 2, 
2001, 319, 326ff. 

« Kirchhof (Fn. 68), Rn. 27. 
74 Auch wenn dies gelegentlich fur eine der beiden Positionen behauptet wird, etwa 

Rogers Brubaker Einwanderung und Nationalstaat in Frankreich und in Deutschland, Der 
Staat 28 (1989), 1, 15: Es lasse sich „eine grundsätzliche ethno-kulturelle Konzeption der 
Nation sogar im Grundgesetz der Bundesrepublik erkennen". Albert Bleckmann Anwart-
schaft auf die deutsche Staatsangehörigkeit?, NJW 1990, 1397, 1399: Das Staatsange-
hörigkeitsrecht dürfe „nur solchen Personen die deutsche Staatsangehörigkeit verleihen, 
welche der deutschen Nation angehören, also in hinreichendem Maße in die deutsche 
Kulturnation integriert sind." Vgl. auch Rupert Scholz/Arndt Uhle Staatsangehörigkeit und 
Grundgesetz, NJW 1999, 1510,1512f.; Burkhardt Ziemske Die deutsche Staatsangehörig-
keit nach dem Grundgesetz, 1995, 56ff., 209ff. 
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ser Konzeption getragen,75 deren Vorteile auf der Hand liegen: Eine 
vorrechtliche Prägung der Zusammengehörigkeit einer begrenzten Zahl 
von Menschen, für den einzelnen Zugehörigkeit zu einer Gruppe, für die 
Gruppe Originalität in Abgrenzung zu anderen, liefert die Grundlage für 
„staatsbürgerliche Solidarität",76 gegenseitige „Loyalität"77 und politische 
Mobilisierung. Vergangene Übersteigerungen der Nation hindern nicht, 
dies anzuerkennen. Dennoch: In einer Epoche der Individualisierung, 
des kulturellen Pluralismus, der Globalisierung und Europäisierung ver-
liert diese Basis staatlicher Integration an Überzeugungskraft. Individua-
lisierung löst Solidarbeziehungen und vorrechtliche Gemeinsamkeiten 
auf. Dies gilt im Verhältnis der Staatsbürger, es lässt sich aber auch regio-
nal im Verhältnis der Bundesländer zeigen: Die verschärften Konflikte 
um den Kernpunkt bundesstaatlicher Solidarität, den Länderfinanzaus-
gleich, können auch als Versuch der Aufkündigung von Solidarität zwi-
schen finanzstarken und finanzschwachen Ländern verstanden werden. 
Es versteht sich nicht länger von selbst, dass vorrechtliche Gemeinsam-
keiten Beistandspflichten legitimieren. Kultureller Pluralismus beför-
dert die Erosion der Homogenitätsquelle Religion. Europäisierung und 
Globalisierung sprengen die nach innen gerichteten, selbstgenügsamen 
Gruppenzusammenhänge. Sie lockern die der ethnisch-kulturell gepräg-
ten Staatsangehörigkeit in besonderer Weise eigene Grundbeziehung von 
Schutz und Gehorsam zwischen Staat und Bürger; diese hängt mit der 
Existenz einer Vielzahl von Territorialstaaten zusammen, verträgt sich da-
gegen nur schlecht mit transnationalen funktionalen Ordnungen oder der 
Vorstellung eines Weltstaates. Eine Erneuerung und Stärkung der Inte-
gration des demokratischen Staates sollte deshalb das Gewicht vorrecht-
licher Homogenitätsmerkmale vermindern, ohne sie zu verdrängen.78 

75 Vgl. Ziemske Staatsangehörigkeit (Fn. 74), 230ff.; Weiler (Fn. 54), 115ff. Eindring-
lich zur Entwicklung und auch dazu, dass die Einführung des ius sanguinis nichts mit ras-
sischen oder gar rassistischen Vorstellungen einer Blutsgemeinschaft zu tun hatte, Dieler 
Gosewinkel Einbürgern und Ausschließen. Die Nationalisierung der Staatsangehörigkeit 
vom Deutschen Bund bis zur Bundesrepublik Deutschland, 2001, 281, 321 ff., 325. 

76 So ausdrücklich Habermas Die postnationale Konstellation (Fn. 71), 99, und Isensee 
(Fn. 65), 144: „Die personenrechtliche Bindung der Bürger konstituiert das Staatsvolk als 
Solidargemeinschaft [...]." 

77 Weiler (Fn. 54), 121 f.: „Nation bietet nicht nur einen Platz für die Familienlosen, 
Stammeslosen, sondern fordert, indem sie über Familien und Stamm hinausgeht, Loya-
lität - das Höchste im Reich der Nationalgefuhle - gegenüber denjenigen, die nicht un-
mittelbar durch natürliche' Blutsbande oder durch Eigennutz mit der eigenen sozialen 
Einheit verbunden sind." 

78 Wer hier zu sehr den aktuellen Trend abgebildet sieht, sollte nicht vergessen, dass die 
Grundlage des Staates in der Einigung statt der unverfügbaren Substanz nicht ohne his-
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Das Staatsvolk als Subjekt des demokratischen Prozesses ist nicht einfach 
die Funktion einer natürlichen Einheit der Nation. Es ist das Staatsvolk 
selbst, das über seine Eigenschaften, die notwendige rationale und vor-
rationale Übereinstimmung „im Selbstverständnis und in der Art und 
Weise des Zusammenlebens"79 entscheidet. Die notwendige relative Ge-
meinsamkeit dürfte zumindest die gemeinsame Sprache,80 nicht im Sinne 
eines kulturindifferenten Verständigungsmittels, sondern als Teil der kul-
turellen Tradition, und die Einigkeit über Grundregeln des Zusammenle-
bens umfassen, die „freiheitliche demokratische Grundordnung" (Art. 18 
S. 1, Art. 21 Abs. 2 S. 1 GG) in der treffenden Auslegung der frühen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.81 Über alles weitere ent-
scheidet, veränderbar, das Staatsvolk. Allerdings: Die Möglichkeit der 

torisches Vorbild ist. Bei der Entstehung des Deutschen Reiches 1866/1871 ging die for-
male und rechtliche Einigung der umfassenden Bildung des Nationalbewusstseins vo-
raus. Durchaus folgerichtig gab es anfangs keine Reichsstaatsangehörigkeit, sondern 
allein die Staatsangehörigkeit der Bundesstaaten, vgl. Paul Laband Das Staatsrecht des 
Deutschen Reiches, Bd. 1,5. Aufl. 1911,134; Stephan Hobe Die Unionsbürgerschaft nach 
dem Vertrag von Maastricht. Auf dem Weg zum Europäischen Bundesstaat?, Der Staat 32 
(1993), 245, 252f. Auch mit Blick hierauf stellte Hermann Heller, den das Bundesverfas-
sungsgericht in seiner Maastricht-Entscheidung zu Unrecht als Gewährsmann fur die 
Notwendigkeit substanzieller Homogenität zur Bildung eines Staatsvolkes benannte 
(BVerfGE 89, 155, 186), in seiner Staatslehre fest: „Weder das Volk noch die Nation dür-
fen als die gleichsam natürliche Einheit angesehen werden, die der staatlichen Einheit 
vorgegeben wäre und sie selbsttätig konstituierte. Oft genug war es [...] umgekehrt die 
staatliche Einheit, welche die,natürliche' Einheit des Volkes und der Nation erst gezüch-
tet hat. [...] Gemeinsam erlebte staatliche Schicksale sind fur die Entstehung des Bewußt-
seins der Volkszugehörigkeit und erst recht fur die Herausbildung eines nationalen Wil-
lens oft von entscheidender Bedeutung", Hermann Heller Staatslehre (1934), in: ders., 
Gesammelte Schriften, Bd. 3, 2. Aufl. 1992, 81, 164f. 

79 Böckenförde (Fn. 6), 109. 
80 Insoweit zu Recht Paul KirchhofDtutsche Sprache, HStR 1, 1987, § 18 Rn. 33: „Die 

sprachliche Homogenität konstituiert das deutsche Staatsvolk". Zur gemeinsamen Spra-
che als Lebenselement der Demokratie auch Josef Isensee Staat im Wort. Sprache als Ele-
ment des Verfassungsstaates, FS Carl Heymanns Verlag, 1995, 571 ff.; //¿¡¿^Demokratie 
(Fn. 3), 184 ff. 

81 BVerfGE 2, 1, 12f.: Ordnung, „die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkür-
herrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestim-
mung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleich-
heit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu 
rechnen: die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechten, vor 
allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben und freie Entfaltung, die Volkssouve-
ränität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit 
der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Mehrparteienprinzip und die 
Chancengleichheit für alle politischen Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bil-
dung und Ausübung einer Opposition." 



140 Stefan Korioth 

Einheitsbildung durch rationalen Konsens über rechtlich fassbare und ge-
fasste Überzeugungen, eine Neuauflage der alten Idee der Bürgergesell-
schaft, hat Grenzen.82 Die nicht substanzhaft vorgegebene Einheit ver-
lässt sich auf die Entscheidung des einzelnen; politische Aktivität ist 
Voraussetzung der Staatlichkeit. Nicht eine Korporation, sondern die 
Assoziation im demokratischen Entscheidungszusammenhang schafft die 
Einheit. Das bedeutet: Auch dieses Konzept ist auf vorrechtliche Be-
dingungen angewiesen, die der Integration durch Verfassung vorausge-
hen. Sie bestehen nicht im kulturellen Gesamtzusammenhang der Na-
tion, sondern - so Jürgen Habermas - im „konsonanten Hintergrund [...] 
rechtlich nicht erzwingbarer Motive und Gesinnungen eines am Gemein-
wohl orientierten Bürgers".83 Realistischer sollte man wohl sagen: Es geht 
um das rationale Interessenkalkül ursprünglich isolierter Menschen. 

Die jeweiligen Vorzüge und Nachteile einer Integration durch substan-
zielle präkonstitutionelle Einheit oder den permanenten Prozess des Sich-
Vertragens erinnern an die oben formulierte Regel: Im Bereich der poli-
tischen Integration sollte es auf nicht mehr (aber auch nicht weniger) als 
relative Homogenität ankommen, während die gesellschaftliche Integra-
tion gerade durch kulturelle Vielfalt zu gewährleisten ist. Das bietet die 
Chance, von der Staatstradition der unterstellten Einheit und Schicksals-
gemeinschaft dort abzurücken, wo die damit verlangte Homogenität 
nicht (mehr) besteht. Es geht nicht darum, die Identität des Staatsvolks 
möglichst prinzipiengetreu zu bestimmen, sondern die verschiedenen 
Elemente zu kombinieren. Ein Zusammenführen vorrechtlicher Ele-
mente und bestätigender voluntativer Akte verstärkt die Chancen der 
Stabilität der politischen Ordnung. 

2. Veränderungen im Staatsangehörigkeitsrecht 

Das Staatsangehörigkeitsrecht bestimmt mittels Homogenität den 
Personenverband, dem politische Teilhaberechte zukommen. Zum Volk, 
an das die Staatsorganisation rückgebunden ist, gehören Ausländer 
nicht. Dieser Ausschluss setzt die weitgehende Identität von Staatsan-
gehörigen und Gebietsansässigen voraus.84 Demokratie wurzelt in der 
Selbstbestimmung der Gewaltunterworfenen. Wenn Globalisierung und 
Migration den regelmäßigen Zusammenhang von Gebietsansässigkeit 

82 Eindringlich Otto DepenheuerIntegration durch Verfassung?, DÖV 1995, 854, 857ff. 
83 Habermas (Fn. 7), 641. 
84 Böckenforde(Fn. 52), S. 297ff.; Stephan HobeOas Staatsvolk nach den Grundgesetz, 

JZ 1994, 191 ff., 194 f. 
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und Staatsangehörigkeit aufzulösen drohen,85 dann muss das Staatsan-
gehörigkeitsrecht darauf reagieren. Legitimationskraft demokratischer 
Entscheidungen stellt sich nur ein, wenn alle, die auf Dauer der Staats-
gewalt unterworfen sind, zu einem Personenverband zusammenwach-
sen.86 Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht versucht dem mit der Re-
form des Jahres 1999 Rechnung zu tragen.87 Vergegenwärtigt man sich, 
dass Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts eine bestimmte „Poli-
tik der Identität"88 ausprägen und institutionell verfestigen, dann ist die 
Erweiterung der gesetzlichen Erwerbsgründe trotz begrenzter Auswir-
kungen bemerkenswert. Neben das Abstammungsprinzip (ius sangui-
nis) tritt das Geburtsortprinzip (ius soli).89 Ein in Deutschland gebore-
nes Kind ausländischer Eltern erwirbt kraft Gesetzes die deutsche 
Staatsangehörigkeit,90 wenn ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat und eine Aufenthaltsbe-
rechtigung und seit mindestens drei Jahren eine unbefristete Aufent-
haltserlaubnis besitzt (§ 4 Abs. 2 StAG).91 Diese im internationalen Ver-

85 Migrationen umfassen zwar nur einen kleinen Teil der Gesamtbevölkerung, aber der 
Kreis der im Staatsgebiet vereinten - integrierten - Personen verliert an „Selbstbezogen-
heit, vorstaatlich selbstverständlicher Kontinuität und [...] korporativer Struktur", Johan-
nes Masing Wandel im Staatsangehörigkeitsrecht vor den Herausforderungen moderner 
Migration, 2001, 22. In Deutschland lebten 1998 gut 7,3 Millionen Ausländer. Mehr als 
50 Prozent von ihnen hielten sich länger als zehn Jahie, knapp 30 Prozent sogar 20 Jahre 
und mehr in Deutschland auf. 1997 hatten 11,5 Prozent der in Deutschland geborenen 
Kinder ausländische Eltem, 18,6 Prozent zumindest einen ausländischen Eltemteil (Zah-
lenangaben nach: Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1997, 68f.; 
1999, 71 f.), dazu Herwig Birg Bevölkerungsentwicklung, Alterung und Einwanderungen 
in Deutschland - Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg und Ausblick auf das 21. Jahr-
hundert, in: Albrecht Weber (Hrsg.) Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland in 
der Europäischen Union, 1997, 63 ff. 

86 Das Bundesverfassungsgericht hat es deshalb als Aufgabe des Gesetzgebers bezeichnet, 
für eine hinreichende Deckung zwischen den Inhabern politischer Rechte und der dauerhaft 
staatlicher Herrschaft unterliegenden Wohnbevölkerung zu sorgen, BVerfGE 83,37, 51 f. 

87 Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom 15. Juli 1999 (BGBl. 11618); 
zur Vor- und Entstehungsgeschichte des Gesetzes Günter Renner Was ist neu am neuen 
Staatsangehörigkeitsrecht, ZAR 1999, 154ff. 

88 Rogers Brubaker Staats-Bürger. Deutschland und Frankreich im historischen Ver-
gleich, (dt.) 1994, 236. Vgl. auch GosewinkelEinbürgern (Fn. 75), 11, 14f. u.ö. 

89 Zur gegenläufigen Einschränkung des Abstammungsprinzips vgl. § 4 Abs. 4 StAG 
und hierzu Masing Wandel (Fn. 85), 6ff. 

90 Der Erwerb ist unabhängig von weiteren Staatsangehörigkeiten, die nach dem Ab-
stammungsprinzip erlangt werden. 

91 Der betreffende Elternteil muss allerdings zur Erlangung dieser unbefristeten Auf-
enthaltserlaubnis Bindungen an das gesellschaftliche Leben in Deutschland nachweisen, 
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gleich92 weitgehende Entscheidung, bereits der zweiten Generation von 
Einwanderern die deutsche Staatsangehörigkeit zu verleihen, ist jedoch 
mit einer auflösenden Bedingung versehen. Um mehrfache Staatsange-
hörigkeit zu vermeiden, besteht eine Erklärungs- und Abwahlpflicht bei 
Erreichen der Volljährigkeit.93 Der gesetzliche Erwerb verbindet sich mit 
einer Einbürgerungsentscheidung des einzelnen.94 Diese Reformschritte 
verschieben Akzente in der Politik der Identität: Zum Teil rückt das 
deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, unverändert im Kernbereich des 
Abstammungsprinzips, vom Leitbild vorstaatlicher innerer Verbunden-
heit des Staatsvolkes ab; voluntative Elemente des Bekenntnisses, zu-
gehörig sein zu wollen, treten hinzu. Die Verbindung des Geburtsort-
prinzips mit der Abwahlpflicht begrenzt die Akzentverschiebung. Der 
verlangte Verzicht auf Bindungen zu einem anderen Staat trägt den Cha-
rakter einer materiell-substanzhaften Einbindung in die deutsche Gesell-
schaft. Die Veränderungen des Staatsangehörigkeitsrechts enthalten da-
mit nicht mehr (aber auch nicht weniger) als vorsichtige Reaktionen auf 
Herausforderungen durch Globalisierung und Migration. Es läge außer-
halb des Könnens von Gesetzgebung und Verfassungsänderung, mit 

so etwa die Fähigkeit, „sich auf einfache Art in deutscher Sprache mündlich verständigen 
zu können" (§ 24 Abs. 1 Nr. 4 AuslG). 

92 In Frankreich erlangt die zweite Einwanderergeneration die Staatsangehörigkeit erst 
mit 18 Jahren, unmittelbar durch die Geburt erst die dritte Generation, vgl. Gerard-René 
de Groot Staatsangehörigkeit im Wandel. Eine rechtsvergleichende Studie über Erwerbs-
und Verlustgründe der Staatsangehörigkeit, 1989, 87. 

93 Erklärt der Betreffende, die ausländische Staatsangehörigkeit behalten zu wollen, 
oder gibt er keine Erklärung ab, so verliert er mit Zugang der Erklärung bei der Behörde 
oder mit Vollendung des 23. Lebensjahres kraft Gesetzes die deutsche Staatsangehörig-
keit (§ 29 Abs. 1 und 2 StAG). Kritisch Scholz/Uhle (Fn. 74), 1515. 

94 Auch die Voraussetzungen einer Einbürgerung im Einzelfall hat das neue Staatsan-
gehörigkeitsrecht, in sich folgerichtig, bei der Anspruchseinbürgerung verändert. Die ge-
forderte Aufenthaltsdauer beträgt acht statt bisher 15 Jahre (§ 85 Abs. 4 AuslG). Grund-
sätzlich wird die Aufgabe der bisherigen Staatsangehörigkeit verlangt (§ 87 AuslG). 
Aufschlussreich sind die weiteren Einbürgerungsvoraussetzungen: Der Einbürgerungswil-
lige muss ein ausdrückliches Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung 
des Grundgesetzes ablegen und erklären, keine verfassungsfeindlichen Bestrebungen zu 
unterstützen (§ 85 Abs. 1 Nr. 1 AuslG). Der Anspruch auf Einbürgerung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Bewerber verfassungsfeindliche Bestrebungen (dazu § 3 Abs. 1 Nr. 1 
BVerfSchG) oder gewaltbereite Gruppierungen des Ausländerextremismus (§ 3 Abs. 1 
Nr. 3 BVerfSchG) unterstützt (§ 86 Nr. 2 AuslG). Ein weiterer neuer Ausschlussgrund ist 
das Fehlen „ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache" (§ 86 Nr. 1 AuslG). Die 
systematische Einordnung als Ausschlussgrund bedeutet, dass ausreichende Sprachkennt-
nisse grundsätzlich unterstellt und nur bei einem Anlass zu Zweifeln überprüft werden sol-
len, vgl. die Begründung des Entwurfs der Bundesregierung, BT-Drs. 14/533, 18. 
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ihren Mitteln nationale Identität modifizieren zu wollen.95 Der Integra-
tion durch Verfassung sind enge Grenzen gezogen, soweit es um die per-
sonelle Anknüpfung staatsbürgerlicher Rechte geht. 

3. Kulturelle Integration durch Verschiedenheit 

Indem staatlich-politische Integration Übereinstimmung verlangt, er-
möglicht sie zugleich gesellschaftlich-kulturelle Verschiedenheit. Grund-
rechte, „in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat",96 

verbürgen individuelle Selbstbestimmung. Das ist etwas anderes als 
demokratische Mitbestimmung. Diese richtet sich auf Einheitsbildung 
durch Mehrheitsentscheidung, individuelle Selbstbestimmung ist not-
wendig der Mitbestimmung anderer entzogen. Grundrechtliche Freiheit 
ist, vom Staat aus, aber auch von anderen Grundrechtsträgern aus be-
trachtet, formale Freiheit.97 Ihren Inhalt bestimmt der Grundrechtsträger. 
Integration durch Verfassung bedeutet hier: Respekt der Verfassung für 
Verschiedenheit. Das ist nicht gleichzusetzen mit einer grundrechtlich 
eingesetzten oder gar instrumentalisierten Konfliktgesellschaft. Aber ge-
genläufige Entfaltungen grundrechtlicher Freiheit sind zunächst hinzu-
nehmen. Das Konfliktlösungspotential entsteht aus folgendem: Gesell-
schaftliche Verschiedenheit und politische Einheitsbildung stehen nicht 
unverbunden nebeneinander. Verklammert werden sie durch das (allge-
meine) Gesetz, das als Produkt demokratischer Entscheidung über die 
nach dem Grundgesetz sorgfältig differenzierten Gesetzesvorbehalte und 
immanenten Grenzen den Grundrechten Schranken zieht.98 

95 Soweit das Selbstverständnis der Nation in kollektiven Bewusstseinsprozessen ge-
wachsen ist, steht dies abrupten rechtsnormativen Kurswechseln entgegen. Die heftige 
öffentliche Debatte im Vorfeld der Reform des Jahres 1999 hat gezeigt, dass Gesetzge-
bung über die Voraussetzungen der Staatsbürgerschaft allenfalls Anstoß zur Diskussion 
nationaler Identität sein kann, ein Faktor in der Entwicklung. Recht begleitet als Teil der 
kollektiven Erfahrung die nationale Identität. 

BVerfGE 7, 198, 204f. 
97 BVerfGE 102, 370, 395. 
98 Der Schutz der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 GG) und der Kernbereich der an-

deren Grundrechte, der sich mit dem grundgesetzlichen Begriff des „Wesensgehalts" 
(Art. 19 Abs. 2 GG) umschreiben lässt, ist jeder Einwirkung und Verkürzung, auch auf 
der Grundlage des mehrheitlich fur richtig gehaltenen Gesetzes, absolut entzogen. In sei-
nen beiden Urteilen zum Schwangerschaftsabbruch hat das Bundesverfassungsgericht 
deshalb betont, grundrechtlich gefordert sei der Schutz des Lebens jedes Ungeborenen, 
nicht der statistische Schutz (BVerfGE 39, 1, 58ffi; 88, 203, 252). Gleiches gilt für den 
Kernbereich etwa des allgemeinen Persönlichkeitsrechts (Art. 2 Abs. 1 iVm Art. 1 Abs. 1 
GG) oder der Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG). Die letzten Residuen privater 
Lebensgestaltung sind staatlichen Eingriffen, selbst wenn sie gesetzmäßig sind, entzo-
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Das Verhältnis von grundrechtlicher Differenz und politischer Einheit 
lässt sich an drei neueren Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 
zu religiös motivierten Konflikten zeigen. Wenn das Gericht im Kruzifix-
Beschluss" die bayerischen Normen über die Anbringung eines Kreuzes 
in den Klassenzimmern der öffentlichen Schulen im Ergebnis zu Recht 
für verfassungswidrig erklärte,100 weil sich der Staat durch umfassende 
Gewährleistung der Religionsfreiheit zu religiöser Neutralität verpflichtet 
habe, dann nimmt dieses „liberale"101 Verständnis die Grundrechte als 
Element gesellschaftlichen Pluralismus ernst. Die staatliche Pflichtschule 
darf „keine Verbindlichkeit für christliche Glaubensinhalte" beanspru-
chen.102 „Der Staat, in dem Anhänger unterschiedlicher oder gar gegen-
sätzlicher religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen zusammenle-
ben, kann die friedliche Koexistenz nur gewährleisten, wenn er selbst in 
Glaubensfragen Neutralität bewahrt."103 Die Entscheidung ist auch des-
halb aufschlussreich, weil das Sondervotum dreier Richter diese Funk-
tionsweise der Grundrechte in der Abschichtung vom demokratischen 

gen. BVerfGE 80, 367, 373 ff.: „Das Bundesverfassungsgericht erkennt jedoch einen letz-
ten unantastbaren Bereich privater Lebensgestaltung an, der der öffentlichen Gewalt 
schlechthin entzogen ist [...]. Selbst schwerwiegende Interessen der Allgemeinheit kön-
nen Eingriffe in diesen Bereich nicht rechtfertigen; eine Abwägung nach Maßgabe des 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes findet nicht statt [...]." Außerhalb der absolut geschütz-
ten Kernzonen des Grundrechts muss das Gesetz vermitteln: im Bereich der alltäglichen 
Konflikte zwischen mehreren Grundrechtsträgern, zwischen Grundrechten und objekti-
vem Verfassungsrecht, zwischen grundrechtlichem Minderheitenschutz und gesetzlich 
festgelegtem Mehrheitswillen. Dabei müssen das Gesetz und die verfassungsgerichtliche 
Kontrolle des Gesetzes die Bedeutung der Grundrechte als Minderheitenrechte und das 
Ziel beachten, Vielfalt zuzulassen. Die Leitlinien der Vermittlung legt das Grundgesetz 
selbst jedenfalls in Ansätzen fest. Grundrechte mit besonderer Bedeutung fur die kultu-
relle Identität des Grundrechtsträgers (Art. 5 Abs. 3, Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) sind nur 
verfassungsimmanenten Beschränkungen zugänglich. Grundrechte mit einfachem oder 
qualifiziertem Gesetzesvorbehalt (z.B. Art. 5 Abs. 1 und 2 GG, Art. 8 GG) stehen dage-
gen, unter Beachtung der Schranken-Schranken, der Einflussnahme des Mehrheitswil-
lens stärker offen; normgeprägte Grundrechte wie das Eigentumsrecht (Art. 14 GG) sind 
der Ausgestaltung des Gesetzgebers unterstellt. 

9» BVerfGE 93, Iff. 
100 Ausfuhrlich Bernd Jeand'Heur/Stefan Korioth Grundzüge des Staatskirchenrechts, 

2000, Rn. 102ff. 
101 Deruiinger (Fn. 59), 431. Etwas unpräzise spricht Otfried Höffe Vernunft und Recht. Bau-

steine zu einem interkulturellen Rechtsdiskurs, 1996,273, von einem „liberalen Demokratie-
verständnis''. Tendenziell anders die frühere Rechtsprechung, die das Verständnis der Grund-
rechte als objektive Wertordnung in den Mittelpunkt stellt: BVerfGE 7,198 - Lüth; BVerfGE 4, 
7,15 f. - Bild der „gemeinschaftsbezogenen und gemeinschaftsgebundenen ferson". 

102 BVerfGE 93, 1, 23. 
103 BVerfGE 93,1, 16. Anders noch BVerfGE 41, 29, 50f.; 52, 223, 242. 
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Mehrheitsbereich verkennt. Die plakative Kritik, der Beschluss etabliere 
die negative Religionsfreiheit als „Obergrundrecht", das religiöse Über-
zeugungen der „überwältigenden Mehrheit"104 vernachlässige, übersieht 
nicht nur, dass ein Eingriff in die Religionsfreiheit durch Verstoß gegen 
das objektiv-rechtliche Neutralitätsprinzip (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG, 
Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 1 WRV) in Rede stand.105 Der Mehrheits-
wille kann für sich genommen grundrechtliche Beeinträchtigungen im 
Einzelfall nicht rechtfertigen.106 Das Leitbild einer religiös homogenen 
Gesellschaft hat keine grundrechtliche Relevanz. Der Grundrechtsschutz 
der Minderheit hängt nicht davon ab, dass unzumutbare Beeinträchtigun-
gen im Einzelfall vorliegen.107 Gegenüber einer Forderung nach Ho-
mogenität dort, wo sie zur gesellschaftlichen Integration nur beitragen 
könnte, wenn Übereinstimmung fraglos bestünde, hat das Bundesverfas-
sungsgericht seine liberale Interpretation der religiösen Grundrechte als 
Rechte (auch) der Verschiedenheit konsequent fortgesetzt. Das Urteil zu 
den Voraussetzungen, unter denen eine Religionsgemeinschaft nach 
Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 5 S. 2 WRV den Status einer Körper-
schaft des öffentlichen Rechts erlangen kann,108 erinnert daran, dass der 
neutrale Staat „mangels Einsicht und geeigneter Kriterien" im Bereich 
„genuin religiöser Fragen nichts regeln und bestimmen", insbesondere 
Glaube und Lehre einer Religionsgemeinschaft nicht bewerten dürfe. 
Dem Träger grundrechtlicher Freiheit „ist es überlassen, ob und wie er 
seinen Freiheitsraum ausfüllt. [...] Der Grundrechtsträger muss sein 
Handeln nicht an den Interessen des Staates orientieren", sondern sich 
rechtstreu verhalten.109 Die Entfaltung von Maßstäben einer auf Vielfalt 

104 BVerfGE 91, 1, 32 - Sondervotum. 
105 Über eine Verletzung dieses Prinzips lässt sich streiten. Sie hängt vom Aussagege-

halt des Kreuzes ab. 
tot Vgl. Gerhard Czermak Der Kruzifix-Beschlufi des Bundesverfassungsgerichts, seine 

Ursachen und seine Bedeutung, NJW 1995,3349,3351: „Die Einsicht, daB das demokra-
tische Mehrheitsprinzip für individuelle Grundrechte nicht gilt, sondern daß Grund-
rechte, abgesehen von echten Kollisionen, niemals majorisiert werden dürfen - ein Kern-
bestand unseres Grundrechtssystems - scheint weithin unbekannt". 

107 In diese Richtung etwa Christoph Link Stat Crux? Die „Kruzifix"-Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts, NJW 1995, 3353, 3356, der nur ausnahmsweise einen im 
Wege der Abwägung zu ermittelnden Grundrechtsschutz der Minderheit anerkennen 
will, „wenn ein .Lernen unter dem Kreuz' wegen dessen ,appellativer' Funktion als un-
zumutbar empfunden wird". Das weist der Minderheit die Rolle des rechtlich tolerierten, 
aber nicht gleichberechtigten Außenseiters zu. 

108 BVerfGE 102, 370. 
109 BVerfGE 102,370,394f., gegen BVerwGE 105,117ff., wonach die Loyalität zum Staat 

ungeschriebene Voraussetzung des Körperschaftsstatus sei. Die spezifisch staatskirchen-
rechtlichen Aponen der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts seien nur angedeu-
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setzenden gesellschaftlichen Integration setzt sich im Urteil vom 15. Ja-
nuar 2002 fort, das religiös motiviertes Schächten grundrechtlichem 
Schutz unterstellt.110 Wiederum ging es um das Verhältnis zwischen reli-
giös-weltanschaulicher Neutralität des Staates, Mehrheitskultur und Min-
derheitsrechten. Das Bundesverfassungsgericht bekräftigt die Freiheit 
von Religionsgemeinschaften, in den Grenzen der Verfassung ihre beson-
deren, subjektiv unbedingten religiösen und weltanschaulichen Überzeu-
gungen in der Gesellschaft zur Geltung zu bringen. Das entspricht dem 
Prinzip der Trennung von Einheitlichkeit voraussetzender politischer In-
tegration und gesellschaftlicher Integration durch Vielfalt. Die Grund-
rechte stehen Versuchen entgegen, die Spannungen zwischen Mehrheits-
und Minderheitskultur einseitig zu Lasten der Minderheit aufzulösen. 
Vielleicht ist dem Urteil sogar zu entnehmen, dass gesellschaftliche In-
tegration durch Pluralismus nur gelingen kann, wenn „scharf ausge-
schnittene Positionen nicht nivelliert, sondern ausgestellt werden".111 Das 
allgemeine Gesetz, im Fall des Schächtens das Tierschutzgesetz, ist dem-
entsprechend auszulegen und anzuwenden, hier im Hinblick auf die im 
Einzelfall möglichen Ausnahmen vom Grundsatz des Schächtverbots.112 

Das ist kein Plädoyer für eine soziologisch fragwürdige multikulturelle 
Mosaikgesellschaft. Aber gegen einen Zerfall einer pluralistischen Gesell-

tet. Das Gericht versteht, im Ansatz völlig zu Recht, den Körperschaftsstatus nach 
Art. 140 GG iVm Art. 137 Abs. 5 WRV als „Mittel zur Entfaltung der Religionsfreiheit". 
Die grundrechtliche Deutung, mit der die historisch begründete Zweiteilung des Reli-
gionsrechts in das Grundrecht der Religionsfreiheit (Art. 4 Abs. 1 und 2 GG) und das 
institutionelle Staatskirchenrecht (Art. 140 GG) überbrückt wird, steht vor der Schwie-
rigkeit, dass mit dem Körperschaftsstatus Hoheitsrechte eröffnet werden, die ihrerseits 
grundrechtlich gebunden sind. Hier bindet das Gericht das Verhalten der Religionsge-
meinschaft an die ftindamentalen Verfassungsprinzipien des Art. 79 Abs. 3 GG, an die 
staatlichem Schutz anvertrauten Grundrechte Dritter sowie die Grundprinzipien des frei-
heitlichen Religions- und Staatskirchenrechts. Das indes lässt sich mit der grundrecht-
lichen Deutung des Körperschaftsstatus kaum erklären. 

110 BVerfG NJW 2002, 663. 
111 Christian Geyer Kein Opium fürs Tier, FAZ ν. 16. Januar 2002,41. Kritisch dagegen, 

wiederum auf die Kultur der Mehrheit Bezug nehmend, Georg Paul Hefty Desintegration, 
ebd., 1 : Das Bundesverfassungsgericht habe mit seinem Urteil zum Schächten „die tat-
sächliche Integration der freiwillig dauerhaft hier lebenden Ausländer nicht befördert, 
sondern den Multikulturalismus zum Standard erhoben, wonach die Gesetze eines Lan-
des so weit gedehnt werden müssen, daß sich unter ihrem Schirm jede Lebensart entfal-
ten kann". 

1,2 Der grundrechtliche Schutz des religiös motivierten Schächtens ist europaweit strit-
tig: Für den Schutz ÖsterrVerfGH, EuGRZ 1999, 600; dagegen BVerwGE 99, 1 und 
BVerwGE 112, 227. Vgl. Katharina Pabel Der Grundrechtsschutz für das Schächten, 
EuGRZ 2002, 220ff. 
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schaft in Separatgesellschaften hilft nicht die Orientierung fremder Kul-
turen auf eine scheinbar intakte „Leitkultur", sondern nur die Verpflich-
tung auf die allgemeinen Gesetze. 

IV. Integration und europäisches Verfassungsrecht 

Bei der Bedeutung des fortschreitenden Prozesses der europäischen Ei-
nigung für das staatsbezogene Konzept der Integration durch politische 
Einheit und Identität einerseits, begrenzte Vielfalt und Differenz anderer-
seits sind zwei Aspekte zu unterscheiden, erstens die Auswirkungen der 
europäischen Einigung auf die Integration durch Verfassung innerhalb 
des Mitgliedstaates, zweitens die Möglichkeit europäischer Integration 
und Identitätsbestimmung durch europäisches Verfassungsrecht.113 

1. Europäische Einigung und nationale Integration durch Verfassung 

Kraft des Anwendungsvorrangs des europäischen Gemeinschafts-
rechts114 gibt es in Deutschland zwei Schichten des Verfassungsrechts.115 

Es gibt allerdings nicht zwei voneinander unterschiedene demokratische 
Legitimationszusammenhänge, entsprechend den Ebenen des Bundes 
und der Länder in der bundesstaatlichen Verfassungsordnung. Europäi-
sches Recht wird nicht im demokratischen Zusammenhang der Selbst-
regierung gewonnen.116 Das Primärrecht der Europäischen Union ist 

113 Zur Verwendbarkeit des Begriffs Verfassungsrecht in Bezug auf das Primärrecht der 
EG und der EU Ingolf Pernice Deutsches und europäisches Verfassungsrecht, WDStRL 
60 (2001), 149,150f.; bereits Hans Peter Ipsen Europäische Verfassung - nationale Verfas-
sung, EuR 1987, 195, 196. 

114 Das nationale Verfassungsrecht akzeptiert den Anwendungsvorrang jedenfalls prin-
zipiell durch die in der Präambel angedeutete und in Art. 23 Abs. 1 GG geregelte Offen-
heit für eine europäische Integration. Zu den Grenzen der Ermächtigung der Europäi-
schen Gemeinschaft durch das deutsche Zustimmungsgesetz BVerfGE 89,155, 188; Josef 
IsenseeYorrang des Europarechts und deutsche Verfassungsvorbehalte - offener Dissens, 
FS Klaus Stern, 1997,1239ff. Auf die normative Verortung des Vorrangsprinzips - im na-
tionalen Recht (so Rudolf Streinz Europarecht, 5. Aufl. 2001, Rn. 203 ff.) oder allein im 
Gemeinschaftsrecht (so Claus Dieter Classen in: v. Mangoldt/Klein/Starck [Hrsg.] GG, 
Bd. 2, 4. Aufl. 2000, Art. 23 Rn. 17 ff, 49 ff.) - kommt es im vorliegenden Zusammen-
hang nicht an. 

115 Armin von Bogdandy Zweierlei Verfassungsrecht. Europäisierung als Gefahrdung 
des gesellschaftlichen Grundkonsenses, Der Staat 39 (2000), 163 ff. 

116 Das zeigt sich am deutlichsten darin, dass das Europarecht nur über die Brücke des 
Rechtsanwendungsbefehles im nationalen Zustimmungsgesetz das nationale Recht errei-
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Vertragsrecht der Gründerstaaten, von diesen abgeleitetes Recht. Die 
mitgliedstaatliche Mitwirkung an der europäischen Einigung und das 
Handeln europäischer Organe finden ihre demokratische Rückkopplung 
in den Institutionen und Entscheidungswegen des Mitgliedstaats,117 not-
wendigerweise in veränderter Form gegenüber rein innerstaatlichen Ent-
scheidungen. Insbesondere wird das Parlament des Mitgliedstaats ge-
genüber der Exekutive in eine lediglich untergeordnete Rolle gedrängt. 
Es gibt indes eine Inkongruenz von Ableitungs- und Wirkungszusam-
menhang des europäischen Rechts. Es sind direkte und indirekte Einwir-
kungen des aus nationaler Sicht demokratisch schwächer legitimierten 
Gemeinschaftsrechts auf das nationale Recht feststellbar: im geschriebe-
nen Yerfassungsrecht zwar lediglich in Art. 28 Abs. 1 S. 3 (vgl. Art. 19 
Abs. 1 EGV), Art. 88 S. 2, Art. 12 a Abs. 4 S. 2»» und Art. 16 Abs. 2 
S. 2 GG, aber das kommunale Wahlrecht für Staatsangehörige eines Mit-
gliedstaates der Europäischen Gemeinschaft, der Übergang der Wäh-
rungshoheit auf die Europäische Zentralbank und die Lockerung des 
Auslieferungsverbots betreffen empfindliche Elemente grundgesetz-
licher Identität und politischer Integration. Schwerwiegender noch sind 
die im nationalen Recht ungeschriebenen Europäisierungen des deut-
schen Verfassungsrechts.119 Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts stuft 
die staatlichen Verfassungen zu teilweisen, nach Regelungsbreite und 
-tiefe vom Gemeinschaftsrecht abhängigen Ordnungen herab. Die 
grundgesetzliche Unterscheidung zwischen Bürger- und Menschenrech-
ten ist im Anwendungsbereich der Verträge obsolet,120 im Regelungsbe-
reich des Sekundärrechts sind Parlamentsvorbehalt und Wesentlich-
keitslehre Fassaden, das Demokratie- und Bundesstaatsprinzip haben 
unter dem Einfluss des Gemeinschaftsrechts erhebliche Modifikationen 
erfahren. Die Verfassungen „regeln nicht mehr die Ausübung sämtlicher 
Hoheitsgewalt gegenüber dem Bürger, sondern nur noch denjenigen 

chen kann: BVerfGE 89, 155, 190; Peter Michael Europäisches und nationales Ver-
fassungsrecht, WDStRL 60 (2001), 194, 214ff. 

117 Kommission, Rat und Europäischer Gerichtshof sind personell an die Regierungen 
der Mitgliedstaaten rückgebunden; zur Anbindung der Ratsvertreter an das nationale 
Verfassungsrecht BVerfGE 92, 203, 230ff. 

118 Vgl. die auslösende Entscheidung EuGH NJW 2000, 497ff. - Tanja Kreil. 
119 Vgl. Eckart Klein Gedanken zur Europäisierung des deutschen Verfassungsrechts, 

FS Klaus Stern, 1997, 1310ff.; Michael Commichau Nationales Verfassungsrecht und eu-
ropäische Gemeinschaftsverfassung, 2. Aufl. 1998; Ingolf Pernice Maastricht, Staat und 
Demokratie, Die Verwaltung 26 (1993), 449ff.; Huber (Fn. 116), 200f. 

120 Vgl. Hartmut Bauer/Wolfgang Kahl Unionsbürger als Träger von Deutschen-Grund-
rechten?, JZ 1995, 1077 ff. 
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Teil, der nicht unionsrechtlich determiniert ist".121 „Teil" bedeutet da-
bei: Es gibt je nach Regelungsbereich nebeneinander stehende Ver-
fassungsräume der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aber auch 
Rechtsverbünde beider Verfassungsschichten. Das Ergebnis des Zusam-
menwirkens nationalen und europäischen Rechts122 mag man als „Mehr-
ebenenrecht"123 bezeichnen; juristischer Erkenntnisgewinn ist damit 
nicht verbunden. 

Es steht außer Frage, dass mit diesen Überwölbungen und Beeinflus-
sungen des staatlichen Verfassungsrechts der klassische demokratische 
Legitimationszusammenhang von souveränem Staat, Territorium und 
Staatsangehörigkeit gelockert wird. Tatsächlich und rechtlich unterliegt 
Staatlichkeit der Relativierung.124 Sofern, wie hier vorgeschlagen, Integra-
tion durch Verfassung aber bedeutet, im Bereich der nationalen politi-
schen Integration möglichst weit auf substanzhafte Homogenität zu ver-
zichten, stellt dies den nationalen Legitimationszusammenhang nicht in 
Frage. Vielleicht bewirkt die fortschreitende europäische Einigung sogar 
eine Festigung nationalverfassungsrechtlicher Identität. Art. 6 Abs. 3 
EUV verpflichtet die Union ausdrücklich zur Achtung der nationalen 
Identitäten; flankierend tritt das Gebot des Art. 141 Abs. 1 und 4 EGV 
hinzu, die kulturelle, nationale und regionale Vielfalt zu wahren. Dem 
entspricht Art. 22 der EU-Grundrechtscharta. Die Homogenitätsklausel 
des Art. 6 Abs. 1 EUV, verstanden als Selbstverpflichtung der Mitglied-
staaten, kann die eigene Verfasstheit im Rahmen der Union als Organisa-
tion kollektiver Ordnung stärken. Die Union verlangt die Stabilität der 
Nationalstaaten als Voraussetzung der Offenheit zu Europa. Die nationa-

121 Armin von Bogdandy Europäisierung der nationalstaatlichen Verfassung: Erosion 
des gesellschaftlichen Grundkonsenses?, in: Schuppert/Bumke (Fn. 35), 243,245f.; Peter 
Haberle Das Grundgesetz als Teilverfassung im Kontext der EG/EU, FS Hartmut Schie-
dermair, 2001, 81 ff. 

122 Eine ganz neue Art der Einflussnahme eröfinet der Amsterdamer Vertrag. Mit Art. 6 
Abs. 1 EUV gibt es erstmals eine - inhaltlich allerdings weit gefasste - Homogenitäts-
klausel, die für alle Hoheitsträger im europäischen Verbund einheitliche Standards demo-
kratischer Rechtsstaatlichkeit vorgibt; dazu A. Verhoeven How Democratic Need Euro-
pean Union Members Be? Some Thougths after Amsterdam, European Law Review 23 
(1998), 217ff.; der Union kommt nach Art. 7 EUV ein Wächteramt und eine Garanten-
stellung für die Wahrung dieser Vorgaben zu. 

123 In Entsprechung zu dem in der Politologie beliebten Begriff des „Mehrebenen sys-
tems", vgl. dazu Markus Jachtenfiichs/Beate Kohler-Koch Regieren im dynamischen 
Mehrebenensystem, in: dies. (Hrsg.) Europäische Integration, 1996, 15 ff. Dazu Karl-E. 
Hain Zur Frage der Europäisierung des Grundgesetzes, DVB1. 2002, 148, 149. 

124 Pernice (Fn. 113), 155. Nach Christian Tomuschat Die internationale Gemeinschaft, 
AVR 33 (1995), 1, 20, ist der souveräne Staat ein „Anachronismus". 
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len Verfassungsordnungen sind Rahmen und Voraussetzung der europäi-
schen Verfassungsentwicklung. Dem entspricht es, dass die europäische 
Entwicklung seit 1986 und besonders seit 1992 in Deutschland zur Besin-
nung auf die nationale Identität beigetragen hat. Das Maastricht-Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts - anfechtbar im einzelnen - benennt wie 
kein anderes Urteil des Gerichts verfassungsrechtliche essentialia, indem 
es juristische Grenzmarken supranationaler Verfestigung bestimmt.125 Es 
ist derzeit das Ende des abgeschlossenen Nationalstaates, das zur Bestim-
mung der Staatlichkeit zwingt. Solche Notwendigkeit der Bestimmung 
ist, historisch gesehen, nichts Ungewöhnliches. Mit Blick auf Deutsch-
land: Die Jahre 1815, 1866/71, 1918, 1945/49 und 1990 haben politisch, 
philosophisch und juristisch jeweils solche Neubestimmungen erfordert. 
Ein Abgesang auf den Nationalstaat126 oder Staatlichkeit überhaupt ist 
verfrüht. Feststellbar ist allein der Wandel vom souveränen Nationalstaat 
zum rechtlich gebundenen Mitgliedstaat. Europäische Einigung moderni-
siert das nationalstaatliche System. 

2. Europäische Integration durch europäisches Verfassungsrecht? 

Anders gelagert sind die Möglichkeiten einer Einheitsfindung der Bür-
ger Europas durch europäisches Verfassungsrecht. Supranationale Politik 
und Rechtsetzung lässt sich nur in besonderer und begrenzter Weise 
demokratisieren, obwohl mit dem direkt gewählten Europäischen Par-
lament, der vom Parlament bestätigten Kommission und mit dem Eu-
ropäischen Gerichtshof Gemeinschaftsorgane bestehen, die denen des 
Verfassungsstaats nachgebildet sind. Die begrenzte Übertragbarkeit der 
Kriterien demokratischer Legitimation auf die Union liegt nicht an be-
hebbaren Mängeln der Institutionen, etwa fehlender Rechtsetzungsbefug-
nis des Parlaments. Die Gründe liegen auch nicht in erster Linie bei 
der im letzten Jahrzehnt vieldiskutierten Frage, ob es eines europäischen 
Volkes als Voraussetzung demokratischer Legitimation bedürfe, ob es ein 
solches Volk geben könne127 und ob die Europäische Union, fehlender 

125 BVerfGE 89, 155ff. Besonders markant: das Letztentscheidungsrecht der Mitglied-
staaten über die Kündigung der Gemeinschaftsverträge (S. 190); die Entscheidungsbefug-
nis des Bundesverfassungsgerichts bei Grundrechtsverletzungen „in Deutschland" auch 
durch Rechtsakte der Gemeinschaft (S. 174ff.). 

126 Gerd Nicolaysen Der Nationalstaat klassischer Prägung hat sich überlebt, FS Ulrich 
Everling, 1995, Bd. 2, 945 ff. 

127 Vgl Dieter Grimm Braucht Europa eine Verfassung? (1995), in: ders. (Fn. 31), 215ff.; 
Christian Koenig Ist die Europäische Union verfassungsfahig?, DÖV 1998, 268, 274. 
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Staatlichkeit zum Trotz, verfassungsfähig sei.128 Die vorrechtlichen Vo-
raussetzungen kollektiver Selbstbestimmung fehlen in der Europäischen 
Union - es gibt keine in einer gesamteuropäischen Öffentlichkeit disku-
tierten Alternativen der europäischen Politik, mittelfristig keine Parteien 
auf europäischer Ebene (vgl. aber Art. 191 EGV), keine kulturellen Vo-
raussetzungen legitimer Mehrheitsentscheidungen.129 Das Europäische 
Parlament ist tatsächlich national gegliedert, Wahlkämpfe werden mit na-
tionalen Themen gefuhrt, die Wahlbeteiligung ist niedrig. Viel wichtiger: 
Europäische Politik und Rechtsetzung - vom Primärrecht bis zu Einzel-
fallentscheidungen auf der Grundlage des Sekundärrechts - sind das Er-
gebnis „komplexer, multilateraler Verhandlungen [...], deren Ergebnisse 
von keinem einzelnen Verhandlungspartner einseitig bestimmt werden 
können",130 für die dann aber auch kein Verhandlungspartner oder deren 
Gesamtheit in einen durch Mehrheitswillen bestimmten Legitimationszu-
sammenhang eingebunden werden kann.131 Diese Wirkungsweise einer 
auf Legitimation durch Verhandlung angewiesenen Union ließe sich nur 
in einem europäischen Bundesstaat überwinden, dessen Schaffung aber 
weder möglich noch erwünscht ist.132 Solange die Rechtserzeugung in in-
ternationalen Verhandlungen stattfindet, werden handelnde Staaten vor-
ausgesetzt. 

Wenn aber der demokratische Zusammenhang einer europäischen 
Selbstregierung fehlt, so fehlt auch die einheitsstiftende Grundlage für 
grundrechtliche Vielfalt.133 Unabhängig davon, ob es erfolgversprechend 
sein könnte, die europäische Einigung als Ausprägung einer europäischen 

128 Pernice (Fn. 113), 163; Rupert Scholz Wege zur Europäischen Verfassung, ZG 17 
(2002), 1, 4ff., sieht die Union bereits im Prozess einer „eigenständigen Verfassungsfin-
dung", der durch „völkerrechtlichen Verfassungsvertrag" abgeschlossen werden sollte. 

129 Vgl. M. Rainer Lepsius Die Europäische Union. Ökonomisch-politische Integration 
und kulturelle Pluralität, in: Reinhold Vïehoff/Rien T. Seegers (Hrsg.) Kultur - Identität -
Europa, 1999,201, 218ff. Anders wohl Habermas (Fn. 71), 134,136: „kollektive Identität 
jenseits der Grenzen einer Nation" sei als „Legitimitätsbedingung für eine postnationale 
Demokratie" denkbar. 

130 Scharpf (Fn. 3), 230. 
131 Vgl. Udo Di Fabio Das Recht offener Staaten, 1998,99: ,4m Staatenverbund [...] be-

wegt sich die Gesetzgebung in den Bahnen exekutiver Kooperation", deren Kompromiss-
lösungen „nur schwer als volonté générale des Volkes oder der Völker begriffen werden 
können". Grundsätzlich anders Pernice (Fn. 113), 165ff., 167: Es seien „die Bürger der 
Mitgliedstaaten, die durch sukzessive Vertragswerke supranationale Hoheitsgewalt kons-
tituieren". Wiederum anders Scholz (Fn. 128), 6, der gerade den auf Verhandlungen be-
ruhenden Vertragsschluss als Weg zur europäischen Verfassung ansieht. 

132 Vgl. Pernice (Fn. 113), 150; Manfred Zuleeg Die föderativen Grundsätze der Euro-
päischen Union, NJW 2000, 2846, 2851; von Bogdandy (Fn. 115), 183. 

133 Anders Pernice (Fn. 113), 164. 
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Überzeugungs- und Wertgemeinschaft zu verstehen,134 bietet das poly-
zentrische europäische Geschehen keine Grundlage für Freiheitsgewähr-
leistungen, die über wirtschaftliche Freiheiten hinausgehen.135 Es hilft 
nicht weiter, europäisches und nationales Verfassungsrecht zu „Komple-
mentärverfassungen" zu erklären.136 Solange die Union Staatenverbund 
ist, muss europäisches Verfassungsrecht als Funktion des nationalen 
Verfassungsrechts verstanden werden, als „staatenvermitteltes"137 Recht. 
Noch ist nicht ersichtlich, dass die „postnationale", genauer supranatio-
nale „Konstellation" neue Formen kollektiver Identität erzeugen, binden, 
vielleicht auch fragmentieren könnte. Natürlich könnte der Charakter des 
staatenvermittelten Rechts abgestreift und die Gemeinschaft durch einen 
europäischen Gründungsakt auf sich selbst gestellt werden. Solange ein 
solcher revolutionärer Bruch mit dem Bestehenden, ähnlich einer Ent-
scheidung der verfassunggebenden Gewalt, nicht stattfindet, steht der 
vertikale Ableitungszusammenhang einem eigenständigen, umfassenden 
horizontalen europäischen Integrationszusammenhang entgegen. 

134 Wolfgang Graf Vitzthum Die Identität Europas, EuR 37 (2002), 1,7: Mit dem Primär-
recht (vor allem Bestimmungen, die die allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätze 
betonen, etwa Art. 6 Abs. 1 EUV) „konstruiert" Europa seine (vorstaatliche) Identität 
„aus sich heraus". Helmut Steinberger Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zum Verhältnis zwischen Europäischem Verfassungsrecht und deutschem 
Recht, FS Karl Doehring, 1989,951,968: Die „Rechtskultur" als Niederschlag der „Wert-
vorstellungen [...], die in den wertpluralen, offenen Gesellschaftssystemen des freien 
Europa noch gemeinsam sind. Ohne einen Mindestbestand an solchen gemeinsamen 
Wertvorstellungen kann keine freie politische Gemeinschaft bestehen, auch nicht die Eu-
ropäische Gemeinschaft." Mit Recht skeptisch von Bogdandy (Fn. 121), 250£f., 260; Ulrich 
Haltern Internationales Verfassungsrecht (Manuskript 2002), 28. 

135 Dem steht die Ende 2000 feierlich proklamierte Charta der Grundrechte der Euro-
päischen Union nicht entgegen. Unabhängig davon, ob und wann sie geltendes Gemein-
schaftsrecht sein wird, muss sie in ihren über wirtschaftliche Freiheiten hinausreichenden 
Abschnitten Symbol bleiben. Anders Graf Vitzthum (Fn. 134), 8f., wonach das „ E u r o p a 

der Charta [...] vor allem eine wertefundierte, mit den Mitteln des Rechts geschaffene 
Ordnung" sei, die Identität schaffe: „Sie bietet dem Identitätsbedürfiiis mehr als Büro-
kratie und den Euro". 

136 Ingolf Pernice in: Dreier (Fn. 66), Art. 23 Rn. 20; insoweit zustimmend Huber 
(Fn. 116), 208 f. 

137 Grimm (Fn. 127), 236, mit dem Zusatz: „Da die Verträge [...] keinen internen, son-
dern einen externen Zurechnungspunkt haben, sind sie auch nicht Ausdruck der Selbst-
bestimmung einer Gesellschaft über Form und Ziel ihrer politischen Einheit." 



Leitsätze des 1. Berichterstatters über: 

Europäische und nationale Identität: 
Integration durch Verfassungsrecht? 

1. Integration durch Verfassungsrecht zielt auf die Verknüpfungen des Ver-
fassungsrechts mit Kultur, Politik, Lebenseinstellungen und Mentalitäten, und 
fragt nach den Möglichkeiten, ein Gemeinwesen mit den Mitteln des Rechts 
zusammenzuhalten. Nationale Identität und europäische Identität meinen die 
Übereinstimmung, die vom jeweiligen Verfassungsrecht vorausgesetzt wird 
und dessen Wirksamkeit ermöglicht. 

2. Die aktuellen identitätsbedrohenden Desintegrationsfaktoren fiir den 
freiheitlich-demokratischen Verfassungsstaat sind Globalisierungswirkungen, 
Europäisierung und innere Desintegration durch Individualisierung und zu-
nehmende kulturelle Vielfalt. 

3. Als Grenzbegriff zwischen Recht und Umwelt des Rechts eignet sich In-
tegration nur dann zur Umschreibung einer „ Verfassungsfiinktion", wenn die 
Integrationsaufgabe zumindest auch normativen Gehalt hat. Das muss diffe-
renzierend für organisationsrechtliche und grundrechtliche Regelungszusam-
menhänge untersucht werden, in denen Integration Verschiedenes bedeuten 
kann. Es sind zwei Verfassungsrechtskreise zu unterscheiden und zuzuordnen, 
das demokratische System der Staatswillensbildung (politische Integration) 
und die Grundrechte als Bereich individueller und gruppenbezogener Identität 
(gesellschaftliche Integration). Bei der Frage, was Integration durch Verfas-
sungsrecht in diesen Regelungsbereichen bedeutet, werden zwei Annahmen 
zugrundegelegt: 

a) Integration ist Aufgabe und Ziel des Verfassungsrechts, soweit Rege-
lungsgegenstand die rechtlich steuerbare Erzeugung und Festigung von Kon-
sens und kollektiver Identität durch Inhalte, Verfahren und Institutionen ist. 
Integration ist aber auch ein vorrechtlicher und rechtlicher Steuerung nicht zu-
gänglicher Vorgang, eine Verfassungsvoraussetzung, an die Recht allenfalls 
anknüpfen kann. 

b) Integration ist keine selbständige, sondern eine sekundäre, dienende 
Funktion des Verfassungsrechts. Sie begleitet und stützt die primären Ord-
nungy- und Regelungsaufgaben der Verfassung. 

4. Im Bereich der politischen Integration durch „gemeinschaftliche Demo-
kratie" und „öffentliche Autonomie"geht es um Einrichtungen und Verfahren, 
in denen sich Wille und Lebensform einer Rechtsgemeinschaft widerspiegeln. 
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Integrationsmittel sind staatsbürgerliche Freiheit und Gleichheit, Homogeni-
tät, Einheitsbildung. Das Ordnungsprinzip ist die politische Selbstregierung 
durch Mehrheit. 

5. Die gesellschaftliche Integration, angeleitet durch das „Prinzip der Selbst-
ständigkeit" und durch „private Autonomie", lässt Raum für Vielfalt. Selbst-
ständigkeit, mögliche und nötige Verschiedenheit sind hier die Mittel der 
Integration, der Identitätsbildung der einzelnen, der Gruppen und Minder-
heiten. 

6. Das Verhältnis politischer und gesellschaftlicher Integration lässt sich 
mit einer widerlegbaren Vermutung bestimmen. Das fir alle geltende Gesetz 
als Ausdruck des demokratischen Entscheidungszusammenhanges hat dort 
seinen Platz, wo es um die alle Staatsbürger gleichermaßen erfassende politi-
sche Integration geht. Dagegen soll der Gesetzgeber im Bereich der Kultur, der 
Religion, der schulischen Erziehung, überhaupt der Entwicklung ethischer 
Vorstellungen mit allgemeinen Gesetzen zurückhaltend sein. Der politische 
Raum der Einheit profitiert von rechtlich geschützten Bereichen der Verschie-
denheit. Die zur Einheitsbildung zwingend erforderliche Breite und Tiefe des 
politischen Konsenses können geringer bemessen sein, wenn sich grundrecht-
liche Möglichkeiten der Verschiedenheit vergrößern. 

7 Die personalen Voraussetzungen politischer Partizipation und Integra-
tion werfen die Frage nach den verfassungsrechtlichen und vorverfassungs-
rechtlichen Prinzipien der Staatsangehörigkeit zwischen den Polen ethnisch-
nationaler Homogenität und rechtlich integrierter Entscheidungsgemeinschaft 
auf. Vom Grundgesetz sind beide Verständnisse der Gemeinschaftsbildung als 
Anknüpfungspunkt politischer Partizipation weder vorgegeben noch ausge-
schlossen. Ein Zusammenführen vorrechtlicher Elemente und bestätigender 
Willensakte verstärkt die Chance der Stabilität der politischen Ordnung. 

8. Kulturelle Integration ermöglichen die Grundrechte auch durch Respekt 
vor Verschiedenheit, was nicht mit einer grundrechtlich eingesetzten oder 
instrumentalisierten Konfliktgesellschaft gleichzusetzen ist. Gesellschaftliche 
Verschiedenheit und politische Einheitsbildung werden durch das (allge-
meine) Gesetz verklammert, das als Produkt demokratischer Entscheidung 
den Grundrechten Schranken zieht. Gegen einen Zerfall einer pluralistischen 
Gesellschaft in Separatgesellschaften hilft nicht die Orientierung fremder Kul-
turen auf eine scheinbar intakte „Leitkultur", sondern nur die Verpflichtung 
auf das allgemeine Gesetz. 

9. Die europäische Einigung lockert den klassischen demokratischen Legi-
timationszusammenhang von souveränem Staat, Territorium und Staatsange-
hörigkeit. Sofern Integration durch Verfassung bedeutet, im Bereich der natio-
nalen öffentlichen Autonomie möglichst weit auf substanzhafte Gleichheit zu 
verzichten, stellt die europäische Entwicklung die politische Integration durch 
Verfassungsrecht in den Mitgliedstaaten nicht in Frage. 
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10. Für eine eigenständige, umfassende horizontale europäische Integra-
tion durch europäisches Verfassungsrecht fehlt der demokratische Zusammen-
hang einer europäischen Selbstregierung. Damit fehlt auch die einheitsstif-
tende Grundlage für grundrechtliche Vielfalt. Soweit mit der Europäischen 
Union ein Bezugsobjekt europäischer Identität besteht, erfasst dieses die 
(Teil-)Bereiche politischer und wirtschaftlicher Steuerungsaufgaben und weist 
stark instrumenteilen Charakter auf. Noch ist nicht ersichtlich, dass die supra-
nationale Konstellation neue Formen zugleich politischer und gesellschaft-
licher Identität erzeugen, erhalten, vielleicht auch fragmentieren könnte. 
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I. Bedeutungsebenen and Debatten 

1. Identität durch Verfassung: ein neuer Zugang zu alten Fragen 

Mein Bericht zieht die dreischichtige Aufgabenstellung des Titels in 
eine Untersuchung der identitätsformenden Rolle von Verfassungsrecht1 

zusammen. Dies ist kein hilfswissenschaftliches Randthema, sondern un-
ter Verfassungen, die ihren Bestand zur Norm erhoben haben,2 eine ver-
fassungsrechtliche ScWüsselfirage. Viele sehen eine kollektive3 Identität 
der Bürger, ja ihre Verschmelzung zu einem kollektiven Subjekt, als un-
erlässliche Voraussetzung demokratischer Verfasstheit.4 Nach manchen 

1 „Verfassung" meint „Verfassungsrecht", und zwar deutsches wie europäisches; näher 
I. Pemice/P. M. Huber Europäisches und nationales Verfassungsrecht, WDStRL 60 
(2001), 148, 156ff., 194, 196ff. Die Terminologie „Unionsverfassung" statt „europäi-
sche Verfassung" soll ihren Charakter als bloße Teilverfassung Europas zum Ausdruck 
bringen. 

2 Zu den einschlägigen Bestimmungen des Grundgesetzes in Art. 79 Abs. 3 GG und 
den Mechanismen der wehrhaften Demokratie E. Denninger „Streitbare Demokratie" 
und Schutz der Verfassung, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.) Handbuch des Verfas-
sungsrechts , 2. Aufl. 1994, § 16 Rn. 14ff.; H. H. Klein Verfassungstreue und Schutz der 
Verfassung, WDStRL 37 (1979), 53,72ff.; weniger deutlich die Aussagen der Unionsver-
fassung in Art. 7, 51 EU, Art. 240 EG; EuGH, Gutachten 1/91, EWRI, Slg. 1991,1-6079, 
Rn. 72; dazu J. Cruz Vilaça/N. PiçarraY a-t-il des limites materielles à la revision des trai-
tés instituant les Communautés européennes?, C. D. E. 1993, 3. 

3 Dieser Bericht wird in Übereinstimmung mit der neueren sozialpsychologischen For-
schung (Nachweise unten in Fn. 55) den Begriff der sozialen Identität in den Mittelpunkt 
stellen. Die soziale Identität eines Menschen umfasst alle Identitätsgehalte, die für sein 
Verhalten zu anderen Menschen relevant sind, mittels derer also das Individuum sich in 
der Gesellschaft positioniert und sein Handeln ausrichtet Die politische Identität um-
schreibt jene Aspekte der sozialen Identität, die diese Positionierung und Orientierung 
mit Blick auf das politische Gemeinwesen vornimmt, F. Cerutti Identità e politica, in: 
ders. (Hrsg.) Identità e politica, 1996, 5, 13 f. Verfassungsidentität umfasst hingegen jene 
Gehalte der sozialen Identität, die durch Verfassungsrecht geprägt sind. Kollektive Iden-
tität beschreibt die Gleichgerichtetheit der sozialen Identitäten der Mitglieder einer 
Gruppe. 

4 BVerfGE 28, 36, 48; 40,237,251; 44,125,147; E.-W. BöckenfirdeDie Nation - Iden-
tität in Differenz, in: ders. Staat, Nation, Europa, 1999, 34, 37, 58; E. Pache Europäische 
und nationale Identität durch Verfassungsrecht, DVB1.2002,1154,1156; J. Gebhardt Ein-
leitung, in: ders. (Hrsg.) Verfassung und politische Kultur, 1999, 7, 9; R. Münch Europäi-
sche Identität, in: Viehoff/Segers (Hrsg.) Kultur, Identität, Europa, 1999, 223; M. Zürn 
Regieren jenseits des Nationalstaates, 1998, 238; ansonsten sei die Mehrheitsentschei-
dung Unteijochung, so J. Isensee Abschied der Demokratie vom Demos, FS Mikat, 1989, 
705,708; J. H. H. Weiler Federalism Without Constitutionalism: Europe's Sonderweg, in: 
Nicolaidis/Howse (Hrsg.) The Federal Vision, 2001, 54, 67. 
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hängt bereits die Bereitschaft zum Rechtsgehorsam an einer kollektiven 
Identität der Rechtsunterworfenen.5 Da zahlreiche Gehalte kollektiver 
Identität als Erosionstendenzen ausgesetzt gelten,6 liegt die Frage nahe, 
ob nicht mittels der Verfassung selbst eine herrschaftstragende kollektive 
Identität gebildet werden kann.7 Anders formuliert: Hält die Verfassung 
das Gemeinwesen dadurch zusammen, dass sie den Bürger im Innersten 
formt?8 

Angesichts dieses Zugriffs auf des Bürgers Seele kann es nicht nur um 
die Verfassung als Organisation von Herrschaft gehen. Das Thema „Iden-
tität" ist engstens mit der Frage nach einem „guten" oder „richtigen Le-
ben" verbunden.9 Die Verfassung ist somit als gesellschaftlicher Gesamt-
entwurf und Konzeption richtiger Lebensführung zu würdigen. Hinter 
wichtigen Rechtsakten leuchtet ein solches ethisches Verständnis der Ver-
fassung,10 man denke nur an verfassungsrechtliche Erziehungsziele" oder 
viele Schulgesetze12. Von hier ist es dann nur noch ein kleiner Schritt, die 

5 J. Isensee Diskussionsbeitrag, WDStRL 54 (1995), 115, 116; ders. Verfassungsgaran-
tie ethischer Grundwerte und gesellschaftlicher Konsens, NJW 1977, 545, 548; P. Graf 
Kielmansegg Integration und Demokratie, in: Jachtenfuchs/Kohler-Koch (Hrsg.) Euro-
päische Integration, 1996, 47, 50. 

6 In diesem Sinne mit ganz unterschiedlichen Folgerungen U. Haltem Integration als 
Mythos, JöR 45 (1997), 31,44ff., 86f., 159; P. Kirchhof Der demokratische Rechtsstaat -
die Staatsform der Zugehörigen, in: HStR IX, 1997, § 221 Rn. 6, 64; aus der Soziologie 
N. Elias Die Gesellschaft der Individuen, 1987,207ff.; H. Klages Traditionsbruch als He-
rausforderung, 1993, 253 ff.; siehe auch die Beiträge in W. Heilmeyer (Hrsg.) Was treibt 
die Gesellschaft auseinander?, 1997. 

7 J. Derrida Nietzsches Otobiograhie oder Politik des Eigennamens, in: Frank/Kittler/ 
Weber (Hrsg.) Fugen, Deutsch-Französisches Jahrbuch für Textanalytik, 1980, 64, 66. 

8 In Anlehnung an A. de Tocqueville Über die Demokratie in Amerika, 1987, Bd. 1, 
444; Bd. 2, 153 ff. Das Verhältnis von Identität und gesellschaftlicher Integration wird 
nicht näher thematisiert. Es gilt die Vermutung einer engen Beziehung, so R. Smend 
Integrationslehre, in: ders. Staatsrechtliche Abhandlungen und andere Aufsätze, 3. Aufl. 
1994, 475; ders. Verfassung und Verfassungsrecht, ebd., 119, 136, 156. Nicht selten wer-
den die Termini gar als Synonyme benutzt, so Isensee (Fn. 5), 117; zu möglichen Span-
nungen hingegen E. Denninger Integration und Identität, KJ 34 (2001), 442, 444. 

9 So die zentrale These in C. Taylor Quellen des Selbst. Die Entstehung der neuzeit-
lichen Identität, 1994,9,15 und passim; ebenso D. Oyserman/H. R. Markus Das Selbst als 
soziale Repräsentation, in: Flick (Hrsg.) Psychologie des Sozialen, 1995, 140, 141. 

10 E. Denninger Menschenrechte und Grundgesetz, 1994, 18f., 31 f.; P. Haberle Euro-
päische Verfassungslehre, 2001/2002, 273 f. 

11 Übersichtlich B. Pieroth Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule im 
freiheitlichen Verfassungsstaat, DVB1. 1994, 949, 952 mit einer ausfuhrlichen Auflistung 
der einzelnen Ziele. 

12 Vgl. nur § 2 HessSchulG; § 2 Abs. 1 BayEUG; § 4 Abs. 5 BrandSchulG. 
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Verfassung gar als Zivilreligion zu begreifen.13 Der Staat wird zur Kir-
che, die Richter am Bundesverfassungsgericht zu Hohepriestern und die 
Staatsrechtslehrer, je nach Standpunkt, zu Klerus, Kirchendienern oder 
Gemeinde. 

Dieser Bericht untersucht alte Themen mit einem neuen Zugang, der 
sich neben Zugängen unter Begriffen wie „Integration", „Grundkon-
sens", „Grundwerte", „Homogenität" oder - so Josef Isensee - „Vater-
land"14 eröffnet. Er ist lohnend: Der Zugang über die Identität der Bürger 
bietet aufgrund zahlreicher interdisziplinärer Anknüpfungspunkte subs-
tantielle Erkenntnisgewinne.15 Da Identität, insbesondere ihre Bildung, 
Krise und ihr Verlust, jedoch Gegenstand einer teilweise überbordenden 
und dramatisierenden wissenschaftlichen, esoterischen, journalistischen 
und literarischen Produktion ist, ist dieser Zugang allerdings nicht leicht 
zu finden.16 Deshalb präsentiert der erste Teil dieses Berichts eine sprach-
wissenschaftliche Klärung des Terminus „Identität" durch Sichtung von 
Bedeutungsebenen und Verwendungskontexten. Der zweite Teil behan-
delt die sozialwissenschaftliche Stoßrichtung der Aufgabe mittels der Re-
zeption philosophischer, sozialpsychologischer und soziologischer Er-
kenntnisse. Dritter und vierter Teil gelten der normativen Stoßrichtung. 

131. Ebsen Der Beitrag des Bundesverfassungsgerichts zum politischen Grundkonsens, 
in: Schuppert/Bumke (Hrsg.) Bundesverfassungsgericht und gesellschaftlicher Grund-
konsens, 2000, 83, 86; P. Prodi Das Sakrament der Herrschaft, 1997, 416; L. Siedentop 
Democracy in Europe, 2000, 81, 94, 96f., 101; K. Stem Staatsrecht 1,1977, 418. Kritisch 
zur verfassungsorientierten Zivilreligion G. Frankenberg Die Verfassung der Republik, 
1997, 145f. Rousseau ist kein Gewährsmann fur diese Auffassung, da seine „religion 
civile" sich auf die „existence de la divinité puissante" bezieht, J. J. Rousseau Du contrat 
social (1762), 1966, Kap. Vili, insbes. 179. 

14 J. Isensee Oie Verfassung als Vaterland, Allmanach 1988, 65, 66. 
15 Nicht selten erscheinen die Worte gar in synonymer Verwendung, so ausdrücklich 

mit Blick auf „Integration" und „Identität" Isensee (Fn. 5); mit Blick auf „Loyalität" und 
„Identität" F. Pfetsch Die Problematik der europäischen Identität, Aus Politik und Zeitge-
schichte Β 25-26/98,4f. Eine weitgehende Äquivalenz von „Persönlichkeit", „Loyalität" 
und „innerer Einstellung" auch in BVerfGE 96, 152, 165. Dies erlaubt, Aussagen unter 
den anderen Stichworten als Aussagen zum Identitätsthema zu nutzen. Die Bedeutung 
der Wortwahl liegt im rechtswissenschaftlichen Bereich am ehesten darin, dass sie eine 
theoretische Orientierung der Bearbeitung anzeigt. So stellt man sich etwa mit dem Be-
griff der „Homogenität" tendenziell in Schmitt'sche, mit „Integration" in Smend'sche 
Tradition. 

16 Der Katalog der Deutschen Bibliothek ergibt für die Jahre 1950 bis 1959 das Er-
scheinen von 69 Büchern, für die Jahre 1960 bis 1969 von 100 Büchern, für die Jahre 
1970 bis 1979 von 270 Büchern, für die Jahre 1980 bis 1989 von 655 Büchern und für die 
Jahre 1990 bis 1999 von 1338 Büchern, in deren Titel das Wort „Identität" vorkommt. In 
1420 Artikeln der Frankfurter Allgemeinen Zeitung aus dem Jahre 2001 findet sich dieses 
Wort; der Verlagskatalog von Amazon.de nennt 269 Buchtitel zu diesem Schlagwort. 
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Während der dritte drei normative Grundpositionen zum Verhältnis von 
Verfassung und sozialer Identität der Bürger vorstellt, beantwortet der 
vierte verfassungsrechtliche Schlüsselfragen einer „Verfassungsidentitäts-
politik": die Zulässigkeit von Identitätszumutungen und von Identitätsan-
geboten. Der fünfte Teil zieht Folgerungen für die Verfassungsrechtswis-
senschaft. 

Die fünf Teile dienen der Erhärtung zweier Leitthesen. Die eine lautet, 
dass die Verfassung auf direkte und noch sehr viel mehr auf indirekte 
Weise durchaus auf die Identität des Einzelnen einwirken, hoheitliche 
Identitätspolitik ein politisches Gemeinwesen abstützen, ja sogar mit her-
vorbringen kann. Die zweite Leitthese besagt, dass das Grundgesetz und 
das europäische Verfassungsrecht jedoch Identitätszumutungen verbieten 
und nur distanzwahrende Identitätsangebote zulassen. Eine „Verfas-
sungsidentitätspolitik" ist nur in engen Grenzen erlaubt. Die Grundaus-
sage, philosophiegeschichtlich formuliert, lautet: Hegel beschreibt richtig, 
aber Kant hat Recht. 

2. Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse 

Die in den späten sechziger Jahren einsetzende Konjunktur17 des Wor-
tes Identität ist angesichts wenig präziser Bedeutungsdimensionen auf 
Kritik gestoßen.18 Identität ist ein problematisches Wort. Ahnlich wie sein 
häufiger Begleiter „Legitimität" oszilliert es in nicht wenigen Texten zwi-
schen Sein und Sollen, Beschreibung und Forderung; es ist oft krypto-
normativ eingesetzt. 

Zudem wachsen aus dem lateinischen Stamm „idem" zwei unterschied-
liche Bedeutungszweige von Identität.19 Der ältere Zweig betrifft Bezie-

17 Als Auslöser der beeindruckenden Konjunktur des Themas „Identität" gilt E. Erik-
son Identity and Life Cycle, 1959, in deutscher Übersetzung Identität und Lebenszyklus, 
1966; zur Rolle Eriksons vgl. C. Graumann Soziale Identitäten, in: Viehoff/Segers (Fn. 4), 
59; L. Niethammer Kollektive Identität. Heimliche Quellen einer unheimlichen Konjunk-
tur, 2000, 267ff.; E. Tugendhat Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung. Sprachanalyti-
sche Interpretationen, 6. Aufl. 1997, 282. Aus diesem Grund findet sich das Stichwort 
„Identität" noch nicht in dem von Otto Brunner, Werner Conze und Reinhart Koselleck in 
den sechziger und siebziger Jahren konzipierten Grundlagenwerk Geschichtliche Grund-
begriffe. Historisches Lexikon der politisch-sozialen Sprache in Deutschland (7 Bände), und 
selbst der Registerband (Bd. 8/1, 1997) nennt auf seinen knapp 1000 Seiten in einer hal-
ben Spalte nur eine Handvoll Rindstellen. 

18 K. Doehring Staat und Verfassung in einem zusammenwachsenden Europa, ZRF 
1993, 98, 101; Tugendhat (Fn. 17), 283ff. 

19 Zum Folgenden G. Schmidt Identität. Gebrauch und Geschichte eines modernen 
Begriffs, Muttersprache 1976, 333 ff.; G. Äugst Wortfamilienwörterbuch der deutschen 
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hungen der Einheit oder des Vergleichs,20 so bei der polizeirechtlichen 
Identitätsfeststellung,21 in der Identitätstheorie zur Kontinuität Deutsch-
lands,22 im IdentitätsbegrifF Carl Schmitts,23 in Art. 2 EU. Hierzu zählt 
auch die Verwendung zur Bezeichnung des Eigentümlichen oder Wesent-
lichen eines Menschen, eines Volkes, eines Rechtssystems, das seinerseits 
Grundlage für die Feststellung von Einheit oder Gleichheit ist.24 

Gegenwartssprache, 1998, 625; Collins English Dictionary, 4. Aufl. 1999, 767. Das intel-
lektuelle Flair und der Schlagwortcharakter verleiten manche zu linguistisch ungewöhn-
lichen und theoretisch haltlosen Verwendungen. 

20 Die Identitätsbegriffe der deutschen Philosophie des 19. Jahrhunderts, der Logik 
und der Mathematik gehören in diesen Zweig. 

21 § 23 Abs. 3 BGSG; § 163b StPO. 
22 BVerfGE 6, 309, 338, 363f.; 36, 1, 15ff., betreffend die (Teil-)Identität der Bundesre-

publik Deutschland mit dem Deutschem Reich; hierzu die Beiträge A. von der Heydte/ 
G. Diirig Der deutsche Staat im Jahre 1945 und seither, WDStRL 13 (1955), 6, 77; 
R. Bemhardt/N. Achterberg Deutschland nach 30 Jahren Grundgesetz, WDStRL 38 
(1980), 7, 55; J. A. Frowein/J. Isensee/Ch. Tomuschat/A. Randethofer Deutschlands aktu-
elle Verfassungslage, WDStRL 49 (1990), 7, 25ff., 39, 46ff., 70, 101; dies gilt für den 
gesamten völkerrechtlichen Komplex der Staatenkontinuität, M. Craven The Problem of 
State Succession and Identity of States under International Law, EJIL 9 (1998), 142; 
W. Fiedler Das Kontinuitätsproblem im Völkerrecht, 1978; J. L. Kunz Identity of States 
under International Law, AJIL 59 (1955), 68. 

23 Schmitt bezieht den Begriff der Identität zumeist auf äußere Gleichartigkeit (so aus-
drücklich Verfassungslehre, 1928,205,215,229; dafür auch der Verweis auf Husserl ebd., 
235). Bisweilen nutzt Schmitt den Identitätsbegriff jedoch argumentationsstrategisch an-
stelle von „Nation" in der französischen Tradition, so dass subjektive Identifikationspro-
zesse angesprochen scheinen. Diese irreführende Vermengung zeigt sich eindrücklich auf 
S. 231: Grundlagen der Gleichartigkeit seien „Vorstellungen gemeinsamer Rasse, Glau-
ben, gemeinsames Schicksal und Tradition". Der fehlende Genitiv bei den letzten drei 
Substantiven offenbart Schmitts Schwanken zwischen einem subjektiven Prozess und 
einem äußeren Vergleichstatbestand. Dem eigentlichen Ziel dieser Passagen, nämlich den 
Begriff der Demokratie auf autoritäre Herrschaftsformen vorzubereiten, scheint die be-
griffliche Exaktheit untergeordnet, näher H. Hofmann Legitimität gegen Legalität, 3. Aufl. 
1995, 140, 147f., 152ff.; M. Stolleis Geschichte des öffentlichen Rechts in Deutschland, 
Bd. 3,1999,177 ff. Im Sinne der Schmitt'schen Begrifflichkeit weiterhin K. Doehring All-
gemeine Staatslehre, 1991, Rn. 356. Der Schmitt'sche Identitätsbegriff wirkt heute vor al-
lem in der Homogenitätsdebatte fort, näher zuletzt T. Schmitz Integration in der suprana-
tionalen Union, 2001, 301 ff. 

24 In diesem letzteren Verständnis stehen eine Reihe rechtswissenschaftlicher Untersu-
chungen, vgl. P. Haberle Europäische Rechtskultur, 1994, 9 und passim; P. Kirchhof Die 
Identität der Verfassung in ihren unabänderlichen Inhalten, in: HStR 1,2. Aufl. 1995, § 19; 
W. Graf Vitzthum Die Identität Europas, EuR 37 (2002), 1; in der Politikwissenschaft 
W. Weidenfeld (Hrsg.) Die Identität Europas, 1985. Soweit es dabei zugleich um die Be-
stimmung von Gehalten geht, die psychischen Identifikationsprozessen zugrunde liegen 
oder liegen sollten, wird eine Brücke zwischen der ersten und der zweiten Bedeutungs-
dimension geschlagen. 



162 Armin von Bogdandy 

Der jüngere, für die Konjunktur des Wortes verantwortliche Zweig hat 
seinen Ursprung in den Schriften Sigmund Freuds.15 Im Gegensatz zum 
ersten Bedeutungszweig dient er der Thematisierung innerer Einstellungen. 
„Das (...) Vergleichen und Gleichsetzen ist hier nicht nur zu einer starken 
Billigung oder Ablehnung ausgeprägt worden, sondern auch zur Kenn-
zeichnung eines geistig-seelischen Vorgangs, der über das Miterleben hi-
naus ein Einleben, über das Zustimmen hinaus ein Übereinstimmen, eine 
Zugehörigkeit, ein Dazu-Bekennen ausdrückt (...)."26 In diesem Bedeu-
tungszweig steht die Verwendung im Titel dieses Berichts, in Art. 6 EU, im 
„Flaggenbeschimpfungs-Beschluss" des Bundesverfassungsgerichts.27 

In diesem Bericht geht es nicht um Identität allgemein, sondern um 
„nationale" und „europäische Identität". Man sollte diese als gleichge-
richtete (also: kollektive) psychische Vorgänge der Staats- bzw. Unions-
bürger begreifen, wenn man problematische Essentialisierungen vermei-
den will.28 Weder „national" noch „europäisch" geben dabei der Identität 
einen Gehalt vor, erforderlich sind weitere sinngebende Attribute: ein ge-
meinsamer Irrtum über eine gemeinsame Herkunft, eine gemeinsame 
Abneigung gegenüber einem gemeinsamen Nachbarn {Karl Deutsch) 
oder aber eine gemeinsame Verfassung. Entsprechende IdentitätsgeAa/fe 
werden oft kurzum mit dem Wort „Identität" bezeichnet. 

3. Anlässe und Anliegen verfassungsbezogener Identitätsdebatten 

Verfassungsrecht wird als Identitätsgehalt vor allem relevant, wenn der 
Rückgriff auf eine gemeinsame Geschichte oder andere vorrechtliche Ge-
meinsamkeiten als nicht tragfáhig erachtet wird. Hierin begegnen sich 
Grundgesetz und Unionsverfassung. 

25 Ausdrücklich E. Erikson Identity, psychosocial, in: Sills (Hrsg.) International Ency-
clopedia of the Social Sciences, Bd. 7, 1968, 61; vgl. auch W. Buchanan Identification, 
political, ebd., 57f. 

26 Schmidt (Fn. 19), 338; im deutschen Sprachraum ist Jürgen Habermas (vgl. nur 
J. Habermas Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus, 1976, 63 ff., 92 ff.) die 
Schlüsselfigur für den Erfolg im Bereich der politischen Theorie, Tugendhat ( f n . 17), 283. 
In gängigen Wörterbüchern der deutschen, englischen und französischen Sprache ist die-
ser zweite Bedeutungszweig oft nicht verzeichnet; entsprechend nennt Pache (Fn. 4), 
1155, in Anlehnung an diese Wörterbücher bei seiner Definition diese Dimension nicht, 
in seinen weiteren Ausführungen kommt ihr aber (zutreffend) gleichwohl eine wesent-
liche Bedeutung zu. 

27 BVerfOE 81, 278, 293. 
28 U. Neumann Wissenschaftstheorie und Rechtswissenschaft, in: Kaufmann/Has semer 

(Hrsg.) Einfuhrung in die Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, 6. Aufl. 
1994, 422, 430ff. 
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Die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands und die an-
schließende Teilung der Nation in zwei feindliche Staaten haben zahlrei-
che traditionelle Gehalte deutscher Identität geschwächt, untergraben, 
zerstört.29 Vor dieser Herausforderung war das Projekt einer normativen 
Neubestimmung der deutschen Identität mittels Anbindung an die west-
liche Tradition freiheitlicher Demokratie30 von breiter Unterstützung un-
ter den politischen Eliten getragen. Schrittweise erstarkte das Grundge-
setz zu einem Symbol dieser Ausrichtung.31 Die verfassungsgestützte 
Neuorientierung, zusammengefasst im Kürzel „freiheitlich-demokrati-
sche Grundordnung",32 führte zu einer verfassungsorientierten Umbil-
dung wichtiger Begriffe. „Verfassung" tritt an die Stelle von „Staat" und 
„Volk": Verfassungsorgan, Verfassungsschutz, Verfassungsfeind,,33 

So findet sich die verfassungsbasierte Identität des Bürgers im Mittel-
punkt einer Reihe bedeutender öffentlicher Diskurse. Verfassungsfeind-
lichkeit war ein beherrschendes Thema der siebziger Jahre: Wer als 
„Staatsdiener" das Identifikationserfordernis mit der Verfassung nicht 
überzeugend erfüllte, musste mit erheblichen Nachteilen rechnen.34 Die 
in dieser Debatte angedeutete Schlüsselrolle des Grundgesetzes für die 
deutsche Identität wurde in den achtziger Jahren vertieft: Dolf Stemberger 
schuf 1979 den Begriff des Verfassungspatriotismus als „Nationersatz",35 

29 Isensee (Fn. 14), 67. 
30 M. Stolleis Besatzungsherrschaft und Wiederaufbau deutscher Staatlichkeit 1945-

1949, in: HStR I, 2. Aufl. 1995, § 5 Rn. 3 f.; R. Mußgnug Zustandekommen des Grund-
gesetzes und Entstehen der Bundesrepublik Deutschland, ebd., § 6 Rn. 22 ff. Bei Erlass 
war das Grundgesetz allerdings kaum als Teil einer Identitätspolitik konzipiert. 

31 Laut M. Fromont ist die Bundesrepublik deshalb „auf einer Ideologie aufgebaut", 
Diskussionsbeitrag, WDStRL 37 (1979), 155 f. 

32 BVeifGE 2,1,12f.; 5, 85,140; dazu Materialien in E. Dennmger (Hrsg.) Freiheitliche 
demokratische Grundordnung, 2 Bände, 1977. 

33 Zum „Verschwinden des Staats", Herausgeber Geleitwort, Der Staat 1 (1962), lf.; 
E.-W. Böckenforde Der Staat als sittlicher Staat, 1978, 9f.; die Schriften von Günter Dürig 
dürften eine wissenschaftliche Katalysatorfunktion in dieser Erfolgsgeschichte des Ver-
fassungsbegriffs gehabt haben, vgl. nur G. Dürig Der Grundrechtssatz von der Men-
schenwürde, AöR 81 (1956), 117, insbes. 119,121, 132; Wortprägungen dieser Art fehlen 
noch fast gänzlich bei G. Anschütz/R. Thoma (Hrsg.) Handbuch des deutschen Staats-
rechts, Bd. 1, 1930, Bd. 2, 1932; als Schlüsseltext siehe K. Hesse Grundzüge des Verfas-
sungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1967. 

34 BVerfGE 28, 36, 48; 39, 334, 346ff.; näher die Berichte von E. Denninger und 
Η. H. Klein Verfassungstreue und Schutz der Verfassung, sowie die Aussprache in 
WDStRL 37 (1979). 

35 Zusammenfassend D. Stemberger Verfassungspatriotismus, Schriften Band X, 1990, 
insbes. 17ff., 24, 30f.; verallgemeinernd Weiler (Fn. 4), 63. 
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den Jürgen Habermas mit seiner Identitätstheorie verband und diskurslen-
kend in die öffentliche Debatte stellte.36 Im so geschärften Bewusstsein 
für mögliche identitätsstiftende Leistungen einer Verfassung kam es nach 
dem Mauerfall zu einer Auseinandersetzung über die Notwendigkeit er-
neuter Verfassunggebung für eine solide Identität aller Deutschen.37 Die 
derzeit letzte Etappe dieses Diskussionsstrangs betrifft den Stellenwert 
eines Verfassungsbekenntnisses als Integrationsleistung einwandernder 
Menschen.38 All dem ist ein bemerkenswertes Vertrauen in die identitäts-
bildende und dadurch integrationssichernde Kraft des Grundgesetzes zu 
entnehmen. 

Die Konjunktur des Identitätsbegriffs in Deutschland hat einen euro-
päischen Hintergrund. 1973 erging - in einer schweren Krise der Ge-
meinschaften39 - die für die Verbreitung des Wortes fundamentale Erklä-
rung der Staats- und Regierungschefs über die europäische Identität.40 In 
ihr findet sich eine begriffliche Innovation höchster verfassungs- und völ-
kerrechtlicher Bedeutung: Identität wird zu einem Schlüsselbegriff so-
wohl fur die Beziehungen zum Bürger als auch für die äußere Politik. Er 
tritt an die Stelle von Souveränität, während letztere von einem überra-
genden inhaltlichen Leitprinzip zu einer tendenziell völkerrechtstechni-
schen Nebenfirage schrumpft; eine treffliche Innovation im Zeitalter der 

36 J. Habermas Geschichtsbewußtsein und posttraditionale Identität, in: ders. Eine Art 
Schadensabwicklung, 1987, 173 ff. 

37 D. Henrich Eine Republik Deutschland, 1990, 37; Frowein/Isensee/Tomuschat/Ran-
delzhofer (Fn. 22); umfassende Darstellung der Debatte in B. Guggenberger/T. Stein 
(Hrsg.) Die Verfassungsdiskussion im Jahr der deutschen Einheit, 1991. 

38 Derzeit § 85 Abs. 1 Nr. 1 AuslG; zu den zahlreichen Implikationen klärend Den-
ninger (Fn. 8), 442ff.; R. Grawe« „Volksbildung". Zum Konzept einer nationalökonomi-
schen Einwanderungspolitik, Der Staat 41 (2002), 163, 172 ff. Zur behaupteten Verfas-
sungspflicht der Vermeidung von Mehrstaatigkeit wegen Loyalitätskonflikten B. Ziemske 
Die deutsche Staatsangehörigkeit nach dem Grundgesetz, 1995, 132, 288 f., 304. 

39 Erinnert sei nur an die Ölkrise sowie den Zusammenbruch des Weltwährungssys-
tems durch die einseitige Aufgabe der Goldparität des Dollars und die damit verbundene 
Gefährdung des Gemeinsamen Marktes aufgrund massiver Währungsschwankungen; 
ausführlich B. Olivi L' Europa difficile, 1998, 140ff., 154ff. 

40 Dokument über die europäische Identität, angenommen von den Außenministern 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften am 14. Dezember 1973 in Kopen-
hagen, Europa-Archiv Folge 2/1974, D 50 (mangels Institutionalisierung des Europäi-
schen Rates lag die formelle Annahme bei den Außenministern). Die wissenschaftliche 
Einsicht ist - wie zumeist - älter, E. B. Haas The Uniting of Europe, 1958, 16; U. Meyer-
Cording Oie Europäische Integration als geistiger Entwicklungsprozeß, ArchVR 10 (1962), 
42, 45, 49, 58 ff., 68. 
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Interdependenz.41 So wie die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 
eine völkerrechtliche Erklärung nach außen und eine staatsrechtliche, le-
gitimitätsbezogene Erklärung nach innen enthält, ist der Identitätsbegriff 
in der Erklärung von 1973 und nunmehr in den Gründungsverträgen 
sowohl nach außen gewandt (Art. 2 EU), wie auch, mittels Parlamentari-
sierung und Unionsbürgerschaft, auf den inneren Zusammenhalt gerich-
tet.42 Der nur mäßige Erfolg der bisherigen Identitätspolitiken ist mitur-
sächlich für die aktuellen, explizit identitätsorientierten Bemühungen um 
ein europäisches Verfassungsdokument.43 

Über zwanzig Jahre liefen die Debatten über nationale und europäische 
Identität weitgehend unverbunden nebeneinander. Im Zuge sichtbarer 
Erfolge der europäischen Integrationsbemühungen zu Beginn der neun-
ziger Jahre verbreitete sich die Sorge einer Konkurrenz zwischen na-
tionaler und europäischer Identität. Die im „Maastricht-Urteil" in der 
Theorietradition des Homogenitätsdenkens diagnostizierte Spannungs-
lage kann unschwer identitätstheoretisch gefasst werden.44 Im Mittel-
punkt des Urteils steht im Einklang mit der gemeineuropäischen Auf-
merksamkeitsverschiebung nicht die Sorge um die deutsche Souveränität, 
sondern um die deutsche Identität. Art. 6 Abs. 3 EU formuliert eine ver-
fassungsrechtliche Antwort auf diese Sorge denn auch als „Identitätswah-
rungsklausel"; er hat allerdings die Sorge eines Verlusts nationaler Iden-
tität bislang nicht zu beschwichtigen vermocht.45 

41 Schmidt (Fn. 19), 352f.; zu dieser Entwicklung aus völkerrechtlicher Sicht G. Dohm/ 
J. Delbrück/R. Wolfrum Völkerrecht 1/1, 2. Aufl. 1989, § 23 IV 1; S. Hobe Oer koopera-
tionsoffene Verfassungsstaat, Der Staat 37 (1998), 521, 523 ff. 

42 „Kohäsion" im „Eurospeak", Bundesminister W. Scheel Erklärung der Bundesregie-
rung zur Europapolitik, Bulletin der Bundesregierung Nr. 109 (14. Sept. 1973), 1081,1082. 

43 Aus der Fülle der Äußerungen vgl. nur J. Fischer Vom Staatenverbund zur Födera-
tion - Gedanken über die Finalität der europäischen Integration, Rede am 12. Mai in der 
Humboldt-Universität zu Berlin; J. Rau Plädoyer für eine Europäische Verfassung, Rede 
am 4. April vor dem Europäischen Parlament in Straßburg; eine Einschätzung der Aus-
sichten in A. Hurrelmann Verfassungspolitik als Konstruktion von Lernprozessen?, in: 
Meier/Nullmeier/Wiesner/Pritzlaff (Hrsg.) Politik als Lernziel?, 2002, i.E. 

44 BVerfGE 89, 155, 186; in Identitätsterminologie formuliert Zum (Fn. 4), 270: „die 
notwendigen demokratischen Grundlagen einer zivilbürgerlichen nationalen Identität 
sind kaum mehr erfahrbar", vgl. auch ders. ebd., 294, 325. 

43 M. Hilf Europäische Union und nationale Identität der Mitgliedstaaten, GS Grabitz, 
1995, 157, 160ff.; hierzu die Beiträge von M. Hilf/T. Stein/M. Schweitzer Europäische 
Union: Gefahr oder Chance für den Föderalismus in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz?, WDStRL 53 (1994), 7,26, 48. 
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Π. Vom Text zum Identitätsgehalt 

1. Identität dank verfassungsunterfangener Rollen 

Die sozialwissenschaftliche Stoßrichtung des Themas „Identität durch 
Verfassung" verlangt die Klärung des Wirkungszusammenhangs zwi-
schen einem Rechtstext und der Art und Weise, in der ein Mensch sich 
als Teil der Gesellschaft begreift.46 Dies ist nicht einfach, da die Identität 
eines Menschen weder von außen unmittelbar beobachtet werden kann 
noch dem Subjekt selbst in einer unmittelbaren inneren Schau zugänglich 
ist. Somit notwendige Zwischenschritte werden oft fehlgeleitet durch un-
zulängliche Vorstellungen darüber, was die Identität eines Menschen ist, 
wodurch sie sich bildet, worin sie zu Tage tritt.47 

Die analytische Sprachphilosophie zeigt, dass die Frage „Wer bin ich?" 
nicht theoretischer, sondern vielmehr praktischer Natur ist: Es geht um 
das eigene bevorstehende Leben und Handeln.48 Dies bestätigt die Um-
gangssprache. Wenn Hinz zur Kunz sagt: „Du kennst mich doch", dann 
bedeutet dies in aller Regel: „Du weißt doch, wie ich in der Situation xy 
handeln werde." Da das bevorstehende Leben und Handeln mit Blick auf 
andere Menschen erfolgt, kann Identität sich nur in Bezug auf und mit 
Hilfe von anderen Menschen bilden: Identität ist auf Intersubjektivität 
konstitutiv angewiesen. Hegel gibt dieser Grundeinsicht ihre berühmteste 
Formulierung: „Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist."49 

46 Dies erfordert den Rekurs auf philosophische, psychologische und soziologische Er-
kenntnisse in der Tradition der Staatslehre; zur Methode U. Di Fabio Das Recht offener 
Staaten, 1998, Vorwort; an diesem Punkt eröflnet sich insbesondere eine Brücke zur 
Rechtswissenschaft als Kulturwissenschaft, näher P. Häberle Verfassungslehre als Kultur-
wissenschaft, 1982, insbes. 57 ff.; ders. Theorieelemente eines allgemeinen juristischen 
Rezeptionsmodells, JZ 1992, 1033; U. Haltern Gestalt und Finalität, in: v. Bogdandy 
(Hrsg.) Europäisches Verfassungsrecht, 2002,1, III. Auf die Problematik interdisziplinä-
ren Vorgehens kann nicht eingegangen werden. 

47 Es gibt drei traditionelle Modelle von Selbstbewusstsein und Selbstverhältnis, die 
auch im Alltagsverständnis zu finden sind. Das erste ist das ontologische Modell von 
einer Substanz und deren Zuständen, nahegelegt aus der Subjekt-Prädikat-Struktur der 
Sprache. Das zweite ist die sog. Subjekt-Objekt-Beziehung, wonach Bewusstsein in der 
Beziehung zwischen einem Subjekt und einem Objekt zustande kommt Das dritte Mo-
dell begreift das Sich-zu-sich-selbst-Verhalten als ein inneres Gewahrhaben. Alle drei sind 
verfehlt, näher Tugendhat (Fn. 17), 33 ff. 

48 Tugendhat (Fn. 17), 38, 189; die nachfolgenden Aussagen bauen auf diesen Text. 
49 G. W. F. Hegel Phänomenologie des Geistes, 1807 (Ausgabe Hoffmeister, 6. Aufl. 

1952), 140; dazu S. Dellavalle Freiheit und Intersubjektivität, 1998, 13 5 ff., 165 ff. Diese 
fundamentale Erkenntnis findet sich in vielfacher theoretischer Formulierung, einfluss-
reich Smend(Fn. 8), 125,136, 189,219ff.; K. Hesse Grundzüge des Verfassungsrechts der 
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D i e intersubjektiven Zusammenhänge sind durch Rollen als fundamen-
tale Sinnangebote geprägt, so dass sich die Identität eines Individuums 
maßgeblich anhand seiner gesellschaftlichen Rollen entwickelt.50 Rollen 
bestehen ihrerseits aus Bündeln gesellschaftlicher Normen. A n dieser 
Stelle leuchtet eine erste Identitätsrelevanz der Verfassung auf: da zahlrei-
che Rol len durch Recht stabilisiert und bisweilen sogar geprägt werden, 
liegt ein wichtiger, wenngleich mittelbarer Weg der Identitätsbildung 
durch Verfassung darin, rollenprägendes Recht zu durchdringen. Die 
Konstitutionalisierung der Rechtsordnung5 1 gewinnt so eine weitere Sinn-
dimension. 

Gewiss kann aus den Rollen eines Menschen allein seine Identität nicht 
erschlossen werden. D a s Individuum kann sich mit einer e ingenomme-
nen Rolle identifizieren, muss es aber nicht. Wenn Hinz zur Kunz sagt 
„Ich bin nicht ich selbst", so besagt dies verkürzend: „Ich lebe ein Leben 
und stehe in Rollen, die ich nicht als gut betrachte." Entsprechend be-
deutsam ist die Wahlfreiheit einzelner Rollen. Vor allem aber wird jede 
Person jede ihrer Rol len auf eine je eigene Weise vollziehen, ja sie nicht 
selten in Auseinandersetzungen formen und erst dann sich in ihnen fin-
den.5 2 Gerade der letzte Aspekt ist vielen Menschen im Kontext der zeit-

Bundesrepublik Deutschland, Neudruck der 20. Aufl. 1999, Rn. 116; weiter E. Denninger 
Rechtsperson und Solidarität, 1967,138ff. Theoretisch einflussreich zuletzt der Kommu-
nitarismus, übersichtlich W. Brugger Kommunitarismus als Verfassungstheorie, AöR 123 
(1998), 337. Zur entsprechenden Konzeption des Bundesverfassungsgerichts C. Bumke 
Der gesellschaftliche Grundkonsens im Spiegel der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts, in: Schuppert/Bumke (Fn. 13), 197, 203 f., 207 ff. 

50 Tugendhat (Fn. 17), 262, 268 f.; verblüffend ähnlich die Formulierungen in BVerfGE 
96, 152, 164. Es sei dahingestellt, ob hiermit alle Aspekte der Identität einzufangen sind, 
in diese Richtung W. Doise L'identité comme représentation sociale, in: Aebischer/De-
conchy/Lipiansky (Hrsg.) Idéologies et représentations sociales, 1991, 273. Das Verfas-
sungsthema interessiert nur die soziale Identität, nicht innere Bezugnahmen auf das Ab-
solute oder handlungsirrelevante interne Aspekte eines Individuums. 

51 Näher R. Alexy/P. Kunig/W. Heun/G. Hermes Verfassungsrecht und einfaches 
Recht - Verfassungsgerichtsbarkeit und Fachgerichtsbarkeit, WDStRL 61 (2002), 7, 34, 
75, 115; G. F. Schuppert/C. Bumke Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung, 2000, 
9 ff. 

52 Das Individuum kann in seinem „Selbst" keinen inhaltlichen Maßstab finden, der 
ihm den richtigen Weg der eigenen Existenz vorgibt. Wohl aber findet es einen Modus be-
treffend die Wahl der Möglichkeiten, nämlich die Vernunft als Vermögen der Begrün-
dung. Freiheit bedeutet zweierlei: zum einen, dass der Wille sich nicht in letzter Instanz 
auf Gründe stützen kann, wohl aber, dass er sich in vorletzter Instanz auf Gründe stützt. 
Die formale Struktur der Freiheit ist, dass der Mensch in seinen konkreten Lebenszu-
sammenhängen die Möglichkeit der Selbstbestimmung insofern hat, als er „Nein" sagen 
kann sowohl gegenüber den Erwartungen der Mitmenschen wie gegenüber der eigenen 
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genössischen Kultur in ihrem Verlangen nach Einmaligkeit und Origina-
lität wesentlich.53 Dieser Drang nach Expressivität führt zwar bis zur 
irrigen Annahme, in einem innersten „Ich" die Quelle des Selbst und den 
Maßstab des eigenen Seins zu vermuten, aber er ist für die ungeheure In-
novationskraft der in ihr sozialisierten Menschen fundamental. 

2. Soziale Identität als soziales Konstrukt: 
das „ Wörterbuch kollektiver Identität" 

Die sprachanalytische Position entspricht sozialpsychologischem Ge-
meingut.54 In der neueren Sozialpsychologie finden sich weitere verfas-
sungstheoretisch relevante Erkenntnisse zur gruppendynamischen Bil-
dung sozialer Identität.55 Soziale Identität, und damit nationale und 
europäische Identität, verlangt die Identifikation mit einer Eigengruppe 
und Abgrenzung von „Fremdgruppen".56 Dies erweist die Etablierung ei-
ner europäischen Identität nach außen, gefordert in Art. 2 EU, als uner-
lässliches Moment europäischer Identitätsbildung. Werden so überkom-
mene Vorstellungen zur Gruppenbildung bestätigt, fordert die neuere 
Forschung in einem Punkt ein Umdenken: Wahrend eine verbreitete Vor-
stellung von der Notwendigkeit affektiver Gehalte eines „Wir-Gefühls" 
ausgeht,57 sind nach der neueren Forschung positive gefühlsmäßige 
Bande zwischen den Mitgliedern nicht erforderlich. Entscheidend für die 

Triebhaftigkeit. Materiell frei ist, wer die Gründe seiner Entscheidung im Kontext eines 
Entwurfs eines guten Lebens findet, näher Tugendhat (Fn. 17), 242. 

53 C. Taylor Wieviel Gemeinsinn braucht die Demokratie?, 2002, 273 f.; ausführlich 
ders. (Fn. 9), 639ff. 

54 Klassisch G. H. MeadlAmá, Seifand Society, 1934, auf Deutsch 1968 unter Eriksons 
Einfluss unter dem Titel Geist, Identität und Gesellschaft erschienen; aus dem deutschen 
Schrifttum A. Mummendey/B. Simon (Hrsg.) Identität und Verschiedenheit. Zur Sozial-
psychologie der Identität in komplexen Gesellschaften, 1997. 

53 Die folgenden Ausführungen beruhen auf O. Angelucci Zur Ökologie einer europäi-
schen Identität, Diss. Hagen, 2002, ihrerseits fußend auf der Theorie der sozialen Identi-
tät (grundlegend H. Tajfel Human groups and social categories: Studies in social psycho-
logy, 1981) sowie der Theorie der sozialen Repräsentationen (grundlegend S. Moscovia 
La Psychanalyse, son image et son public, 1961; R. Farr/S. Moscoviti (Hrsg.) Social Re-
presentations, 1984). 

56 Nicht erforderlich ist allerdings Feindschaft, so aber wirkungsmächtig C. Schmitt 
Der Begriff des Politischen, 6. Aufl. 1996, 26f., 29f., 50ff. 

57 J. H. H. Weiler To be a European citizen: Eros and civilization, in: ders. The Consti-
tution of Europe, 1999, 324, 338f.; U. Haltern Europäischer Kulturkampf, Der Staat 37 
(1998), 591, 620; nach Zürn (Fn. 4), 257, 348, verlangt eine kollektive Identität gar, dass 
das subjektive Wohlergehen und Leiden der Mitglieder einer Gruppe durch das Wohler-
gehen und Leiden der Gruppe als Kollektiv mitbestimmt wird. 
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Bildung einer Gruppe und einer entsprechenden sozialen Identität ist al-
lein die kollektive Wahrnehmung der Zugehörigkeit zu derselben sozialen 
Kategorie. 

Dies lenkt die Aufmerksamkeit auf die psychischen Mechanismen kol-
lektiver Wahrnehmung von Zugehörigkeit. Eine soziale Identität im 
gruppenkonstituierenden Sinne beruht auf gleichgerichteten Zuord-
nungs- und damit Identifikationsprozessen. Diese Prozesse erfolgen an-
hand von kommunikativ vermittelten Gehalten.58 Die wesentliche Er-
kenntnis lautet, dass jede soziale Identität und damit Gruppe Frucht 
einer öffentlichen „Erzählung" ist, eine soziale Konstruktion. Jede soziale 
Identität bildet sich anhand einer - oft recht begrenzten - Anzahl von 
„Einträgen" in einer Art „kollektivem Wörterbuch", das für jede Gruppe 
angelegt ist. Das „Wörterbuch" kann „in Granit gemeißelt", aber auch 
„mit Kreide auf einer Tafel geschrieben" sein; entsprechend stabil sind 
die gruppendefinierenden Merkmale. Wem es in diesem „Buch" zu 
schreiben gelingt, prägt soziale Identität und wirkt an der Gruppenbil-
dung mit.59 Auf diesem Wege ist hoheitliche Identitätspolitik, wenn mit 
hinreichendem Atem und brauchbaren Gehalten betrieben, in vielen Fäl-
len erfolgreich gewesen.60 

58 In diesem Sinne sind auch die Rollen kommunikativ unterfangen; näher D. Oyser-
man/H. R. Markus (Fn. 9), 149ff. 

59 Dieses Ergebnis bestätigen andere Theorietraditionen, vgl. nur J. Assmann Das kul-
turelle Gedächtnis, 3. Aufl. 2000, 130ff.; R. Koselleck Begriffsgeschichte und Sozialge-
schichte, in: ders. Vergangene Zukunft, 1979, 107, 108; P. Ricoeur Reflections on a new 
ethos for Europe, Philosophy and Social Criticism 21 (1995), no 5-6, 3, 6ff.; R. Wodak/ 
R. de Cilla/M. Reisigl/K. Liebhart/K. Hoßtätter/M. Kargl Zur diskursiven Konstruktion 
nationaler Identität, 1998, insbes. 41 ff. Plastisch E. Gellner Nationalismus und Moderne, 
1995,56: „An der Basis der modernen sozialen Ordnung steht nicht der Henker, sondern 
der Professor", wenngleich nicht allein der Rechtsprofessor. 

60 Bemerkenswerte Beispiele für die Stiftung nationaler Identität bieten osteuropäische 
Verfassungen, etwa die Präambel der Verfassung der Republik Kroatien vom 21. Dezem-
ber 1990. Ein deutsches Beispiel für die Komplexität, aber auch Erfolgsaussichten sol-
cher Politik bietet die derzeitige Ergänzung der ethnisch basierten Zugehörigkeit zur 
deutschen Nation durch das Kriterium individueller Verwurzelung einwandernder Men-
schen. Aus der Nationalismusforschung B. Anderson Die Erfindung der Nation, 1996; 
K. Deutsch Nationenbildung - Nationalstaat - Integration, 1972; Gellner (Fn. 59); 
E. Hobsbawm Nationen und Nationalismus, 2. Aufl. 1992; H. Schulze Staat und Nation in 
der europäischen Geschichte, 2. Aufl. 1995; aus politikwissenschaftlicher Sicht G. Sand-
ner Hegemonie und Erinnerung: Zur Konzeption von Geschichts- und Vergangenheits-
politik, Osterreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 30 (2001), 5, 7ff. 
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3. Identität durch Verfassungsrecht - eine Einschätzung seines 
Leistungspotenzials 

Historische Soziologie und Nationalismusforschung schenken dem 
möglichen Eintrag „Verfassung" wie auch Einträgen einzelner verfas-
sungsrechtlicher Prinzipien in den „Wörterbüchern politischer Gemein-
schaft" wenig Aufmerksamkeit. Gleichwohl ist auf die Frage im Titel zu 
antworten, dass eine Verfassung Identität und damit Integration stiften 
kann. Die identitätsbildende Bedeutung einer Verfassung lässt sich bes-
ser verstehen, unterscheidet man zwischen unmittelbarer und mittelbarer 
Verfassungsidentität. Eine Verfassung wirkt unmittelbar identitätsbildend, 
wenn sie im gruppenrelevanten öffentlichen Raum zirkulierend selbst Kri-
terium der maßgeblichen Identifikationsprozesse ist. Dies verlangt, dass 
eine breite Mehrheit der Bürger ihre Gruppenzugehörigkeit oder ihre 
Handlungsdispositionen mit der Verfassung als solcher oder einzelnen 
Verfassungsprinzipien begründet.61 

Verfassungsrecht wirkt hingegen mittelbar identitätsbildend, wenn es 
maßgebliche Kriterien prägt oder gar schafft, etwa mittels der verfas-
sungsrechtlichen Prägung von rollenrelevanten rechtlichen Bestimmun-
gen62 oder von Ausbildungsgehalten63. Eine weitere mittelbar identitäts-
bildende Rolle ergibt sich aus seinem Beitrag zum demokratischen, 
transparenten, rechtsstaatlichen und effizienten Operieren eines politi-
schen Systems, das aufgrund dieser Qualitäten soziale Identität formt.64 

Führt man Hoheitsgewalt und Staatsangehörigkeit auf Verfassungsrecht 
zurück, wird man hierin weitere mittelbar identitätsbildende Dimensio-
nen größter Tragweite erblicken.65 

Die starke Verfassungsgeprägtheit des aktuellen öffentlichen Diskur-
ses in der Bundesrepublik Deutschland erlaubt die Annahme, dass das 

61 Dies ist eine verbreitete Wahrnehmung der US-amerikanischen Situation, E. von 
Hippel Allgemeine Staatslehre, 2. Aufl. 1967, 357f. 

62 Ein Beispiel für einen identitätsprägenden Einfluss der Verfassung bietet die verfas-
sungsrechtlich aufgegebene Gleichstellung von Mann und Frau in der Ehe (detailliert 
U. Sacksofsky Das Grundrecht auf Gleichberechtigung, 2. Aufl. 1996, 79ff., 392ff.), die 
von erheblichem Einfluss auf die heutige Identität der Partner einer Ehe sein dürfte. Ähn-
liches dürfte für das Unionsverfassungsrecht für die Identität von Unionsbürgem im 
EU-Ausland gelten. 

63 Näher oben (Fn. 11 und 12). 
64 M. Zuleeg What holds a Nation Together?, AJCL XLV (1997), 505, insbes. 522. 
65 Das Verhältnis von Hoheitsgewalt und Verfassung ist jedoch ein so gewaltiges, kom-

plexes und umstrittenes Thema, dass es keinen Sinn macht, es hier zu vertiefen; H. Hof-
mann Von der Staatssoziologie zu einer Soziologie der Verfassung?, JZ 1999, 1065; zur 
staatlichen Identität als Produkt der Rechtsordnung C. Möllers Staat als Argument, 2000, 
151 ff. 
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Grundgesetz inzwischen ein „Eintrag" im „Wörterbuch deutscher Iden-
tität" ist und somit unmittelbar identitätsbildend wirkt.66 Bedenkt man 
weiter die Zentralität „Europas" im deutschen öffentlichen Diskurs, so 
darf man vermuten, dass auch die Mitgliedschaft in der Union einen mit-
tels Art. 23 GG verfassungsrechtlich unterfangenen „Eintrag" bildet, die 
deutsche Identität also europäisiert ist.67 Mit Blick auf eine genuin euro-
päische Identität ist festzuhalten, dass ein „Wörterbuch europäischer Iden-
tität" inzwischen angelegt ist, die Einträge jedoch noch dünn sind und ein 
Eintrag „europäische Verfassung" fehlt:68 Im öffentlichen Diskurs ist die 
europäische Verfassung keine Wirklichkeit, sondern eine Möglichkeit. 

Die Erkenntnis, dass Identität sich anhand sozialer Konstrukte bildet, 
lässt ein mittelfristiges politisches Projekt europäischer Identitätsbildung 

66 In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung findet sich im Jahre 2001 in 800 Beiträgen, 
1998 in 677 Beiträgen das Wort „Grundgesetz". Das Wort „europäische Verfassung" 
taucht 2001 in 116 Artikeln auf. In der Süddeutschen Zeitung finden sich 2001 678 Artikel 
mit dem Wort „Grundgesetz" und 65 Artikel mit dem Wort „europäische Verfassung". 
Zur Rolle des Grundgesetzes J. Gebhardt Verfassungspatriotismus als Identitätskonzept 
der Nation, Aus Politik und Zeitgeschichte Β 14/93, 31, 33f.; M. R. Lepsius Interessen, 
Ideen und Institutionen, 1990, 63, 77 f.; H. Rausch Politisches Bewußtsein und politische 
Einstellungen im Wandel, in: Weidenfeld (Hrsg.) Die Identität der Deutschen, 1983, 119, 
130; eine ebenso drastische wie plastische Kritik bei Isensee (Fn. 14), 68 ff.; klärend der 
Vergleich zu Frankreich A. KimmelNation, Republik, Verfassung in der französischen po-
litischen Kultur, in: Gebhardt (Hrsg.) Verfassung und politische Kultur, 1999, 129. 

Einen quantifizierenden Vergleich des Eintrags „Grundgesetz" etwa mit nationalen 
Helden (Otto von Bismarck, den Geschwistern Scholl, Michael Schumacher, Rudi Völler), 
dem Nationalsozialismus als „staatsfundierender Katastrophe" (so F. X. Kau/mann Nor-
mative Konflikte in Deutschland, in: Berger [Hrsg.] Die Grenzen der Gemeinschaft, 
1997, 155, 188, entsprechend die Präambel der Verfassung des Freistaates Bayern) oder 
der DM (dazu H. Bausinger Identität im deutschsprachigen Kultur- und Medienraum, Al-
mende Nr. 44, Jg. 15 [1995], 10,19) wagt dieser Beitrag nicht; die Vermutung spricht für 
eine nachgeordnete Bedeutung bei weiten Bevölkerungskreisen. Zur einschlägigen Rolle 
des Bundesverfassungsgerichts die Beiträge in Schuppert/Bumke (Fn. 13); Haltern (Fn. 6); 
Isensee (Fn. 14), 71. 

67 Weiterfuhrend O. Waever The EU as a security actor, in: Kelstrup/WiUiams (Hrsg.) 
International Relations Theory and the Politics of European Integration, 2000,250,268f., 
der zugleich festhält, Deutschland habe „the most far-reaching internationalization of 
state identity", 271. So stellt die erste Rede eines Bundeskanzlers vor der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen ein „Bekenntnis zur europäischen Nation" in ihren 
Mittelpunkt, W. Brandt Rede am 26. September 1973, Bulletin der Bundesregierung 
Nr. 119 (27. Sept. 1973), 1173. 

68 Ausfuhrliche Daten, die dies belegen, finden sich in den Erhebungen von „Euro-
barometer", http ://europa.eu.int/ comm/public_opinion/ archives/eb/eb57/ eb57_en.htm 
(20. Sept. 2002); zum „Wörterbuch europäische Identität" näher Angelucci (Fn. 55); 
Cerutti( Fn. 3), 31ff.; die Beiträge in Viehoff/Segers (Fn. 4); A. Peters Elemente einer Theo-
rie der Verfassung Europas, 2000, 709f. 
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durch einen expliziten europäischen Verfassungstext als möglich erschei-
nen. Aus sozialkonstruktivistischer Sicht empfiehlt sich zu diesem Zweck 
zunächst die Überwindung identifikationshindernder Difiusität: Insbe-
sondere die Gestalt der Unionsorgane und die Interorganverhältnisse er-
weisen sich als klärungsbedürftig.69 Zudem empfiehlt sich die Verurkund-
lichung70 einiger weniger identitätstauglicher Gehalte auf einem hohen 
Abstraktionsniveau, so dass gleichgerichtete Zuordnungsprozesse erlaubt 
werden, Dissens aber versteckt bleibt.71 Im Weiteren bedarf es deren dau-
erhafter und zentraler Verankerung im öffentlichen Raum. Letzteres ver-
langt volle juristische und soziale Operativität: Bloße politische Prokla-
mationen wie bei der Grundrechtscharta werden nicht genügen.72 Der 
Spagat zwischen den letzten beiden Empfehlungen verlangt auf der euro-
päischen Ebene eine deutlich andere Verfassungsrechtsprechung als sie 
das Bundesverfassungsgericht praktiziert.73 

Offen ist noch die Frage, ob, und wenn ja, in welchem Umfang für den 
Bestand eines politischen Gemeinwesens eine kollektive Identität erfor-

69 Es empfiehlt sich dabei eine verhandlungs- oder konkordanzdemokratische Orien-
tierung, da entsprechende Institutionen weitgehend ohne „Gemeinsinnreservoir" aus-
kommen, S. Oeter Föderalismus, in: v. Bogdandy (Fn. 46), 59; Zürn (Fn. 4), 240, 353. 
Weiterführend U. Everting Die Europäische Union im Spannungsfeld von gemeinschaft-
licher und nationaler Politik und Rechtsordnung, in: v. Bogdandy (Fn. 46), IV 1, V 3. In 
diesem Beitrag geht es allein um verfassungsbezogene Aspekte europäischer Identitäts-
bildung; zu weiteren Aspekten Angelucci (Fn. 55); W. Ulli Europäische Identität: Chan-
cen und Risiken ihrer Verwirklichung aus einer sozialpsychologischen Perspektive, in: 
König/Rieger/Schmitt (Hrsg.) Europa der Bürger?, 1998, 139, 153 f. 

70 Zur Verurkundlichung C. Möllers Verfassung - verfassunggebende Gewalt - Konsti-
tutionalisierung, in: v. Bogdandy (Fn. 46), 1, 38ff.; zur Manifestfunktion von Verfassun-
gen G. Frankenberg Die Rückkehr des Vertrags, FS Habermas, 2001, 507, 513 ff. 

71 F. Neidhardt Formen und Funktionen gesellschaftlichen Grundkonsenses, in: Schup-
pert/Bumke (Fn. 13), 15, 27f.; zur Rolle von Prinzipien D. Fuchs Demos und Nation in 
der Europäischen Union, in: Klingemann/Neidhardt (Hrsg.) Zur Zukunft der Demokra-
tie, 2000,215,230ff.; zu den gesellschaftlichen Funktionen von Aussagen hohen Abstrak-
tionsgrads G. Degenkolbe Über logische Struktur und gesellschaftliche Funktionen von 
Leerformeln, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 17 (1965), 327, 
333ff. 

72 Zu den Identifikationserwartungen im Anschluss an die Proklamation der Grund-
rechtscharta J. Habermas Warum braucht Europa eine Verfassung?, 8. Hamburg Lecture 
am 26. Juni 2001, II 2 c; E. Pache Die europäische Grundrechtscharta - ein Rückschritt 
für den Grundrechtsschutz in Europa?, EuR 36 (2001), 475, 478; I. Pernice Eine Grund-
rechte-Charta für die Europäische Union, DVB1.2000, 847, 848f., 859; E. Szyszczak Pro-
tecting social rights in the European Union, in: Eide/Krause/Rosas (Hrsg.) Economic, 
social and cultural rights, 2001, 493, 502; Graf Vitzthum (Fn. 24), 8; zweifelnd A. v. Bog-
dandy Grundrechtsgemeinschaft als Integrationsziel?, JZ 2001,157, 161 f., 164f., 169. 

73 Näher A. v. Bogdandy Zweierlei Verfassungsrecht, Der Staat 39 (2000), 163. 
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derlich ist. Es ist eine erfahrungsgesättigte Binsenweisheit, dass ein libe-
raldemokratisches Gemeinwesen nur funktionieren kann, wenn es nicht 
in unversöhnliche religiöse, ethnische oder soziale Gruppierungen zer-
fallt.74 Dies zu vermeiden, verlangt jedoch weniger als eine kollektive 
Identität oder gar gemeinsame Konzeption des „guten Lebens". Weiter-
gehende Annahmen sind in der Regel axiomatischer Natur und integraler 
Teil normativer Konzeptionen, die Gemeinsinn hohe Bedeutung zuwei-
sen.75 Zwingende Beweisführungen in dieser Sache habe ich nicht gefun-
den, dagegen aber plausible Hinweise, dass der gesellschaftliche Bedarf 
an kollektiver Identität leicht überschätzt wird.76 Dies lässt an Homo-
genitäts- und Gemeinsamkeitserfordernissen zweifeln, wie sie sich in 
Böckenfördes berühmtem und weit rezipiertem Diktum von den ungaran-
tierbaren Voraussetzungen des Staates finden.77 Erfolgreiche Vergesell-

74 Bemerkenswert H. Heller Politische Demokratie und soziale Homogenität, in: ders. 
Gesammelte Werke Bd. 2, 1971, 421. Danach hing die Lebenstüchtigkeit der Weimarer 
Demokratie von einem einzigen Umstand ab: Die herrschenden Klassen müssten dem 
Proletariat glaubhaft vermitteln, in den Verfahren der Reichsverfassung ihre materielle 
Lage verbessern zu können. Angesichts des Zitats in BVerfGE 89,155,186, ist daraufhin-
zuweisen, dass entgegen dem dort zu Belegenden Heller àie politisch-integrative Funktion 
der Nation und substantieller Gemeinsamkeit gering schätzt Er lässt die Integrationsfak-
toren und Identitätsgehalte gemeinsame Sprache, Geschichte, Kultur, auf die es dem Se-
nat an dieser Stelle ankommt, als Phänomene der Vergangenheit dahingestellt, und zwar 
im Plusquamperfekt: „In der europäischen Neuzeit (...) waren (sie!) gemeinsame Spra-
che, gemeinsame Kultur und politische Geschichte die wichtigsten Faktoren der sozial-
psychologischen Angleichung gewesen", ebd., 429. Dagegen sieht er den europäischen 
Bundesstaat ausdrücklich als praktikable und legitimationstüchtige politische Option, 
ebd., 433. 

75 Die Problematik des Identitätsbegriffs liegt nicht zuletzt darin, dass der als soziolo-
gisch-deskriptiv vorgestellte Begriff diese normativen Prämissen versteckt. 

76 F. Neidhardt Formen und Funktionen gesellschaftlichen Grundkonsenses, in: Schup-
pert/Bumke (Fn. 13), 15,16f., 26f.; ähnlich von Hippel(Fn. 13), 278. Zur Kenntnis zu neh-
men sind auch eine Reihe soziologischer Positionen, nach denen einheitstheoretische 
Vorstellungen, wie sie dem Konzept einer prinzipiell gesellschaftsumgreifenden Verfas-
sungsidentität zugrunde liegen, hoffnungslos veraltet sind. Für eine konsequente System-
theorie kann es bereits konzeptionell keine gemeinschaftsumfassende Verfassungsidenti-
tät geben. Inkonsequent innerhalb der Systemtheorie daher H. Willke Die Ironie des 
Staates, 1992, 362ff., 370; dazu A. v. Bogdandy Sittlicher Interventions- oder vermitteln-
der Supervisionsstaat?, ARSP 81 (1995), 102, 109f. Aber auch Studien anderer theoreti-
scher Provenienz sehen einheitstheoretische Vorstellungen angesichts erheblicher sozia-
ler Fragmentierung als unhaltbar an, H. H. Bohle/W. Heitmeyer/W. Kühnel/U. Sander 
Anomie in der modernen Gesellschaft, in: Heitmeyer (Fn. 6), 29 insbes. 54ff.; hierzu 
auch R. Dahrendorf Gesellschaft und Demokratie in Deutschland, 1965, 161 ff., 174 f.; 
Denninger (Fn. 8), 447. 

77 E.-W. Böckenforde Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: 
ders. Recht, Staat, Freiheit, 1991, 92, 112; ders. Demokratie als Verfassungsprinzip, in: 
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schaftung kann auch, wie Dahrendorf78 soziologisch und Frankenberg79 

verfassungstheoretisch zeigen, unter der Prämisse des Konflikts und der 
Differenz erfolgen. Erforderlich sind danach nur die allgemeine zivilisa-
torische Errungenschaft der Rechtsförmigkeit des Verhaltens80 sowie hin-
reichend komplexe Verfahren der hoheitlichen Willensbildung.81 

III. „Verfassungsidentitätspolitik": normative Grandpositionen 

Hat die Hoheitsgewalt die Kompetenz oder gar den Auftrag, die Iden-
tifikation des Bürgers mit der Verfassung zu fördern? Verpflichtet die Ver-
fassung den Bürger zu einer über den Rechtsgehorsam hinausgehenden 
Identifikation oder aber schützt sie ihn vor Identitätszumutungen? Die 
Möglichkeit einer „Verfassungsidentitätspolitik" und selbst die oft an-
genommene Angewiesenheit eines Gemeinwesens auf eine kollektive 
herrschaftstragende Identität seiner Bürger entscheiden derartige verfas-
sungsrechtliche Fragen nicht. Da auch die maßgeblichen Verfassungs-
texte nur wenige Anhaltspunkte geben, sind diese Fragen nur mit Hilfe 
weiterer normativer Prämissen zu beantworten;82 drei Grundpositionen 
seien in Zuspitzung vorgestellt. 

/. Verfassungsidentität zwecks Staatsschutz 

Zahlreiche Stimmen in der deutschen Staatsrechtslehre und eine Reihe 
von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ziehen aus einer 
angenommenen Angewiesenheit der Verfassung auf eine staatstragende 
Identität des Bürgers im Allgemeinen und des „Staatsdieners" im Beson-

ders. Staat, Verfassung, Demokratie, 2. Aufl. 1992,289, 332f. Böckenfördes Formulierung 
ist unterschiedlicher Deutung zugänglich, G. Britz Kulturelle Rechte und Verfassung, 
2000,221 f.; besonders wirkungsmächtig taucht sie im Maastricht-Urteil auf, BVerfGE 89, 
155, 185. 

78 R. DahrendorfOet moderne soziale Konflikt, 1992, 50ff., 282 ff. 
79 Frankenberg(Fn. 13), insbes. 32ff., 133ff., 213ff.; ders. Tocquevilles Frage. Zur Rolle 

der Verfassung im Prozeß der Integration, in: Schuppert/Bumke (Fn. 13), 31, 44ff.; vgl. 
auch E. Denninger Staatsrecht 1,1973,12,26f.; Haltern (Fn. 46); mit ähnlichem Ergebnis 
W. Leisner Der europarechtliche Einigungszwang, JZ 2002, 735, 740f. 

80 Dies stellt hohe Anforderungen an die innere Disziplinierung und Persönlichkeits-
struktur, klassisch die Beschreibung wie Kritik von F. Nietzsche Zur Genealogie der Mo-
ral, in: ders. Jenseits von Gut und Böse (Ausgabe Schlechta), 1984, 213, 239ff., 255 ff. 

81 Unter dieser Prämisse ist das institutionelle System der Union weiterzuentwickeln, 
Everling (Fn. 69), IV 3. 

82 Methodisch H.-J. Koch/H. Rüßmann Juristische Begründungslehre, 1982, 119ff. 
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deren verfassungsrechtliche Folgerungen.83 Eine jüngste programmati-
sche Ausformulierung dieser Position in der Theorietradition der sub-
stantiellen Sittlichkeit84 hat Paul Kirchhof unterbreitet.85 Angesichts des 
Verfalls gesellschaftlicher Gemeinsamkeit seien dringend „die Institutio-
nen des Staates zu festigen, die Wertungen des Grundgesetzes zum All-
gemeingut zu machen",86 denn auch eine pluralistische Gesellschaft 
könne nur funktionieren, wenn sie „sich im Kern auf einen als allgemein-
gültig postulierten Wertkodex stützt und diesen als Gemeinwohl aner-
kennt".87 Bewusstsein der Zusammengehörigkeit, gemeinsame Wertord-
nung und ähnliche Lebenspraxen liegen danach zeitlich und logisch vor 
der freiheitlichen Demokratie.88 

Der normative Angelpunkt dieser Konzeption liegt in Kirchhofs Ver-
ständnis der Grundrechte, denen er Kernelemente eines „guten und rich-
tigen Lebens" entnimmt.89 Als wesentliche normative Aussage enthalten 
sie ein Freiheitsangebot, das sich wesentlich aus „Üblichkeit und Erfah-
rung" speist und insoweit durch gute Tradition bestimmt ist.90 Dieser 
Grundrechtsgehalt habe auch die Gestaltung der Rechtsordnung sowie 

« BVerfGE 12,45,51; 28, 36,48; 39,334,346ff.; 40,237,251; J. Isensee Staat und Ver-
fassung, in: HStR I, 2. Aufl. 1995, § 13 Rn. 115f.; H. Krüger Allgemeine Staatslehre, 
2. Aufl. 1966, 193 ff., 210f.; W. Pemthaler Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, 
1986, 167. 

84 Zu dieser Tradition ausf. S. Deüavalle Una costituzione senza popolo, 2002, 94ff. 
«s Kirchhof (Fn. 6), Rn. lfif. 
86 Ebd., Rn. 8; an anderen Stellen spricht Kirchhof von einem „Mehr an gesellschaft-

licher Gemeinsamkeit" (Rn. 6), „innerer Gebundenheit" (Rn. 65), „innerer Bindung" 
(Rn. 89), in der Terminologie dieses Beitrags also von „Identität". 

87 Ebd., Rn. 22. 
88 Ebd., Rn. 14, 16. 
89 Aufgrund der starken Privat- und Familienorientierung entnimmt Kirchhof al-

lerdings der Verfassung keinen Gesamtentwurf des guten Lebens. Es geht nur um die 
„Anfangsbedingungen individueller Entfaltung, sinnvoller Existenz und persönlichen 
Glücks", ebd., Rn. 64. Die „letzten Sinnfragen" bleiben offen (Rn. 91), eine religiöse Ab-
sicherung ist aber unabdingbar (Rn. 91 f.). 

90 Ebd., Rn. 61. An dieser Stelle gibt es den größten Binnenpluralismus in dieser Posi-
tion, insofern eine Reihe von Autoren, die Kirchhoß Überlegungen bis zu diesem Punkt 
teilen, die Verfassung als sittlich neutraler und innovationsgeneigter begreifen. Die Ver-
fassung ist in dieser Variante gegenüber der tradierten Kultur unabhängiger, ihr Hoheits-
gewalt begründendes und die Mehrheitsmacht beschränkendes Moment stärker (grund-
legend Smend [Fn. 8], 121 ff.). Die Identitätsvorgaben sind hier weniger weitgehend und 
auf die Gehalte der „freiheitlich-demokratischen Grundordnung" beschränkt. Es bleibt 
aber bei der Deutung der Verfassung als gesamtgesellschaftlichem Entwurf; zur Kritik 
E. Denninger Freiheitsordnung - Wertordnung - Pflichtenordnung, JZ 1975, 545; 
E. Grabitz Freiheit als Verfassungsprinzip, Rechtstheorie 8 (1977), 1, 6. 
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die Abgrenzung der Freiheitsräume unter den Bürgern zu prägen.91 Zwar 
wird der Abwehrcharakter der Grundrechte anerkannt, jedoch „läßt sich 
das Prinzip der Freiheit für jedermann nur aufrechterhalten, wenn die 
Freiheitsberechtigten aufgrund anderweitiger - nichtstaatlicher - Bindun-
gen ähnliche Verhaltensweisen pflegen, die im Zusammenwirken das Ge-
meinwohl stützen."92 Der Staat steht vor und über der Freiheit, denn 
„erst die Zusammengehörigkeit des demokratischen Staatsvolkes und die 
Prägung der Freiheitsberechtigten durch eine gemeinsame Geschichte 
und Erfahrung erlauben es, die Staatsgewalt in die Grenzen freiheitlicher 
Demokratie zurückzunehmen".93 Folgerichtig obliegt dem Staat eine 
Aufgabe staatstragender Identitätsbildung: Er habe die Bereitschaft der 
Bürger zu fordern, sich die mit den Grundrechten vorgegebenen Lebens-
vollzüge zu eigen zu machen. Rechtlich gewendet führt dies zu subs-
tantiierten Identitätserwartungen, wenngleich nicht zu Identitätszumu-
tungen.94 

Das Grundgesetz ist hiernach Ausdruck und Gedächtnis des durch tra-
dierte Sittlichkeit geprägten deutschen Volkes. Es wirkt identitätsbildend, 
da es diese Sittlichkeit rechtlich aufnimmt, verstärkt und dem Bürger 
nahe bringt. Verfassungsidentität dient in dieser Konzeption der Wahrung 
von Bewährtem. Eine europäische Verfassunggebung verlangt in dieser 
Tradition die Freilegung bestehender substantieller Gemeinsamkeiten der 
Europäer.95 

91 Kirchhof ebd., Rn. 68. Freiheit ist danach im Sinne der konservativen Hegelschule 
verstanden, dazu Tugendhat (Fn. 17), 319, 343 ff. Es ist auch im Sinne Hegels, dass die 
Grundlagen des Zusammenlebens universalistisch sind, jedoch in jeder Rechtsgemein-
schaft zu einer eigenen Kultur fortgebildet werden (Kirchhof ebd., Rn. 61 f.). 

»2 Ebd., Rn. 13. 
93 Ebd., Rn. 14. An späterer Stelle heißt es: „Ein Freiheitsrecht schirmt zwar einen Be-

reich individuell beliebigen Wollens und Handelns ab, baut aber auf der Erwartung, daß 
diese Freiheitsrechte überwiegend in ähnlicher Weise ausgeübt werden. Das Maß der 
Freiheitsgewähr hängt von der Verläßlichkeit herkömmlicher Werte und der aus ihnen 
folgenden Freiheitsgewohnheiten ab", ebd., Rn. 56, vgl. auch Rn. 57. 

9" Ebd., Rn. 60. 
95 Dass es auf der europäischen Ebene hierfür eine Reihe von Ansatzpunkten gibt, zei-

gen etwa K. Bahlmann Abschied vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, 
EuR 23 (1988), 347; H. Steinberger Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts zum Verhältnis zwischen Europäischem Gemeinschaftsrecht und deutschem 
Recht, FS Doehring, 1989, 951, 968; /. Pernice Maastricht, Staat und Demokratie, Die 
Verwaltung 26 (1993), 449, 480; M. Stolleis Europa nach Nizza. Die historische Dimen-
sion, NJW 2002, 1022. 
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2. Verfassungsidentität zwecks emanzipatorischer Reform 

Diese konservative Position trifft sich mit progressiven Konzeptionen 
im Erfordernis einer sozialen Identität, im Nexus von Identität und Legi-
timität sowie in der Sorge, dass die Bürger ihre „wahre" Identität verfeh-
len könnten. So betitelt Jürgen Habermas einen Schlüsseltext der Iden-
titätsdebatte mit „Können komplexe Gesellschaften eine vernünftige 
Identität ausbilden?"96 Jedoch werden hier traditionelle Identitätsgehalte 
konsequent in Frage gestellt: „Ihre kollektive Identität steht den einzelnen 
nicht mehr als ein Traditionsgehalt gegenüber, an dem die eigene Identität 
wie an einem feststehenden Objektiven gebildet werden kann; vielmehr 
beteiligen sich die Individuen selbst an dem Bildungs- und Willensbil-
dungsprozeß einer gemeinsam erst zu entwerfenden Identität. Die Ver-
nünftigkeit der Identitätsgehalte bemißt sich dann allein an der Struktur 
dieses Erzeugungsprozesses."97 

Im Mittelpunkt dieser Konzeption steht das gegenseitige Anerken-
nungsverhältnis der Individuen in ihrer gleichen Freiheit.98 Kerninstitu-
tion ist der politische Bürgerstatus, der von der nationalen Identität ent-
koppelt wird, so dass sich diese Konzeption in besonderer Weise für ein 
europäisches Identitätsprojekt anbietet.99 Die kollektive Identität sei „im 
Bewußtsein allgemeiner und gleicher Chancen der Teilnahme an solchen 
Kommunikationsprozessen begründet (...), in denen Identitätsbildung 
als kontinuierlicher Lernprozeß stattfindet".100 Die Verfassung enthält 
ein vernünftiges Identitätsangebot, insofern sie universalistische Gehalte 
positiviert und einen demokratischen Prozess im Lichte gleicher Frei-
heit organisiert; sind diese Voraussetzungen erfüllt, ist ein Verfassungs-

96 Gehalten 1974 anlässlich der Verleihung des Hegelpreises der Stadt Stuttgart, er-
schienen in J. Habermas/D. Henrich Zwei Reden, 1974, 25; wieder abgedruckt in Haber-
mas (Fn. 26), 92. 

97 Ebd., 107; weicher, in der Sache jedoch unverändert ders. Faktizitat und Geltung, 
1992, 603, 606, 609, 624f. Die späteren Arbeiten unterstreichen stärker - gemäß einem 
Trennungsmodell von Politischem und Kulturellem - das Erfordernis der Wahrung sub-
politischer sozialer Identitäten; der Verfassungspatriotismus darf „die Neutralität der 
Rechtsordnung gegenüber den auf subpolitischer Ebene ethisch integrierten Gemein-
schaften nicht beeinträchtigen; er muß vielmehr den Sinn für die différentielle Vielfalt 
und die Integrität der verschiedenen koexistierenden Lebensformen einer multikulturel-
len Gesellschaft schärfen", J. Habermas Die Einbeziehung des Anderen, 1996, 263. 

98 J. Habermas Kampf um Anerkennung im demokratischen Rechtsstaat, in: ders. Die 
Einbeziehung des Anderen (Fn. 97), 237ff.; ausf. A. Hormeth Kampf um Anerkennung, 
1992. 

99 Habermas ( f n . 72); ausführlich P. Nanz Europolis. Constitutional Patriotism beyond 
the Nation State, 2002, insbes. 145 ff. 

κ» Habermas (Fn. 26), 116. 
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Patriotismus angemessener Ausdruck einer vernünftigen kollektiven 
Identität.101 

Der reformatorische Charakter dieser Konzeption ergibt sich daraus, 
dass die gebotene Gleichheit unter den aktuellen ökonomischen Macht-
konstellationen nicht vollständig zu verwirklichen sei.102 Verlangt wird 
weiter eine starke Gemeinwohlorientierung der Beteiligten als integrie-
rendes Moment einer kollektiven Identität.103 Diese Konzeption ist in 
ihrer Stoßrichtung stärker verfassungspolitischer denn verfassungsinter-
pretatorischer Natur; gleichwohl gibt es auch positivrechtliche An-
wendungsmöglichkeiten.104 Verfassungsidentität ist hier die Chiffre zur 
Erweckung schlummernder Vernunftgehalte. Europäische Verfassungs-
identität ist zudem die Chiffre zur Rettung der sozialen Demokratie. 

3. Veifassungsidentität als Freiheitsgeföhrdung 

Das Wort „Verfassungsidentität" versteckt Erwartungen und Anforde-
rungen an die Persönlichkeitsstruktur der Bürger.105 Dieser Zugriff auf 
des Bürgers Seele begründet eine tiefe Skepsis zahlreicher Wissenschaft-
ler, die eine große Vorsicht im Umgang mit der Identitätsthematik in nor-
mativen Diskursen eint.106 Sie findet sich in Positionen des methodischen 

101 J. Habermas Staatsbürgerschaft und nationale Identität, in: ders. Faktizität und Gel-
tung (Fn. 97), 632, 638, 642f. 

102 Habermas (Fn. 26), 106; eine entsprechende Vision jüngst von Taylor (Fn. 53), 28: 
„Eine große Menge von kleinen Privatunternehmern würde mit Großfirmen in öffent-
lichem Besitz koexistieren, die unter Selbstverwaltung stehen; das Ganze würde von 
einem Markt koordiniert, der staatlich reguliert würde, wobei der Staat seinerseits eine 
föderale Struktur hat". 

103 Habermas {Fn. 101), 632, 641 f.; Zürn (Fn. 4), 238, 257, 348. 
104 Ygi_ nur Q Lübbe-Wolff Europäisches und nationales Verfassungsrecht, WDStRL 60 

(2001), 246,275 ff.; I. Maus Sinn und Bedeutung von Volkssouveränität in der modernen 
Gesellschaft, KJ 24 (1991), 137; U. K. Preuß Citizenship and identity, in: Bellamy/Bufac-
chi/Castilione (Hrsg.) Democracy and Constitutional Culture in the Union of Europe, 
1995,107; ders. Einleitung. Der Begriff der Verfassung und ihre Beziehung zur Politik, in: 
ders. (Hrsg.) Zum Begriff der Verfassung, 1994, 7, 29f.; ders. Zum verfassungstheoreti-
schen Begriff des Bürgers in der modernen Gesellschaft, FS Mahrenholz, 1994,619,626f. 

105 T. Eagleton Was ist Kultur?, 2001, 72: „Da wahre Autorität die Verinnerlichung des 
Gesetzes durch die Regierten beinhaltet, ist die Macht bestrebt, sich der menschlichen 
Subjektivität selbst in ihrer ganzen scheinbaren Freiheit und Privatheit einzuprägen." 
Ähnlich Gellner (Fn. 59), 73. 

106 K. von Bey me Kulturpolitik und nationale Identität, 1998, 80; zur ähnlichen Proble-
matik des Begriffs „Gemeinschaft" M. Riedel Gesellschaft, Gemeinschaft, in: Brunner/ 
Conze/Koselleck (Hrsg.) Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. I, 1975, 801 ff., 861 f. 
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Individualismus,107 in klassisch liberalen Positionen wie der Poppers, der 
hoheitliche Bekenntniserfordernisse als freiheitsfeindlich brandmarkt,108 

sowie in den Positionen deijenigen, die wie Böckenförde oder Denninger 
einen verfassungsorientierten Gemeinsinn hoch schätzen.109 

Mir erscheint dieses Verständnis unter der verfassungsrechtlichen Prä-
misse der Freiheit in Grundgesetz, Unionsverfassung und EMRK als das 
überzeugendste.110 So erfreulich Identitätsbestände sein mögen,111 so pro-
blematisch sind Identitätszumutungen und Identitätserwartungen, betref-
fen sie doch das Individuum im Kern seiner Autonomie und Würde. Sie 
erscheinen sogar eher geeignet, den eigentlichen Integrationsvorgang zu 
stören; sie können in Desillusionierung und Apathie enden, wie als kras-
ses Beispiel die DDR gezeigt hat. Eine Verfassungsordnung, die repres-
sive Identitätszumutungen benötigt, um sich hinreichende Unterstützung 
zu verschaffen, hat ein viel grundlegenderes Problem als die normative 
Hartleibigkeit einiger Rechtsgenossen. 

Dies legt nahe, das Gemeinwesen nicht auf Identitäten, sondern auf 
das langfristige Eigeninteresse der Bürger auszurichten, gemäß dem 
Kant'schen Diktum, dass auch Teufel einen Staat begründen können, 
wenn sie nur verständig sind.112 Kants - von Hegel als „Notstaat" verspot-

107 Hier ist die Verfassung ein bloßes System von Regeln, das eigennutzorientierte Ak-
teure zur Verwirklichung ihrer individuellen Interessen schaffen und nutzen, J. Schumpe-
ter Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie, S. Aufl. 1980, insbes. 427IÏ,; diese Über-
legungen wurden in den Vereinigten Staaten zu einer bedeutenden Verfassungstheorie 
ausgebaut, aus der neueren Literatur J. Buchanan Die Grenzen der Freiheit, 1984, 78, 
102ff.; J. Bremum/J. Buchanan Die Begründung von Regeln. Konstitutionelle Politische 
Ökonomie, 1993, 65f., 87f.; zur Rezeption C. Engel/M. Morlok (Hrsg.) Öffentliches 
Recht als ein Gegenstand ökonomischer Forschung, 1998. 

108 K. Popper Die offene Gesellschaft und ihre Feinde. Der Zauber Piatons, 7. Aufl. 
1992, 134; ähnlich F. A. von Hayek Recht, Gesetzgebung und Freiheit: Die Verfassung 
einer Gesellschaft freier Menschen, 1981, 190; ders. Recht, Gesetzgebung und Freiheit: 
Regeln und Ordnung, 1980, 101 f., 134. 

109 E.-W. Böckenförde Das Grundrecht der Gewissensfreiheit, in: ders. Staat, Verfas-
sung, Demokratie, 1991, 200, 219, 226f., 241f.; ähnlich Denninger (Fn. 2), Rn. 75; ders. 
(Fn. 32), 10f.; ebenso Geller, v. Schlabrendorff, Rupp, abw. Meinung zu BVerfGE 30, 45. 

no Näher A. v. Bogdandy Prinzipienlehre, in: ders. (Fn. 46), 149,163 ff.; ders. Guberna-
tive Rechtsetzung, 2000,24ff.; ders. Hegels Theorie des Gesetzes, 1989, 258. 

111 Substantielle Homogenität weiter Bevölkerungskreise kann allerdings für Minder-
heiten leicht freiheitsgefährdend und innovationshemmend sein, so dass ihr Fehlen eine 
gewichtige freiheitsgewährleistende Dimension aufweist, Peters (Fn. 68), 703 ff.; Pache 
(Fn. 4), 1159. Ausfuhrlich zu rechtlichen Mechanismen des Minderheitenschutzes 
J. Marko Autonomie und Integration. Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts im funk-
tionalen Vergleich, 1995, 195 ff. 

112 I. Kant Zum ewigen Frieden, 1795, in: ders. Kleinere Schriften zur Geschichtsphilo-
sophie, Ethik und Politik (Ausgabe Vorländer 1964), 115, 1; näher I. Kant Oie Religion in-
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tete Konzeption - erscheint als Prämisse verfassungsrechtlicher Deduk-
tionen vorzugswürdig.113 Für die Europäische Union folgt, dass eine 
gemeinsame Identität der Unionsbürger keine Voraussetzung für Herr-
schaft und Verfassung ist, sofern nur die Verfahren der Willensbildung 
und -umsetzung entsprechend ausgestaltet sind. 

Diese Position sei anhand des verfassungsrechtlichen Rahmens einer 
Verfassungsidentitätspolitik näher ausgeführt.114 

IV. Aufgabe, Kompetenz and Grenze: 
Verfassungsidentität veifassangsdogmatisch 

1. Grundrechte und Identitätszumutungen 

Der bedeutendste normative Ausdruck der europäischen Moderne 
sind Rechtsordnungen, unter denen alle Menschen prinzipiell gleiche und 
freie Rechtssubjekte sind.lls Die entsprechende Individualisierung dürfte 

nerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Werke in zehn Bänden (Ausgabe Weischedel), 
Bd. 7, 1968, 751 ff., 753; zur Aktualität G. Haverkate Verfassungslehre, 1992, 278; P. Nie-
sen Volk-von-Teufeln-Republikanismus, FS Habermas, 2001, 568. 

113 G.W. F. Hegel Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, Theorie Werkausgabe 
Bd. 7, 1970, §§ 183, 258 Anm. 

114 In der Perspektive der identitätsbildenden Rolle von Verfassungsrecht kommen 
zahlreiche weitere verfassungsrechtliche Themen ins Blickfeld, mit denen sich die Verei-
nigung bereits beschäftigt hat. Insbesondere sind zu nennen: Das Recht der freien Mei-
nungsäußerung (WDStRL 4 [1928]); Die Berufsbeamten und die Staatskrisen (WDStRL 13 
[1955]); Bewahrung und Veränderung demokratischer und rechtsstaatlicher Verfassungs-
struktur in den internationalen Gemeinschaften (WDStRL 23 [1966]); Das Grundrecht 
der Gewissensfreiheit (WDStRL 28 [1970]); Verfassungstreue und Schutz der Verfassung 
(WDStRL 37 [1979]); Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimensionen (WDStRL 41 
[1983]); Kulturauftrag im staatlichen Gemeinwesen (WDStRL 42 [1984]); Verfassungs-
garantie und sozialer Wandel, das Beispiel von Ehe und Familie (WDStRL 45 [1987]); 
Staatszwecke im Verfassungsstaat nach 40 Jahren Grundgesetz (WDStRL 48 [1990]); 
Deutschlands aktuelle Verfassungslage (WDStRL 49 [1990]); Der Verfassungsstaat als 
Glied einer europäischen Gemeinschaft (WDStRL 50 [1991]); Der Rechtsstaat und die 
Aufarbeitung der vor-rechtsstaaatlichen Vergangenheit (WDStRL 51 [1992]); Europäi-
sche Union: Gefahr oder Chance für den Föderalismus in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz? (WDStRL 53 [1994]); Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der 
Schule im freiheitlichen Verfassungsstaat (WDStRL 54 [1995]); Bürgerverantwortung im 
demokratischen Verfossungsstaat (WDStRL 55 [1996]); Staat und Religion (WDStRL 59 
[2000]). Bürgerschaft, Hoheitssymbole, die Personalisierung von Politik, Eidespflichten 
wären weitere Themen. 

,ls I. Kant Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber 
nicht für die Praxis, in: ders. Kleinere Schriften (Fn. 112), 67,86f.; Hegel (Vn. 113), § 4,36; 
Siedentop (Fn. 13), 200f. 
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ebenso fundamental für das zeitgenössische Selbstverständnis sein wie 
das Bewusstsein der Chance, aber auch des Schicksals der Freiheit.116 

Systemisch betrachtet geht es um soziale Mobilisierung und Innova-
tion.117 Grundrechte haben diesen Zustand nicht allein herbeigeführt, 
aber oft begleitet. Geschichte, Formulierung und Systematik erweisen sie 
als Instrumente des Schutzes vor aufgedrängten Identitäten.118 

Eine Ausnahme bildet die auf das politische Gemeinwesen bezogene 
Identität: Der Nationalstaat, auch der demokratisch-republikanische, bie-
tet nicht nur häufig keinen Schutz, sondern fordert die Seele des Bürgers; 
eindrücklich zeigt dies gerade die republikanische Malerei.119 Sei es in der 
Tradition deutschen Gemeinschaftsdenkens, sei es in der des Republika-
nismus - das Bundesverfassungsgericht hat über Jahrzehnte Identifizie-
rungsanforderungen formuliert, die sich nicht nur auf „Staatsdiener", 
sondern auf alle Bürger beziehen.120 

Dieser identifikationserheischende Nationalstaat ist überholt in der 
Entwicklung des Bewusstseins der Freiheit, also eines Verfassungsrechts 
ex parte avium. Jede Identifikationsforderung berührt den Schutzbereich 
der Gewissensfreiheit, also Art. 4 Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 Grundrechts-
charta und Art. 9 Abs. 1 EMRK, da es den Einzelnen in seiner Konzep-
tion eines „gutes Lebens" über die moralischen Gründe seines Handelns 
betrifft.121 Insoweit gibt es eine Kluft zwischen der Forderung des Rechts-

116 Treffend Henrich (Fn. 37), 24: Was in der zeitgenössischen Gesellschaft „Freiheit 
heißen kann, ist anderes als ein Anlaß zu ungebändigtem Frohsinn im Bewußtsein der 
Leichtigkeit des Seins." Ausf. M Heidegger Sein und Zeit, 17. Aufl. 1993, §§ 40,41,180ff., 
inbes. 188, 191 f.; / P. Sartre Das Sein und das Nichts, 1993, 833ff., insbes. 838, 950ff. 

»? Böckenförde (Fn. 4), 58; Deutsch (Fn. 60), 41; Gellner (Fn. 59), 43, 169. 
118 Ausf. und kritisch 3. Hellermann Die sogenannte negative Seite der Ereiheitsrechte, 

1993, 20ff.; zu den zahlreichen Grundrechtsfragen im Zusammenhang mit der Einwan-
derung aus anderen Kulturkreisen Britz (Fn. 77), 109 ff. 

119 Man denke nur an die Bilder von J. L. David und J. H. Fiissli. Hierzu Eagleton 
(Fn. 105), 72: Wenn die Macht „von innen her regulieren will, muß sie sie auch von innen 
imaginieren. Keine kognitive Form ist aber geeigneter, die Komplexitäten des Herzens zu 
erkunden, als die künstlerische Kultur." 

120 BVerfGE 12, 45, 51: „Menschenbild (des Grundgesetzes, d.Verf.) ist nicht das des 
selbstherrlichen Individuums, sondern das der in der Gemeinschaft stehenden und ihr 
vielfältig verpflichteten Persönlichkeit", das der „personale Vertreter" der Gemeinschaft 
ist; BVerfGE 28,36,48: „Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Demokratie, die von ih-
ren Bürgern eine Verteidigung der freiheitlichen Ordnung erwartet"; schon abschwächend, 
da weniger präskriptiv BVerfGE 81,278,293: „als freiheitlicher Staat ist die Bundesrepublik 
(...) auf die Identifikation ihrer Bürger mit den in der Flagge versinnbildlichten Grundwer-
ten angewiesen."; weiter BVerfGE 44,125, 147. Vgl. auch Nachweise in Fn. 83. 

121 Böckenßrde (Fn. 109), 219, 226f., 241 f.; U. Mager in: von Münch/Kunig (Hrsg.) 
GGK I, 5. Aufl. 2000, Art. 4 Rn. 22 a.E.; zur EMRK J. Frowein in: dersJPeukert Euro-
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gehorsame oder Anerkennens der Rechtsordnung einerseits,122 der For-
derung eines Verfassungsbekenntnisses oder einer Verfassungsidentität 
andererseits.123 

Während die Schutzdimension deutlich ausgeprägt ist, fehlt im Grund-
gesetz jeder Hinweis auf eine Verfassungsidentifikationspflicht;124 die 
dogmatischen Herleitungen einer solchen Pflicht erscheinen gerade in 
Anbetracht zahlreicher expliziter normativer Schutzvorkehrungen als 
brüchig.125 Zutreffend, aber zu leise ist eine neuere Rechtsprechungslinie 
des Bundesverfassungsgerichts, die dem Grundgesetz keine normati-
ven Identifikationszumutungen mehr entnimmt.126 Verfassungsrechtliche 
Identifikationserfordernisse mögen allenfalls in Zeiten des Übergangs 
von autoritären zu demokratischen Herrschaftsformen oder konkreter 
existentieller Bedrohung verfassungsrechtlich zulässig sein.127 

Da aus dem Grundgesetz keine Identifikationspflichten fließen, un-
terliegen auch einfachgesetzliche Bekenntnis- und Identifikationsanfor-
derungen weit höheren Rechtfertigungserfordernissen als vielfach an-

päische Menschenrechtskonvention, 2. Aufl. 1996, Art. 9 Rn. 3 f.; N. Blum Die Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit nach Art. 9 der Europäischen Menschenrechts-
konvention, 1990,154ff. 

122 Diese Forderungen erscheinen unproblematisch, soweit ein Gemeinwesen demo-
kratisch organisiert ist und die Auswanderungsfreiheit gewährleistet. 

123 Böckenförde {Fn. 109), 200, 284f.; ders. (Fn 33), 24ff. 
124 Hierzu insbesondere H. Hofmann Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimen-

sion, WDStRL 41 (1983), 42, 54f., 56, 64. 
125 Böckenförde (Fn. 123); Klein (Fn. 2), 80f.; P. Haberle Diskussionsbeitrag, WDStRL 37 

(1979), 127. Bezeichnend die Normzitate von Art. 9 Abs. 2, 20 Abs. 4, 18, 21 Abs. 2, 98 
Abs. 2 und 5 GG in BVerfGE 28, 36, 48: Keine Bestimmung begründet eine Identifika-
tionspflicht. Zum Teil sind es Rechte, zum Teil Kompetenzen für Eingriffe; zum Schutz-
instrumentarium Denninger (Fn. 2), Rn. 43 ff.: „auch ohne die Erheischung einer Verfas-
sungsidentität ist die Verfassung keineswegs wehrlos preisgegeben." 

126 Bereits im Urteil zu den Zeugen Jehovas wird eine Verfassungsloyalitätspflicht aus-
drücklich abgelehnt, BVerfGE 102, 370, 392ff., 395. Verallgemeinernd heißt es in einem 
späteren Kammerbeschluss (BVerfG, 1. Kammer des Ersten Senats, Beschluss vom 
24. März 2001, NJW 2001, 2069, 2070): „Die Bürger sind rechtlich nicht gehalten, die 
Wertsetzungen der Verfassung persönlich zu teilen. Das Grundgesetz baut zwar auf der 
Erwartung auf, dass die Bürger die allgemeinen Werte der Verfassung akzeptieren und 
verwirklichen, erzwingt die Wertloyalität aber nicht. Die Bürger sind daher auch frei, 
grundlegende Wertungen der Verfassung in Frage zu stellen, solange sie dadurch Rechts-
güter anderer nicht gefährden." Hierzu W. Hoffinann-Riem Neuere Rechtsprechung des 
BVerfG zur Versammlungsfreiheit, NVwZ 2002, 257, 265. Der Begriff des Rechtsguts 
dürfte in seiner freiheitlichen Funktion zu verstehen sein; näher W. Hassemer Strafen im 
Rechtsstaat, 2000, 160ff, 170ff. 

i2' Böckenförde (Fn. 109), 200, 231. 
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genommen.128 Erkenntnisse über die Gemeinschaftsverwiesenheit des 
mündigen Bürgers wie Annahmen eines hoheitlichen Identifikationsbe-
darfs sind demnach als freiheitsbeschränkende Argumente kaum mehr 
verwendbar. In der Konsequenz erschwert sich die Einschränkbarkeit 
entsprechender Ausübungen der Meinungs-, Versammlungs- und Verei-
nigungsfreiheit. Dieses Verständnis steht im Einklang mit der EMRK.129 

Grundrechtseinschränkungen zum Schutze der nationalen Identität setzt 
der EGMR enge Grenzen.130 

Deutsche wie europäische Grundrechte sichern eine umfassende Frei-
heit auf Bestimmung und Ausdruck der eigenen sozialen Identität. Sie ga-
rantieren die prinzipielle Unabgeschlossenheit der öffentlichen Erzählung 
„Wer wir sind". Sie verhindern, das „Wörterbuch nationaler oder euro-
päischer Identität" in Granit zu meißeln. 

2. Verfassungsauftrag Identitätsbildung? 

Wenn die Verfassung vom Bürger keine Identifikation fordert, so kann 
sie doch der Macht aufgeben, mit ihren Gehalten um das Gewissen des 

128 Der Platz reicht nicht für nähere beamtenrechtliche Folgerungen, jedoch hat diese 
Rechtsprechung und die erfolgreiche Privatisierung zahlreicher Staatstätigkeiten der pau-
schalen Argumentation der siebziger Jahre betreffend die Unentbehrlichkeit einer Iden-
tifikation für die ordnungsgemäße Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben die Grundlage 
entzogen. Mit Blick auf die Erfordernisse bei Einbürgerung und Zuwanderung vgl. Den-
ninger (Fn. 8), 445. 

129 Zur EMRK als verfassungsrechtlichem „ordre public européen" J. A. Frowein The 
European Convention on Human Rights as the Public Order of Europe, Collected Cour-
ses of the Academy of European Law 1990, Bd. 1-2, 267 ff.; C. Grabenwarter Europäi-
sches und nationales Verfassungsrecht, WDStRL 60 (2001), 290, 294. 

130 EGMR, Urteil vom 30. Januar 1998, Unified Communist Party of Turkey (TBKP) 
u.a./Türkei, Appl.Nr. 19392/92, Rn. 57 (Verbot einer Partei der kurdischen Minderheit 
nur aufgrund des Programms); Urteil vom 10. Juli 1998, Sidiropoulos u.a./Griechenland, 
Appl.Nr. 26695/95, Rn. 44 (verweigerte Eintragung eines Vereins der mazedonischen 
Minderheit); Urteil vom 8. Dezember 1999, Party for Freedom and Democracy (Özdep)/ 
Türkei, Appl.Nr. 23885/94, Rn. 44 (Verbot einer Partei der kurdischen Minderheit); Ur-
teil vom 2. Oktober 2001, Stankov und the United Macedonian Organisation Qinden/ 
Bulgarien, Appl.Nr. 29922/95 und 29225/95, Rn. 102 (verweigerte Eintragung eines Ver-
eins der mazedonischen Minderheit); vgl. auch Urteil vom 20. Dezember 2001, Gorzelik 
u.a./Polen, AppLNr. 44158/98; Urteil vom 15. Nov. 1996, Ahmet Sadik/Griechenland, 
Appl.Nr. 18877/91; zur Rechtsprechung J. Ringelheim Identity Controversies Before the 
European Court of Human Rights: How to Avoid the Essentialist Trap?, German Law 
Journal Vol. 3 No. 7 - 0 1 July 2002, Rn. 15, http://www.germanlawjournal.com. Be-
kanntlich ist auch das Bekenntniserfordernis für deutsche Beamte unter Art. 10 und 11 
EMRK problematisch, EGMR, Urteil vom 26. Sept. 1995, Vogt/Deutschland, Rn. 59f., 
EuGRZ 1995, 590. 
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Bürgers zu werben. Dies wird vielfach vertreten, bisweilen gar als funda-
mentale Staatsaufgabe formuliert.131 Unter dem Grundgesetz erscheint 
die Annahme einer solchen Aufgabe außerhalb des Bereichs von Art. 7 
GG wenig überzeugend.132 Eine ausdrückliche Bestimmung fehlt, und 
seine Zurückhaltung hinsichtlich Staatsaufgaben legt den Verfechtern Be-
gründungslasten auf, die sie bislang nur zu angreifbaren normativen 
Konstruktionen führten. Auch harrt die im föderalen Gemeinwesen fun-
damentale Kompetenzfrage einer überzeugenden Antwort.133 Dies legt 
nahe, das Grundgesetz so zu verstehen, dass es eine werbende und dis-
tanzwahrende Verfassungsidentitätspolitik im Rahmen der bestehenden 
Kompetenzen zulässt,134 welche die Verfassung als Symbol des Gemein-
wesens und ihre Prinzipien als auch moralisch überzeugende Maximen 
zwischenmenschlichen Zusammenlebens präsentiert. Es steht jedoch ei-
ner Politik nicht im Wege, die sich in Seelenfragen für unzuständig hält.135 

Das Unionsverfassungsrecht kennt hingegen identitätsgerichtete Be-
stimmungen. Ihre wesentliche Bedeutung erschließt sich aus der partiel-
len Substitution des Souveränitätsbegriffs. So verlangt der außengerich-
tete Art. 2, 2. Spstr. EU von der Union „die Behauptung ihrer Identität 
auf internationaler Ebene". Dies verabschiedet in der Außenpolitik ein 
souveränitätsorientiertes Denken. Es geht vielmehr zum einen um Politi-
ken, die die Europäer als über die Union organisierte, handlungsfähige 
Gruppe inmitten anderer hoheitlich organisierter Gruppen zeigen; dies 

131 Ein entsprechender Auftrag ergibt sich unter diversen Grundpositionen, vgl. nur 
Kirchhof (Fn. 94); Isensee (Fn. 5), 551; Züm (Fn. 4), 13, 41, 257f., 328, 348; problema-
tisch in einer freiheitlichen Perspektive Gebhardt (Fn. 4), 9: „Denn allein im politisch-kul-
turellen Ethos einer politischen Bürgerkultur gründet ein Konstitutionalismus, der als 
politisches Ordnungsprinzip die soziale Lebensform des Verfassungsstaates derart durch-
formt, daß er in gleicher Weise sowohl die subjektive psychische Welt der individuellen 
Orientierungen als auch die objektive, für den sinnhaften Aufbau der sozialen Welt kons-
titutive Symbolwelt des gesellschaftlichen Selbstverständnisses determiniert"; zur Kritik 
dieser Position ausführlich Frankenberg (Fn. 15), 107 ff. 

132 Näher H.-C. Link/G. Ress Staatszwecke im Verfassungsstaat - nach 40 Jahren 
Grundgesetz WDStRL 48 (1990), 7,21,25f., 33f.; Hofmann (Fn. 124), 42,54f„ 56,64,70; 
K.-P. Sommermann Staatsziele und Staatszielbestimmungen, 1997, 483 f. Vgl. auch Be-
richt der Sachverständigenkommission Staatszielbestimmungen/Gesetzgebungsaufträge, 
1983, in dem von der Aufgabe einer Verfassungsidentitätspolitik nicht die Rede ist. Er-
wähnt wird allein eine mögliche „appellative Wirkung" detaillierter Staatszielbestimmun-
gen, insbes. Rn. 32-34. 

133 A. Dittmann Erziehungsauftrag und Erziehungsmaßstab der Schule im freiheitlichen 
Verfassungsstaat, WDStRL 54 (1995), 47, 53 f. 

134 BVerfOE 44,125,147f.; 63,230,242f.; zuletzt BVerfG, Beschluss vom 26. Juni 2002, 
1 BvR 670/91, Rn. 72ff. 

135 Noch weitergehend Mager (Fn. 121), Rn. 3. 
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ist eine unerlässliche Bedingung, damit die Unionsbürger sich als Gruppe 
begreifen können.136 Zum anderen fordert die Bestimmung den Schutz in 
der Union vorhandener, nicht zwingend unionsweit praktizierter, identi-
tätsformender Lebensweisen gegen heteronome Anpassungszwänge von 
außen.137 

Nach innen steht der Identitätsbegriff zum einen für den Auf- und 
Ausbau von Institutionen, die politische Partizipation auf der Unions-
ebene ermöglichen, insbesondere Europäisches Parlament (Art. 189 EG), 
europäische Parteien (Art. 191 EG), die politischen Gehalte der Unions-
bürgerschaft, um so zu Identifikationsprozessen zu führen. Zum anderen 
begründet die Unionsbürgerschaft einen Status der Gleichheit unter 
den nationalen Rechtsordnungen.138 Dies erleichtert gegenseitige An-
erkennungsprozesse zwischen den Unionsbürgern und damit Gruppen-
bildungsprozesse, welche durch Diskriminierungen massiv erschwert 
werden. 

Damit wirkt das Unionsverfassungsrecht in diversen Hinsichten auf in-
dividuelle Prozesse hin, die zur Ausbildung einer unionsbezogenen Iden-
tität des Unionsbürgers führen können. Alle diese Politiken sind verfas-
sungsbasiert, aber nicht auf eine Verfassungsidentität ausgerichtet. Sie 
werben um den Bürger, enthalten aber keine Identitätszumutungen. Sie 
adressieren den Unionsbürger in seinen langfristigen Eigeninteressen, 
nicht als treuen Untertan oder selbstlosen republikanischen Kämpfer.139 

3. Europäische und nationale Identität: Konflikt, Koexistenz, Kooperation ? 

Die Finalität einer europäischen Identitätsbildung steht schon deshalb 
in einem Spannungsverhältnis zu nationalen Identitäten, weil das europäi-
sche Diskriminierungsverbot die rechtliche Begleitung von nationalen 
gruppenbildenden Differenzierungsprozessen massiv beschränkt. Dass 

136 Näher oben, II 2. 
137 Zu den Anliegen vgl. bereits im Einzelnen das Dokument über die europäische 

Identität (Fn. 40). In den bisherigen konkreten Politiken ging es vor allem um Landwirt-
schaft und audiovisuelle Unterhaltung; näher M. Hilf/E. Pache in: Grabitz/Hilf (Hrsg.) 
Kommentar zur Europäischen Union, Stand 2001, Art. Β E UV, Rn. 10 f. 

138 Grandlegend EuGH, Urteil vom 20. Sept. 2001, Rudy Grzelczyk, Rs. C-184/99, 
Rn. 31, der die Unionsbürgerschaft nunmehr als Gleichheitsstatus begreift; siehe auch 
EuGH, Urteil vom 11. Juli 2002, Marie-Nathalie D'Hoop, Rs. C-224/98, Rn. 28; vorbe-
reitend E. Grabitz Europäisches Bürgerrecht zwischen Marktbürgerschaft und Staatsbür-
gerschaft, 1970; K.-D. Borchardt Der sozialrechtliche Gehalt der Unionsbürgerschaft, in: 
v. Bogdandy/Kadelbach (Hrsg.) Integration und Solidarität. Kolloquium zum 65. Ge-
burtstag von Manfred Zuleeg, 2002,10,15ff. 

139 Zur Aussichtslosigkeit einer solchen Konzeption Haltern (Fn. 46). 
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das Unionsverfassungsrecht gleichwohl nicht auf die Beschädigung natio-
naler Identität abzielt, zeigt die Kollisionsregelung des Art. 6 Abs. 3 EU. 
Ihm liegt die - auch in Art. 17 Abs. 1 EG zu Tage tretende - Konzep-
tion zu Grunde, dass europäische und nationale Identität nicht in einem 
Ausschließlichkeitsverhältnis stehen. Diese Annahme wird durch die 
einschlägigen Umfragen empirisch140 und die sozialpsychologische For-
schung zu multiplen sozialen Identitäten theoretisch bestätigt.141 Begriff-
lich ist der Weg praktischer Konkordanz mit der Unterscheidung zwi-
schen europäischer Zivilisation und nationalen Kulturen gewiesen.142 

Doch auch ein Zustand schlichter Koexistenz europäischer und natio-
naler Identität wäre unbefriedigend.143 Erstrebenswert erscheint vielmehr 
eine gegenseitige Stützung. In diesem Sinne fördert das Grundgesetz in 
Präambel und Art. 23 Abs. 1 eine Europäisierung der deutschen Identi-
tät, und das Unionsverfassungsrecht zielt auf den Schutz nationaler Iden-
titätsgehalte. Begreift man den IdentitätsbegrifF des Unionsverfassungs-
rechts in seiner partiellen Substitutionsfunktion gegenüber dem Begriff 
der Souveränität, so ergibt Art. 6 Abs. 3 EU - neben der Völkerrechts-
unmittelbarkeit der Mitgliedstaaten - die Gewährleistung der Völker als 
Gruppen im identitätsrelevanten Sinn. Nach innen impliziert er ein sich 
selbst tragendes politisches System,144 das gesamtgesellschaftlichen Sinn 
produziert, der nachhaltig in allgemeinen öffentlichen Diskursen zirku-
liert.145 Dieser Sinn kann nicht unionsrechtlich vorgegeben werden;146 

140 Vgl. die einschlägigen Angaben in Eurobarometer (Fn. 68). 
141 Mit Blick auf die Sorge eines notwendigen Kollisionsverhältnisses klärt sie auf, dass 

die soziale Identität eines Individuums angesichts vielfacher Gruppenzugehörigkeiten 
über multiple und sogar inhomogene Gehalte verfiigt und Individuen sogar mit inkonsisten-
ten Identitätsgehalten erfolgreich umgehen können, Graumann (Fn. 17), 67. 

142 vgl. nur Dokument über die europäische Identität (Fn. 40), Rn. 1; analog die Un-
terscheidung in der Grundrechtscharta zwischen den Völkern (1. Präambelerwägung) 
und einer Gesellschaft (4. Präambelerwägung); hierzu eindrücklich das Konzept der 
„constitutional tolerance" von J. H. H. Weiler The European Union: Enlargement, cons-
titutionalism and democracy, FCE 7/99, Rn. 22 ff. 

143 Zu den möglichen Spannungslagen eindrücklich Α. Bernhard „Multiple Identität" 
als neues Persönlichkeitsideal?, Neue Sammlung. Vierteljahres-Zeitschrift für Erziehung 
und Gesellschaft, 1999, 291. 

144 Problematisch in dieser Hinsicht sind neuere Expansionstendenzen des EuGH im 
Grundrechtsbereich, Urteil vom 11. Juli 2002, Rs. C-60/00, Mary Carpenter/Secretary 
of State for the Home Department, Rn. 39; näher v. Bogdandy (Fn. 72). 

145 BVerfGE 89, 155, 186; eine verfassungstheoretisch und rechtsvergleichend begrün-
dete Aufarbeitung von B. Aláez Corral Los límites materiales a la reforma de la Consti-
tución Española de 1978, 2000, 166ff., 229. 

146 So die wohl einhellige Meinung, A. Bleckmann Die Wahrung „nationaler Identität" 
im Unionsvertrag, JZ 1997,265,267f.; P. Häberle Gemeineuropäisches Verfassungsrecht, 
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unionsrechtlich kann jedoch nur solcher Sinn anerkannt werden, der un-
mittelbar der nationalen Verfassung entspringt oder in den Formen und 
Verfahren der nationalen Verfassung produziert wurde. So mag die Uni-
onsverfassung mittelfristig einer stärkeren Verfassungsorientierung natio-
naler Identität dienen. 

V. Was tun? - Folgerungen für die Verfassungsrechtswissenschaft 

Die meisten Sinnangebote, dank derer der Mensch seine Identität bil-
det, sind in der Bundesrepublik durch nationales, europäisches und zu-
nehmend auch internationales Recht durchdrungen. Soziale Identitäten 
ohne Recht zu denken ist eine leere Abstraktion. 

Verfassungsrecht wirkt vor allem mittelbar auf die sozialen Identitäten 
der Bürger ein, entsprechend ist Verfassungsrechtsdogmatik in erster Li-
nie mittelbar identitätsrelevant.147 Aber auch unmittelbar können Verfas-
sungsrechtler zu einer verfassungsbasierten sozialen Identität beitragen. 
Sie können das Verfassungsrecht im öffentlichen Raum nachhaltiger zur 
Beschreibung und Bewertung einer Gesellschaft präsentieren.148 Bis an 
die Schwelle des 19. Jahrhunderts wurden (oder: haben sich) die europäi-
schen Gesellschaften fast ausschließlich in rechtlichen Kategorien begrif-

in: ders. Europäische Rechtskultur, 1997, 33, 64; ders. (Fn. 10), 63, 130ff., 511; Haltern 
(Fn. 57), 591,620ff.; Hilf (Fn. 45), 163 f., 167 ff.; in diesen Beiträgen jeweils auch näher zu 
einschlägigen Identitätsgehalten. 

147 Die Verfassungsrechtsdogmatik wird identitätsrelevant, indem sie ihren Beitrag 
zur Konstitutionalisierung der Rechtsordnung und zum demokratischen, rechtsstaat-
lichen und effizienten Operieren des politischen Systems leistet. Die auf das Grundge-
setz bezogene Dogmatik übererfüllt diese Rolle, weil ein hoher Konkretionsgrad strik-
ter Vorgaben das Grundgesetz als Projektionsfläche gleichgerichteter, aber sachlich 
divergenter Identifikationsprozesse beeinträchtigen kann. Ganz anders die europäische 
Verfassungsrechtswissenschaft: Sie steht noch am Anfang der Entwicklung gemein-
samer Begriffe, Aufmerksamkeiten, Interpretationsmuster, Zielsetzungen. Die fehlende 
Einheitlichkeit (Identität im ersten Bedeutungszweig) dieser Wissenschaft macht ihren 
identitätsbildenden Beitrag (Identität im zweiten Bedeutungszweig) denkbar gering. 
Zur Wissenschaft vom Europarecht näher H. Schepel/R. fVessling The Legal Commu-
nity: Judges, Lawyers, Officials and Clerks in the Writing of Europe, ELJ 3 (1997), 165, 
168ff.; A. v. Bogdandy Beobachtungen zur Wissenschaft vom Europarecht, Der Staat 40 
(2001), 3, 35ff. 

148 Mit ein wenig spekulativem Mut kann man hier von „SW&jibeschreibung" und 
„Se/fes/bewertung" sprechen. Zu einer theoretischen Identitätszumutung gerinnt diese 
Beschreibungsweise allerdings, wenn staatliche Herrschaft als „Selbstregierung", Gesetz-
gebung als „Selbstgesetzgebung" beschrieben werden. 
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fen.149 Historische, soziologische und ökonomische Konstrukte haben 
das Recht an den Rand gedrängt; insbesondere die zeitgenössische Ge-
sellschaft scheint sich vordringlich in ökonomischen Kategorien be-
schreiben und bewerten zu wollen.150 Hier ist nicht kulturpessimistisch zu 
verzagen: Die als Verfassungsrecht niedergelegten Prinzipien können 
über strikte Gebote hinaus als Ausdruck von „Menschheitshoflhun-
gen"151 eine gesellschaftliche Konstruktion von Wirklichkeit begründen 
und die politische Praxis bewerten. Der Eintrag „Verfassung" im „Wör-
terbuch kollektiver Identität" verdient Verteidigung, ja Ausbau als zirku-
lierendes Symbol für gemeinsame Ziele. An ihm hängt auch der gesell-
schaftliche Stellenwert unserer Wissenschaft. 

149 Zum Übergang H. Marcuse Die Entstehung der Gesellschaftstheorie, in: ders., 
Schriften, Bd. 4, 1989, 223 ff. 

150 Schneidend die Kritik Larry Siedentops in Democracy in Europe, dem bedeutends-
ten aktuellen Traktat und Manifest des politischen Liberalismus (Fn. 13), insbes. 64 ff. 

151 Denninger (Fn. 10), 61 f.; mit etwas anderer Stoßrichtung Isensee (Fn. 5), 549. 



Leitsätze des 2. Berichterstatters über: 

Europäische und nationale Identität: 
Integration durch Verfassungsrecht? 

I. Bedeutungsebenen und Debatten 

1) Identität durch Verfassung: ein neuer Zugang zu alten Fragen 

1. Die dreischichtige Aufgabenstellung des Titels mündet in eine Frage: 
Hält die Verfassung das Gemeinwesen dadurch zusammen, dass sie den Bür-
ger in seinem Innersten formt? 

2. Erste Schlüsselthese: die Verfassung kann auf direkte und noch sehr viel 
mehr auf indirekte Weise auf die Identität des Einzelnen einwirken, hoheit-
liche Identitätspolitik kann ein politisches Gemeinwesen mit hervorbringen 
und stützen. 

3. Zweite Schlüsselthese: Grundgesetz, Unionsverfassungsrecht und EMRK 
verbieten Identitätszumutungen und lassen nur distanzwahrende Identitätsan-
gebote zu. 

2) Sprachwissenschaftliche Erkenntnisse 

4. Das Wort „Identität" ist kryptonormativ und wird in zwei unterschied-
lichen Bedeutungszweigen verwandt. Der ältere Zweig betriffl Beziehungen 
der Einheit oder des Vergleichs. Der jüngere dient der Thematisierung innerer 
Einstellungen. 

5. „Nationale" oder „europäische Identität" sind Kürzel zur Bezeichnung 
gleichgerichteter psychischer Vorgänge. Weder „national" noch „europäisch" 
geben als solche der Identität einen Gehalt. 

3) Verfassungsbezogene Identitätsdebatten: ein Überblick 

6. Verfassungsrecht wird als Identitätsgehalt vor allem relevant, wenn der 
Rückgriff auf vorrechtliche Gemeinsamkeiten als nicht tragßhig gilt. Hier be-
gegnen sich Grundgesetz und Unionsverfassung. 

7. Das Grundgesetz ist Teil des Prozesses einer normativen Neubestim-
mung der deutschen Identität mittels Anbindung an die Tradition freiheit-



190 Armin von Bogdandy 

licher Demokratie. Es gibt ein bemerkenswertes Vertrauen in die identitätsbil-
dende Rolle des Grundgesetzes. 

8. Im europäischen Diskurs wird Identität zu einem zentralen verfassungs-
rechtlichen Prinzip för die innere Gestaltung und die äußere Politik. Der Be-
grifftritt an die Stelle von Souveränität. 

9. In der Spannungslage zwischen europäischer Integration und nationaler 
Staatlichkeit geht es nicht mehr um die Wahrung nationaler Souveränität, 
sondern um die Wahrung nationaler Identität. 

II. Vom Text zum Identitätsgehalt 

1) Identität dank verfassungsunterfangener Rollen 

10. Identität bildet sich dank Intersubjektivität. Intersubjektive Zusam-
menhänge sind durch Rollen, letztere oft durch Recht geprägt. So liegt ein mit-
telbarer Weg der Identitätsbildung durch Verfassung darin, rollenprägendes 
Recht zu durchdringen. Die Konstitutionalisierung der Rechtsordnung ge-
winnt eine weitere Sinndimension. 

11. Die Bedeutung von Rollen bei der Bildung der Identität eines Men-
schen unterstreicht die Bedeutung der Grundrechte hinsichtlich Wahl und 
Ausfiillung gesellschaftlich angebotener Rollen. 

2) Der Eintrag „ Verfassung" im Wörterbuch kollektiver Identität 

12. Soziale Identität verlangt die Identifikation mit einer Eigengruppe und 
Abgrenzung von „Fremdgruppen ". Die Etablierung einer europäischen Iden-
tität nach außen (Art. 2 EU) ist unerlässliches Moment europäischer Identi-
tätsbildung. 

13. Jede soziale Identität ist Frucht einer öffentlichen „Erzählung", eine so-
ziale Konstruktion. Jede soziale Identität bildet sich anhand von „Einträgen " 
in einer Art „kollektivem Wörterbuch", das för jede Gruppe angelegt ist. 

3) Identität durch Verfassungsrecht - eine Einschätzung seines 
Leistungspotenzials 

14. Eine Verfassung wirkt unmittelbar identitätsbildend, wenn sie im grup-
penrelevanten öffentlichen Raum zirkulierend selbst Kriterium der maßgeb-
lichen Identifikationsprozesse ist. Dies verlangt, dass eine breite Mehrheit der 
Bürger ihre Gruppenzugehörigkeit oder Handlungsdispositionen mit der Ver-
fassung als solcher oder einzelnen Verfassungsprinzipien begründet. 

15. Eine Verfassung wirkt mittelbar identitätsbildend, wenn sie maßgeb-
liche Kriterien prägt, etwa mittels ihres Beitrags zum demokratischen, rechts-
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staatlichen und effizienten Operieren eines politischen Systems, das aufgrund 
dieser Qualitäten seinerseits identitätsbildend wirkt. 

16. Das Grundgesetz ist ein wichtiger „Eintrag" im „ Wörterbuch deutscher 
Identität" und wirkt unmittelbar identitätsbildend. Die Mitgliedschaft in der 
Union bildet einen mittels Art. 23 GG verfassungsrechtlich unterfangenen 
„Eintrag", die deutsche Identität ist europäisiert. 

17. Ein „ Wörterbuch europäischer Identität" ist inzwischen angelegt, die 
Einträge sind jedoch noch dünn und ein Eintrag „Europäische Verfassung" 
fehlt. 

18. Ein mittelfristiges politisches Projekt europäischer Identitätsbildung 
durch einen expliziten europäischen Verfassungstext erscheint praktikabel. 

19. Mit Blick auf die Erforderlichkeit kollektiver Identität erscheinen Ge-
meinsamkeitserfordernisse, wie sie sich in Böckenfordes Diktum von den un-
garantierbaren Voraussetzungen des Staates finden, überzogen. Erfolgreiche 
Vergesellschaftung kann auch unter der Prämisse des Konflikts und der Diffe-
renz erfolgen. Erforderlich sind nur die allgemeine zivilisatorische Errungen-
schaft der Rechtsförmigkeit des Verhaltens und hinreichend komplexe Verfah-
ren hoheitlicher Willensbildung. 

III. „ Verfassungsidentitätspolitik": normative Grundpositionen 

1) Verfassungsidentität zwecks Staatsschutz 

20. Position 1: Das Grundgesetz ist Ausdruck und Gedächtnis des durch 
tradierte Sittlichkeit geprägten deutschen Volkes. Es wirkt identitätsbildend, 
da es diese Sittlichkeit rechtlich aufnimmt, verstärkt und dem Bürger nahe 
bringt. Verfassungsidentität dient in dieser Konzeption der Wahrung von Be-
währtem. Eine europäische Verfassunggebung verlangt in dieser Tradition die 
Freilegung bestehender substanzieller Gemeinsamkeiten der Europäer. 

2) Verfassungsidentität zwecks emanzipatorischer Reform 

21. Position 2: Keminstitution ist der politische Bürgerstatus, der von der 
nationalen Identität entkoppelt wird. Die Verfassung enthält ein vernünftiges 
Identitätsangebot im Sinne eines Verfassungspatriotismus, wenn sie universa-
listische Gehalte positiviert und einen demokratischen Prozess im Lichte glei-
cher Freiheit organisiert. Verfassungsidentität dient in dieser Konzeption der 
Erweckung schlummernder Vemunftgehalte. Europäische Verfassungsidenti-
tät ist die Chiffre zur Rettung der sozialen Demokratie. 
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3) Verfassungsidentität als Freiheitsgeßhrdung 

22. Meine Position: Identitätszumutungen und Identitätserwartungen be-
treffen das Individuum im Kem seiner Autonomie und Würde. Sie erscheinen 
geeignet, den eigentlichen Integrationsvorgang zu stören. Dies legt nahe, das 
Gemeinwesen nicht auf Identitäten, sondern auf das langfristige Eigeninte-
resse der Bürger auszurichten. 

23. Eine gemeinsame Identität der Unionsbürger ist keine Voraussetzung 
ßir unionale Herrschaft und Verfassung, sofern nur die Verfahren der Willens-
bildung so ausgestaltet sind, dass langfristig die meisten Unionsbürger ihre In-
teressen gewahrt sehen. 

IV. Aufgabe, Kompetenz und Grenze: 
Verfassungsidentität verfassungsdogmatisch 

1) Grundrechte und Identitätszumutungen 

24. Grundrechte sind Instrumente des Schutzes vor aufgedrängten Identi-
täten. 

25. Der identifikationserheischende Nationalstaat ist überholt in der Ent-
wicklung eines Verfassungsrechts ex parte civium. In aller Regel verletzen 
Identifikationsanforderungen das Grundrecht der Gewissensfreiheit (Art. 4 
Abs. 1 GG, Art. 10 Abs. 1 Grundrechtscharta, Art. 9 Abs. 1EMRK). 

26. Das Grundgesetz enthält keine Bürgerpflicht zur Identifikation mit der 
Verfassung. 

27. Einfachgesetzliche Bekenntnis- und Identifikationsanforderungen un-
terliegen weit höheren Rechtfertigungserfordernissen als vielfach angenommen. 

2) Verfassungsauftrag Identitätsbildung? 

28. Das Grundgesetz kennt außerhalb des Bereichs von Art. 7 GG keine 
Staatsaufgabe, dem Bürger die Verfassung als Identitätsgehalt nahe zu 
bringen. 

29. Zulässig unter dem Grundgesetz ist eine werbende und distanzwah-
rende Verfassungsidentitätspolitik, welche die Verfassung als Symbol des Ge-
meinwesens und ihre Prinzipien als auch moralisch überzeugende Maximen 
zwischenmenschlichen Zusammenlebens präsentiert. 

30. Art. 2 EU verlangt zum einen Politiken, die die Europäer als über die 
Union organisierte, handlungsfähige Gruppe inmitten anderer hoheitlich or-
ganisierter Gruppen zeigen. Zum anderen fordert er den Schutz in der Union 
vorhandener identitätsformender Lebensweisen gegen heteronome Anpas-
sungszwänge von außen. 
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31. Nach innen steht der Identitätsbegriff zum einen fiir den Auf- und Aus-
bau von Institutionen, die politische Partizipation auf der Unionsebene ermög-
lichen. Zum anderen begründet die Unionsbürgerschafi einen Status der 
Gleichheit der Unionsbürger unter den nationalen Rechtsordnungen, was ge-
genseitige Anerkennungsprozesse und damit Gruppenbildungsprozesse er-
leichtert. 

3) Europäische und nationale Identität: Konflikt, Koexistenz, Kooperation ? 

32. Die Finalität einer europäischen Identitätsbildung steht schon deshalb 
in einem Spannungsverhältnis zu nationalen Identitäten, weil das europäische 
Diskriminierungsverbot die rechtliche Begleitung von nationalen gruppenbil-
denden Differenzierungsprozessen massiv beschränkt. 

33. Das Unionsverfassungsrecht zielt nicht auf die Beschädigung nationa-
ler Identität, Art. 6 Abs. 3 EU. Europäische und nationale Identität stehen 
nicht in einem Ausschließlichkeitsverhältnis. Begrifflich ist der Weg prakti-
scher Konkordanz mit der Unterscheidung zwischen europäischer Zivilisation 
und nationalen Kulturen gewiesen. 

34. Art. 6 Abs. 3 EU garantiert Völker als Gruppen im identitätsrelevanten 
Sinn. Dies impliziert ein sich selbst tragendes politisches System, das gesamt-
gesellschaftlichen Sinn produziert, der in allgemeinen öffentlichen Diskursen 
zirkuliert. 

V. Was tun? - Folgerungen fiir die Verfassungsrechtswissenschaft 

35. Da Verfassungsrecht vor allem mittelbar auf die sozialen Identitäten 
der Bürger einwirkt, ist Verfassungsrechtsdogmatik in erster Linie mittelbar 
identitätsrelevant, indem sie ihren Beitrag zur Konstitutionalisierung der 
Rechtsordnung und zu dem demokratischen, rechtsstaatlichen und effizienten 
Operieren des politischen Systems leistet. 

36. Verfassungsrechtler können unmittelbar zu einer verfassungsbasierten 
sozialen Identität beitragen, indem sie das Verfassungsrecht im öffentlichen 
Raum nachhaltiger zur Beschreibung und Bewertung einer Gesellschaft prä-
sentieren. 

37. Die als Verfassungsrecht niedergelegten Prinzipien können eine gesell-
schaftliche Konstruktion von Wirklichkeit begründen und die politische Praxis 
bewerten. Der Eintrag „ Verfassung" im Wörterbuch „kollektiver Identität" 
verdient Verteidigung, ja Ausbau als zirkulierendes Symbol für gemeinsame 
Ziele. An ihm hängt auch der gesellschaftliche Stellenwert unserer Wissen-
schaft. 



3. Aussprache und Schlussworte 

Europäische und nationale Identität: 
Integration durch Verfassungsrecht? 

Vorsitzende (Weber-Diirler): Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Zu-
nächst möchte ich die Gäste herzlich begrüßen, welche heute Nachmittag 
eingetroffen sind und unsere Beratungen verfolgen - Herrn Dr. Heinz 
Aemisegger, Vizepräsident des Schweizerischen Bundesgerichts, und 
Herrn Prof. Heinrich Koller, Direktor des Bundesamtes für Justiz. - Im 
Sommer war in den Schweizer Zeitungen zu lesen, dass für die National-
räte eine Neuerung eingeführt wird: Langschwätzern wird künftig der 
Ton abgestellt. Ich bin erfreut, dass solche Sanktionen bei den Staats-
rechtslehrern anscheinend nicht nötig sind, wenn wir so vorgehen wie 
heute morgen. Die Zeit sollte knapp reichen, damit alle Kollegen und 
Kolleginnen, die sich gemeldet haben, zu Wort kommen und wir die Be-
ratung pünktlich um 18.00 Uhr abschliessen können. Noch eine kurze 
Bemerkung zum Diskussionsprogramm: Ich habe Herrn Jörg Paul Müller 
gewonnen, zunächst aus schweizerischer Sicht einige Worte zum Thema 
zu sprechen. Dann folgen drei Blöcke von Diskussionsbeiträgen: Der ers-
te Block betrifft „Grundsatzfragen" („Was ist und wie bildet sich Identi-
tät?"), der zweite Block beschlägt „Staatliche Identität, insbesondere 
Grundrechte und weitere konkrete Rechtsfragen", während es im dritten 
und letzten Block um „Staatliche Identität nach außen - europäische 
Identität" geht. Ich darf zunächst Herrn Jörg Paul Müller bitten. 

Jörg Paul Müller: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
erwarten Sie nicht einen vorbereiteten Beitrag. Frau Weber-Dürler hat 
mich vor der Pause spontan aufgefordert, besonders aus Schweizer Sicht 
die Diskussion einzuleiten. Zuerst: Herzlichen Dank an die Referenten. 
Es gereicht der Schweiz und meiner Väterstadt St. Gallen zur Ehre, dass 
wir uns hier so aktuelle, interdisziplinär vertiefte und auch mutige Refe-
rate anhören durften. 

1. Eine Grundfrage der Referate, ob oder wie weit der demokratische 
Verfassungsstaat von seiner Bevölkerung Identität etwa in politischen 
Grundüberzeugungen fordern darf, beschäftigt auch uns. Ich möchte 
aber nicht direkt darauf eingehen, sondern eher versuchen, Unterschiede 
und Eigenheiten unserer staatsrechtlichen Tradition zu skizzieren. Das 
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schweizerische Demokratieverständnis hat seine bis heute spürbaren 
Wurzeln nicht nur in der Idee der souveränen Nation, sondern mindes-
tens ebenso sehr in einer genossenschaftlichen Prägung der Talschaften, 
Gemeinden (Orte) und Städte, dann aber auch des Bundes, der Eidge-
nossenschaft. Es ist nicht zu vergessen, dass Rousseau, der Vater des »sou-
veränen Volkes', in erster Linie die Bürgerschaft seiner Vaterstadt Genf 
(das sich seines bischöflichen Stadtherrn entwehrt hatte) im Auge hatte, 
als er sein Modell der Republik, den Contrat Social entwarf (eine demo-
kratische Regierung lehnt Rousseau ja aus theoretischen wie aus prakti-
schen Gründen ab, CC II 6 und III 4). Es gibt also Beziehungen zwischen 
Rousseau und der schweizerischen staatsrechtlichen Tradition, die nicht 
über die französische Revolution und ihre Verzerrungen der Idee der 
Republik verlaufen. Im Gegensatz zu allen Ansätzen in der Verfassungs-
theorie, die in gewissem Sinn von staatlicher Herrschaft als Gegebenheit 
(wenn auch im Gewand eines souveränen Volkes) ausgehen und diese 
gleichsam nachträglich beschränken, ihr Grundrechte auferlegen oder ihr 
konkrete Teilnahmerechte etwa in Wahlen oder Referenden abringen, 
geht das genossenschaftlich-demokratische Modell nicht primär von ei-
ner Trennung von Staat und Gesellschaft aus, sondern von der gegensei-
tigen Abhängigkeit beider. Es gibt nicht hier eine demokratische Verfas-
sungsordnung und dort gesellschaftliche Voraussetzungen, die für ihr 
Gelingen notwendig sind. Sondern die Verfassung und die demokratische 
Grundordnung erscheinen gar nicht denkbar und möglich ohne eine ge-
sellschaftliche Praxis, die demokratisch ist, und demokratisch ist dabei 
nicht einfach im Sinne einer Mehrheitsherrschaft gemeint, sondern eher 
im Willen zur Toleranz, zur Kooperation über soziale Schichtungen und 
sprachliche oder territoriale Gräben hinweg, zur Achtung der Minder-
heiten und einer grundsätzlichen Skepsis gegenüber Machtanballungen. 
Dieses Ineinandergreifen von Zivilgesellschaft und demokratischem Staat 
spiegelt sich etwa deutlich im schweizerischen Verständnis der politischen 
Rechte und ihrem Verhältnis zu den Grundrechten der Kommunikation. 
Diese werden im schweizerischen Bundesstaat jedenfalls seit der zweiten 
Bundesverfassung als Ausdruck und Bedingung politischer Freiheit ver-
standen, als Mittel, Demokratie zu ermöglichen, und sie gehen fast un-
merklich über in Garantien der Fairness in demokratischen Verfahren, in 
die sog. Abstimmungs- und Wahlfreiheit (Art. 34 BV). Auf der gleichen 
Linie liegt, dass die Freiheit der Gemeinden gegenüber den Kantonen, die 
sog. Gemeindeautonomie ebenso selbstverständlich als verfassungsmä-
ßiges Recht im Rahmen unserer Verfassungsgerichtsbarkeit (der sog. 
staatsrechtlichen Beschwerde) anerkannt wurde wie das Recht auf genü-
genden Grundschulunterricht, den man seit 1871 als eine weitere Voraus-
setzung einer funktionierenden Demokratie verstand. 



196 Aussprache 

2. Wichtig scheint mir auch, die Frage der Identität des einzelnen vom 
Problem der Identität einer Gruppe zu unterscheiden. Beim einen geht es 
um die Konstituierung der Persönlichkeit des einzelnen, beim andern -
jedenfalls im staatsrechtlichen Kontext - um eine mögliche Vorausset-
zung der Integration des politischen Gemeinwesens. Dass die politische 
Partizipation eng mit der Persönlichkeitsentfaltung zusammenhängt, ist in 
der schweizerischen Praxis und Verfassungslehre stark verankert. Das 
heisst aber nur, dass die demokratische Teilnahme für den einzelnen iden-
titätsstiftend sein kann als möglicher Ausdruck seiner persönlichen Au-
tonomie und darum - als Teil seiner Würde im Sinne Kants - niemandem 
verwehrt werden darf. Es bedeutet nicht, dass dem Staat irgendeine Zu-
ständigkeit oder gar Pflicht für die individuelle Persönlichkeits- und Iden-
titätsbildung in einem ethischen oder sittlichen Sinn zukommt. So weit 
hingegen die Voraussetzungen der Funktionsfahigkeit der Demokratie 
betroffen sind, ist eine minimale Homogenität oder Identität der Bevöl-
kerung durchaus gefordert, nicht nur im Bereich der erwähnten gleichen 
elementaren Bildungschancen. Unerlässlich für Demokratie ist ein Rich-
tigkeitskonsens in der Bevölkerung (und nicht nur bei einer Mehrheit), 
d.h. eine breite Übereinstimmung darüber, dass Fairness in der demokra-
tischen Entscheidbildung unerlässlich ist, sowohl in den rechtlichen Ver-
fahren der Rechtsetzung und Rechtsanwendung, als auch in den sie vor-
bereitenden und begleitenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. 
Oder anders gesagt: die Demokratie kann nicht auf die Verbindlichkeit 
einer politischen Kultur verzichten, deren Kriterien etwa darin liegen, dass 
sich jeder im politischen Entscheidprozess glaubwürdig repräsentiert se-
hen kann und dass keinem unzumutbare (unmenschliche) Schranken der 
Freiheit auferlegt werden. Die Verbindlichkeit anderer weltanschaulicher 
Prägungen halten vor dem Toleranzgebot des Verfassungsstaates nicht 
stand. 

3. Es hat mich erstaunt, dass in beiden Referaten kein Wort von Wirt-
schaft die Rede war. Haben wir die ökonomische Analyse des Rechts 
wirklich schon erledigt oder wäre sie in einem andern oder weitern als 
dem neoliberalen Sinn weiterzuführen und zu vertiefen? Wie verhält sich 
nationale Integration und Identität zu den Fakten und Imperativen kon-
tinentaler oder globaler Märkte, institutioneller Zusammenschlüsse und 
anderer wirtschaftlicher Vernetzung (Stichwort Cyberspace)? Ich komme 
auch auf die Frage, weil in der schweizerischen Bundesverfassung seit 
dem 19. Jahrhundert die Wirtschaftsfreiheit als Grundrecht eine promi-
nente Rolle spielt. Ich hoffe, diese Betonung des Ökonomischen sei nicht 
einfach Ausdruck einer Legitimation des egoistischen Denkens, sondern 
es komme darin primär zum Ausdruck, dass auch die Wirtschaft in den 
Rahmen der Verfassung eingebunden sein muss. Die neue Aktualität der 
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Beziehung von Wirtschaft und Verfassung kann man darin sehen, dass 
weltweit eine neue Sensibilität für die normative Einbindung von Macht 
und von Entscheidungsprozessen, die alle berühren, entstanden ist. Bis-
her vorwiegend verfassungsrechtlich gedachte Kategorien wie Gewalten-
trennung, Verantwortlichkeit, Transparenz, Öffentlichkeit, Minderheiten-
schutz, kooperative statt autoritative Formen der Entscheidbildung, aber 
auch Fragen der Diskriminierung und andere Menschenrechtsprobleme 
sind ins Recht der Unternehmungen und der Steuerung der Märkte ein-
gedrungen. Herr Kollege Daniel Thürer hat diesen Fragen besonders 
seine Aufmerksamkeit gewidmet. Haben wir genügend zur Kenntnis ge-
nommen, wie groß die Nachfrage nach differenzierter Befruchtung von 
betriebswirtschaftlichen und globalökonomischen Theorien durch den 
Erfahrungsschatz ist, den wir im rechtsstaatlich-demokratischen Erbe des 
Verfassungsstaates hegen, in der Kontrolle von Macht, im Sichtbarma-
chen und im Schlichten von Konflikten, in der Förderung von Kompro-
miss und Toleranz, in der Beseitigung von Unterdrückung, krasser Un-
gleichheit und dem zerstörerischen Gewaltpotential, das sie schaffen. 

Paul Kirchhof: Erlauben Sie mir zunächst, an beide Referenten einen 
herzlichen Dank zu sagen, für zwei engagierte Referate, hohe Theorie, 
eindrucksvolle Sprache, gelegentlich auch die Kunst der Collage, die aus 
den Vorgaben - den Zitaten - etwas ganz anderes machen kann als vor-
gegeben war. Meine Frage betrifft das Verhältnis von Integration und 
Identität. Ich glaube, Sie haben sich von Ihrem Thema verfuhren lassen, 
das Sie so lesen, als müsse die Integration zur Identität fuhren. Dies ist 
meines Erachtens ein Ziel, das sich in einer freiheitlichen, deshalb dif-
ferenzierten Gesellschaft nicht stellt. Deshalb müssen wir uns verge-
wissern, was eine Verfassung zu bewirken hat, was die Verfassung als 
Antwort auf die konkreten, historischen Anfragen, als Ausdruck einer 
politischen Erfahrung, als Gedächtnis der Demokratie zu leisten vermag. 
Deshalb stellt sich kaum die Frage der Integrationszumutung oder gar 
der Identitätszumutung für den einzelnen Freiheitsberechtigten. Vielmehr 
stellt sich das Problem, was der einzelne Freiheitsberechtigte von sich aus 
mitbringen muss, damit Freiheit überhaupt gelingen kann. 

Um dieses Erfordernis zu verdeutlichen, verlasse ich die hohe Abstrak-
tionsebene und gehe ins Konkrete: Das Grundgesetz garantiert die Be-
rufs- und Eigentümerfreiheit, so dass sich jeder am Erwerbsleben betei-
ligen, sich aber auch von der Erwerbsanstrengung fernhalten kann. 
Würde sich nun aber die Mehrzahl der Freiheitsberechtigten als Dioge-
nes in der Tonne betätigen und ihr Leben unter der Brücke verbringen, 
hätte keiner das Recht verletzt; der freiheitliche Sozialstaat, der Finanz-
und Steuerstaat, die Marktwirtschaft wären aber an ihrer Freiheitlichkeit 
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gescheitert. Das Demokratieprinzip in Deutschland gewährt ein Wahl-
recht, begründet aber keine Wahlpflicht. Hätten sich die Menschen an der 
letzten Wähl nicht beteiligt, hätte keiner seine Stimme abgegeben, wäre 
wiederum das Recht nicht verletzt, die Demokratie aber am Ende. Ein 
aktuelleres und realeres Beispiel bietet Art. 6 GG, das Angebot der Frei-
heit zur Ehe und zum Kind. Wenn die jungen Menschen die Bereitschaft 
zum Kind nicht mehr hätten, hätte dieser Staat und diese Gesellschaft 
keine Zukunft. Der Staat, der seine Zukunft allein in seiner freiheitsfähi-
gen Jugend finden wird, überlässt, weil er freiheitlich ist, die Entschei-
dung zum Kind und auch die Erziehung der Kinder weitgehend den 
Menschen, ist dann aber darauf angewiesen, dass diese Freiheitsangebote 
auch tatsächlich angenommen werden. 

Eine solche Freiheit kann sich nur in Hochkulturen ereignen, in denen 
die Freiheitsberechtigten von sich aus eine gemeinsame Freiheitskultur, 
auch die Bereitschaft zur langfristigen Bindung mitbringen. Deswegen 
muss der Einzelne sich nicht einer bestimmten Lebenskonformität unter-
werfen. Grundlage der Gemeinsamkeit der Freien ist aber, dass die ver-
fassungsrechtlichen Freiheitsangebote grundsätzlich angenommen wer-
den und sich die freiheitliche Verfassung deshalb so ereignet, wie das im 
Grundgesetz vorausgesetzt wird. 

Mein zweiter Punkt: Diese Bereitschaft zur Freiheit gewinnt aktuelle 
Bedeutung für die Menschenrechtsdiskussion in der Europäischen Union 
und ihren Mitgliedstaaten, die sich gegenwärtig bemühen, einen Men-
schenrechtskatalog in den Unionsvertrag aufzunehmen. Auch hier wäre 
es viel zu eng, wollten wir den Zusammenhalt der Europäischen Rechts-
gemeinschaft allein auf die Legalität stützen. Hier kann sich Freiheit im 
Recht nur ereignen, wenn eine Rechtskultur gemeinsamer Grundwertun-
gen selbstverständlich ist. Dieses wird bewusst, wenn wir die konkreten 
Alternativen bedenken: Das Grundgesetz garantiert die Menschenwürde, 
spricht also auch dem politischen und kriegerischen Gegner eine Würde 
zu und veranlasst deshalb den Beitritt zur Rot-Kreuz-Konvention. An-
dere Ordnungen definieren den politischen Gegner als Schädling, den es 
zu vernichten gilt. Das Grundgesetz gewährleistet die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau, andere Systeme erwarten, dass die Frau dem Mann 
ein Leben lang dient. Unsere Verfassung schützt die Religionsfreiheit, an-
dere Staaten kennen eine Staatsreligion. Unsere Demokratie gewährt eine 
Macht auf Zeit, andere verpflichten die Menschen, dem Staatsoberhaupt 
ein Leben lang zu huldigen. Unsere Verfassung schützt das privatnützige 
Eigentum, andere Verfassungen behalten dem Einzelnen unter dem 
Stichwort des „Volkseigentums" das Eigene vor. 

So können wir viele Grundbegriffe unserer Verfassung durchbuchsta-
bieren, um anschaulich zu machen, dass der wehrbereite Rechtsstaat sich 
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für seine Elementarwerte einsetzen wird. Er findet in diesen Werten seine 
Identität. Deshalb liegt einer der wichtigsten, auch sprachlich verdeutlich-
ten Anwendungsfälle rechtlicher Identität und damit die Integrationskraft 
einer Verfassung in Art. 79 Abs. 3 des deutschen Grundgesetzes, der be-
sagt, dass diese Verfassung ihre Eigenständigkeit und ihren Geltungsan-
spruch verliert, wenn jene Elementargewährleistungen nicht mehr gesi-
chert sind. Daraus ergibt sich die Rechtsfolge, dass der Staat für diese 
Elementargewährleistungen eintreten muss, ein Staatsorgan seine Legiti-
mation aus dieser Verfassung für ein Handeln verliert, das sich gegen 
diese Elementargewährleistungen wendet, der Bürger für eine Abände-
rung dieser Elementargewährleistungen in der Verfassung keine Legiti-
mation findet. Insoweit stiftet die Verfassung Identität in einer unabänder-
lichen Garantie der Verfassungsinhalte. 

Schwabe: Ich beginne mit dem Bekenntnis, dass ich mich ein bisschen 
geniere mit der Wortmeldung und zwar einfach deswegen, weil auch ich 
mich nicht gern unbeliebt mache, und es ist insofern eigentlich am bes-
ten, man lobt die Referenten oder meldet nur ganz leise Kritik an. Wenn 
man sich aufmacht, ihnen die Füße wegzuziehen, dann gibt das Ärger, 
und auf den bin ich eigentlich gar nicht erpicht. Aber ich glaube, es muss 
vielleicht doch mal sein, und so will ich folgendes sagen: Es betrifft beide 
Referate, aber die Bedenken sind mir verstärkt bei Ihrem Referat, Herr 
von Bogdandy, gekommen, das gewiss brillant durch und durch war. Ich 
war manchmal vor Ehrfurcht ganz gebannt, aber ich habe den Eindruck: 
Es war ein Referat zu einem ganz anderen Thema, nämlich zu „Integra-
tion durch Verfassung und verfassungsgestiftete Identität bei den Mitglie-
dern der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer oder in ähnlichen 
Gesellschaften"! Aber hören wollte ich und wohl auch andere doch etwas 
über die Identität, die von der Verfassung beim Volk oder bei den Staats-
bürgern gestiftet würde - über beide hat ja auch Herr Korioth immer wie-
der gesprochen. Und jetzt habe ich den bösen Verdacht, den Sie natürlich 
zurückweisen können und werden, dass Sie entgegnen: Wo ist da eigent-
lich groß der Unterschied? Den Verdacht habe ich deswegen, weil ich 
vielfach den Eindruck hatte, dass der deutsche Staatsrechtslehrer das 
Volk folgendermaßen definiert: Ich selbst multipliziert mit 80 Millionen. 
Deshalb habe ich, Herr von Bogdandy, auch den Verdacht, dass Sie das 
Volk identifizieren mit 80 Millionen Ihres Gleichen. Wenn man sich mit 
dem wirklichen Volk befasst, möchte ich fast jede Wette eingehen, dass, 
wenn wir eine Straßenumfrage machen, schätzungsweise 25 % überhaupt 
nicht wissen, dass wir eine Verfassung haben, und der Rest weiß nicht, 
was darin steht. Von hier aus habe ich ganz starke Bedenken, ob wir ein 
solches Thema abhandeln können ohne einen sehr breiten und festen und 
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gesicherten Fundus an empirischen Befunden und Erhebungen. Von sol-
chen empirischen Erhebungen, was weiß das Volk von der Verfassung, 
inwieweit ist seine Einstellung in irgendeiner Weise davon beeinflusst 
worden - davon habe ich überhaupt nichts gehört, und ich furchte, wenn 
wir ohne das ein solches Thema abhandeln, erliegen wir in besonderem 
Maße einer Gefahr, die bei vielen Themen der Vereinigung immer mal 
wieder in der Luft lag, dass wir uns nämlich einen Meter über dem Boden 
schwebend bewegen und die Bodenhaftung zur Realität verlieren. 

Scherzberg: Ich möchte keine grundsätzliche Kritik üben wie meine 
Vorredner, sondern nur ein paar andere Akzente setzen. Beide Referate 
scheinen mir einen wichtigen Aspekt unseres Themas nur am Rande zu 
behandeln, nämlich die Klärung des Begriffs der Identität: Was ist eigent-
lich Identität, und wie bildet sie sich? Herr von Bogdandy sagt in einer sei-
ner Thesen, sie bilde sich „dank Intersubjektivität". Wenn man das noch 
etwas näher untersucht, werden womöglich auch die für staatliche Ein-
flussnahmen geltenden rechtlichen Maßstäbe deutlicher. Lassen Sie mich 
einen Definitionsversuch machen: Ich verstehe „Identität" als eine ein-
zelne oder ein Bündel von Überzeugungen, die ein Mensch über sich 
selbst annimmt, durch die er sich selbst definiert. Wie gewinnt er diese 
Überzeugungen? Hier lassen sich bei genauerer Betrachtung wohl zwei 
idealtypische Modalitäten unterscheiden: Man definiert sich über die 
Überzeugungen anderer und folgt dabei u.U. fremder Indoktrination 
oder man entscheidet selbstbestimmt, wie man sich definiert. Im Zweifel 
treten die beiden Modalitäten nebeneinander auf: Wir alle erwerben un-
sere Identitäten natürlich auch durch Indoktrination, vor allem in Kind-
heit und Jugend. Legt man dies als Ausgangsbefund zugrunde, werden 
damit meines Erachtens auch die rechtlichen Maßstäbe deutlicher. Hier 
würde ich mich zunächst den Ausführungen von Herrn Korioth anschlie-
ßen und zwischen der kulturellen und der politischen Identität unter-
scheiden. Für die kulturelle Identität gilt die Glaubens- und Bekenntnis-
freiheit des Art. 4 Abs. 1 GG, eines unserer ältesten Grundrechte. 
Einschlägig ist ferner Art. 7 GG, der dem Staat einen Auftrag zur schuli-
schen Erziehung erteilt. Beide Regelungen zusammengenommen zielen 
auf die Förderung der Selbstbestimmungsfähigkeit des Einzelnen. Je stär-
ker diese in der Entwicklung des Jugendlichen ausgeprägt ist, desto mehr 
tritt der Auftrag des Staates zur Unterstützung der Identitätsbildung zu-
rück. Bei der politischen Identität geht es dagegen um etwas ganz ande-
res, nämlich um die Sicherung der Selbstbestimmungsfähigkeit des Vol-
kes. Hier steht die Verfassungsordnung vor der Aufgabe, die Grundlagen 
für ihr eigenes Funktionieren zu schaffen. Deshalb stellt sich doch die 
Frage, in gewisser Weise gegen den Ansatz von Herrn von Bogdandy, 
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ob hierfür nicht andere Maßstäbe gelten müssen und größere Identitäts-
zumutungen zulässig sind. Zum Beispiel gibt es, wie gerade von Herrn 
Kirchhof angemerkt, in einigen Staaten Wahlpflicht. Wahlpflicht bedeutet, 
dass man zu einer Identität sozusagen gezwungen wird. Man wird ge-
zwungen, Stellung zu beziehen und sich eine politische Identität zuzule-
gen. Auch wir kennen Regelungen, die ähnliche Identitätszumutungen 
vorsehen und damit die Förderung einer politischen Identität begünsti-
gen. Denken Sie an die Staatsflagge, die Nationalhymne und die Indokt-
rination durch eine laufende politische Öffentlichkeit. Art. 42 GG: „Der 
Bundestag verhandelt öffentlich"; dem und dem begleitenden Medien-
echo kann man sich ja kaum entziehen. Der Staatsbürger wird durch im 
weiteren Sinne edukative Mechanismen zur Bildung einer politischen 
Identität angeregt. Inwieweit Anregungen zur Identitätsbildung zulässig 
sein sollen, scheint mir für die politische Identität also doch wohl anders 
zu beantworten zu sein als für die kulturelle Identität. Für erstere ist in 
der Verfassung augenscheinlich ein Spannungsverhältnis angelegt zwi-
schen der Freiheit der Selbstbestimmung des Einzelnen und dem Ziel der 
Ermöglichung der Selbstbestimmung des Volkes, und ich würde weiter-
gehend als Herr von Bogdandy sagen, dass sich dieses Spannungsverhält-
nis in der Verfassung dahingehend auflöst, dass diese nicht nur Identifi-
kationsangebote für die politische Identität zulässt, sondern sie sogar -
Beispiel Flagge, Beispiel Öffentlichkeit - ausdrücklich fordert. 

Eckart Klein: Ich danke für zwei gelehrte und sehr lehrreiche Referate, 
die sich ja beide primär damit befasst haben, zu beschreiben und zu un-
terfüttern, wie Verfassung Integration zum Ziel der Identitätsherstellung 
gewährleisten kann. Damit ist aber nur der zweite Teil des Themas, aus 
meiner Sicht, wirklich angesprochen worden. Ich würde deswegen gerne 
einfach nur Fragen stellen in einem Bereich, der meines Erachtens in bei-
den Referaten nicht zur Sprache kam oder doch nur am Rande. Was ist 
europäische Identität? Was ist nationale Identität? Wenn man vom EU-
und EG-Recht ausgeht, werden ja doch beide unterschieden. Herr von 
Bogdandy hat dies zwar durchaus skizziert, aber es ist doch so, wenn 
beide Identitäten durch ein bestimmtes Instrument, nämlich die Verfas-
sung, integriert werden sollen, dass man wissen möchte, was soll da 
eigentlich integriert werden. Also: Was ist europäische Identität, was ist 
nationale Identität? Kann es noch nationale Identitäten geben in einem 
Zeitalter der Europäisierung des Verfassungsrechts? Was bleibt von na-
tionalen Identitäten noch übrig? Hoffentlich sehr viel, aber es müsste 
doch einmal, wie ich finde, herausgestellt werden: Was ist z.B. die deut-
sche Identität im Verhältnis zur französischen Identität? Oder gibt es nur 
noch die nationale Identität des Integrationsstaates, die eben der überge-
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ordneten oder gleichgeordneten, wie auch immer, europäischen Integrität 
entgegengestellt ist? Und dann die zweite Frage oder der zweite Kom-
plex von Fragen: Cui bono? Warum sollen beide Identitäten integriert 
werden? Und warum gerade durch Verfassungsrecht? Aber vor allem, 
warum sollen sie integriert werden? Gewinnt dadurch der Bürger etwas? 
Wird die Freiheit des Bürgers nur dadurch noch gesichert oder wenig-
stens gestärkt? Bedeutet die Erhaltung der nationalen Identität eine Kom-
petenzgrenze für den Gemeinschaftsgesetzgeber? Wie wirkt sich das aus, 
wenn nationale Identität verschmolzen wird mit europäischer Integrität 
oder in ihrer Eigenständigkeit erhalten bleibt? Stellen sich daraus viel-
leicht Folgen für die Parteiendemokratie auf europäischer Ebene ein? 
Also mit anderen Worten: Gibt es ganz konkrete Folgerungen, die mög-
licherweise aus einer Integration beider Identitäten zu ziehen sind oder 
die eben nicht gezogen werden sollen, woraus sich dann wieder Rück-
schlüsse für eine mögliche Integration oder Nichtintegration ergeben 
können? 

Streinz: Ich teile den Ansatz von Herrn Schwabe, aber ich habe in bei-
den Vorträgen durchaus skeptische oder besser gesagt realistische Ein-
schätzungen der identitätsstiftenden Funktion einer Verfassung, eines 
Verfassungstextes auf europäischer, aber auch auf nationaler Ebene gese-
hen. Blickt man auf die öffentliche Meinung in Deutschland im Juni und 
Juli 2002, so zeigen sich Identitätsakklamationen eher in Gesängen auf 
Rudi Völler. Es fasziniert mich immer wieder, wie intensiv sportliche Er-
folge temporär zu Schicksalsfragen der Nation hochstilisiert werden -
und zwar weltweit und auch von denen, die gar nicht wissen, worum es 
bei dem konkreten Sport geht: Hauptsache der eigene Landsmann oder 
die eigene Mannschaft, die „Unseren", gewinnen! Das ist sicherlich ein 
Problem für Europa, das keine „Nationalmannschaft" hat, von Einzelfäl-
len - Kontinentalteams in der Leichtathletik und im Golf - abgesehen. 
Sicher, diese identitätsstiftenden Momente sind temporär und in Deutsch-
land abgelöst von der beeindruckenden Solidarität in der Flutkatas-
trophe, die auch eine identitätsstiftende Wirkung hatte oder umgekehrt 
Identität vorausgesetzt hat. Auch wenn sportliche Erfolge eine geringe 
Halbwertszeit in der Erinnerung haben: Große Ereignisse, wie Bern 1954 
für Deutschland und Cordoba 1978 für Österreich sind sicher nachhaltige 
Einträge im Wörterbuch kollektiver Identität - für die Schweiz kommen 
vielleicht einmal die Olympiasiege von Simon Amann hinzu, sind viel-
leicht stärkere Verfassungsvoraussetzungen als der sogenannte Verfas-
sungspatriotismus. Probleme europäischer Verfassungsidentität hat Herr 
von Bogdandy aufgezeigt, z.B. mit der Frage besonderer Rechte der Uni-
onsbürger, die ja jetzt weniger betont werden, weil sie auch Abgrenzung 
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voraussetzen, um das Gruppenbewusstsein, die Gruppenidentität zu er-
zeugen. Probleme des Verhältnisses von nationaler und europäischer 
Identität zeigt die erste Volksabstimmung in Irland, wo es mit Sicherheit 
am wenigsten um den konkreten Inhalt des Vertrags von Nizza ging und 
worauf man auf EU-Ebene völlig hilflos reagiert hat; und wie die Ent-
scheidung am 19. Oktober ausfällt, weiß man auch noch nicht, was nicht 
nur die Autoren aktueller Werke bedrückt. Die Ablehnung von Identifi-
kationspflichten bzw. -Zumutungen des Bürgers ist meines Erachtens dif-
ferenziert zu sehen für Staatsdiener, da reagiert man ja auf EU-Ebene 
noch schärfer als auf nationaler Ebene. Es enthebt aber meines Erachtens 
nicht von der Verfassungsaufgabe sogenannter Staatspflege, gegebenen-
falls auch Europapflege, um die Identitätschancen einer Verfassung zu 
nutzen. Allerdings - und das wurde zutreffend hervorgehoben - kann es 
nur als Angebot verstanden werden, also soll es bei uns keine Verpflich-
tung der Schüler geben, jeden Tag auf die Verfassung zu schwören. 
Schließlich: Wie steht es mit subnationalen Identitäten, in Deutschland 
oft beschrieben mit der verfassungsrechtliche Bedeutung der Mainlinie? 
Ein Beispiel: Die Erziehungsziele in der Bayerischen Verfassung, weil ja 
so etwas auch angesprochen wurde, zu denen neben der Ehrfurcht vor 
Gott auch die Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk ge-
hört - wie jede Liebe kann auch diese natürlich keine Rechtspflicht sein, 
aber ist es als Erziehungsziel wenigstens zulässig? Danke schön! 

Murswiek: Herr von Bogdandy, Sie haben treffend unterschieden zwi-
schen einer in Pflicht nehmenden Identitätszumutung und einer Werbung 
um Identität: Die erste soll unzulässig sein, die zweite zulässig. Darin 
stimme ich Ihnen zu. Was ich in Frage stellen möchte, ist Ihre These 28, 
wo sie gesagt haben, dass sich aus dem Grundgesetz eine Staatsaufgabe, 
dem Bürger die Verfassung als Identitätsgehalt nahezubringen, nur rudi-
mentär ergebe, nämlich im Rahmen von Art. 7 GG. Ich kann anknüpfen 
an das, was Herr Kirchhof gesagt hat: Ich glaube eine ganz zentrale Ver-
fassungsbestimmung für unser Thema ist der Art. 79 Abs. 3 GG. Wenn 
das Grundgesetz bestimmte Prinzipien der Verfassung jeder Mehrheits-
entscheidung entzieht und diese für unantastbar erklärt, dann setzt das 
doch voraus, dass im Hinblick auf diese grundlegenden Verfassungsnor-
men ein allgemeiner Konsens besteht, dass diese Verfassungsbestimmun-
gen allgemein für so grundlegend und wichtig gehalten werden, dass ih-
nen jeder zustimmt. Und diese innere Zustimmung, die versteht sich 
nicht von selbst. Die muss sozusagen täglich wieder hergestellt werden. 
Das ist eine Integrationsleistung, die, wenn es gut geht, aus der Gesell-
schaft selbst heraus erbracht wird, aber die auch vom Staat her gefördert 
werden muss. Eine Verfassung, die eine „Ewigkeitsklausel" enthält, aus 
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der ergibt sich notwendigerweise - wenn sie sich nicht selbst in Frage 
stellen will - der Auftrag an die Verfassungsorgane, diesen Konsens und 
in diesem Sinne die Verfassungsidentität zu fordern und zu erhalten. Ein 
zweites Beispiel will ich nur kurz erwähnen, wie man normativ argumen-
tieren und Identitätsbildungsaufträge aus der Verfassung ableiten kann. In 
Deutschland ist eine der Verfassungsvoraussetzungen die deutsche Spra-
che als diejenige Sprache, in der Verfassungskommunikation stattfindet. 
Dass diese Sprache von den am politischen Prozess Beteiligten gespro-
chen wird, das war immer selbstverständlich und brauchte nicht beson-
ders gefordert zu werden. Aber die Zeiten ändern sich, und wenn etwas, 
das selbstverständlich war und von der Verfassung als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird, problematisch wird, dann kann daraus auch eine ver-
pflichtende Aufgabe für die Politik werden - in diesem Fall nicht nur für 
die Schulpolitik, sondern möglicherweise auch für die Zuwanderungs-
und Integrationspolitik. 

Breuer: Wir haben auch heute Nachmittag zwei ausgezeichnete Referate 
gehört, die wahrlich ein Kontrastprogramm geboten haben. Der Kontra-
punkt, den Sie, Herr von Bogdandy, gesetzt haben, ist so markant, dass Sie 
mich allerdings mit Ihren Thesen 20 bis 23 besonders herausgefordert ha-
ben. Es geht dort um die Verfassungsidentität und die Frage einer entspre-
chenden Politik. Ich möchte daraus drei Fragen ableiten - daraus mögen 
Sie die Provokation entnehmen, die Sie bei mir verursacht haben. 

Erstens möchte ich Ihnen die Gretchenfrage des Verfassungsjuristen 
stellen: Wie halten Sie es mit dem Grundgesetz in der Auslegung durch 
das Bundesverfassungsgericht? Hier hat meines Erachtens nicht nur Herr 
Kirchhof, sondern das Gericht in seiner Gänze und Breite von Anfang an 
die These aufgestellt, dass die Grundrechte eine Wertordnung enthalten, 
dass sich daraus Schutzpflichten ergeben und dass sich daraus auch eine 
institutionelle Ordnung ergeben kann, und es sind rechtsstaatliche Postu-
late damit verbunden worden, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, der 
Vertrauensschutz etc. Dies alles sind doch materielle Postulate des Ver-
fassungsrechts, und wenn ich es recht sehe, kommen diese materiellen 
Postulate nicht von ungefähr. Sie lassen sich aus der deutschen Verfas-
sungsgeschichte heraus erklären und aus dem Bemühen, die Verfassung 
mit mehr zu füllen als mit formalen Worten. Gewiss, Verfassungsindokt-
rination ist nicht zulässig. Aber soll denn diese ganze Wertordnung, die 
das Bundesverfassungsgericht geschärft hat, preisgegeben werden? Da-
gegen hätte ich doch gewisse Bedenken. Das wäre ein stiller Verfassungs-
bruch, wenn wir die Verfassungsinterpretation durch das Gericht nicht zu 
unserer realen Verfassungsordnung rechnen wollen, und ich bekenne 
mich nach wie vor zu dieser Verfassungsidentität. 
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Zweitens: Haben Sie nicht mit Ihrer Interpretation von Art. 2 EU-Ver-
trag und 6 EG-Vertrag die Ordnung übergeordneter Verfassungsprinzipien 
von den Füßen auf den Kopf gestellt? Zwar gibt es einen langen Streit da-
rüber, wo die Füße sind und wo der Kopf richtigerweise angebracht ist. 
Aber ich habe bisher immer diese Artikel des europäischen Rechts so ver-
standen, dass man von den Mitgliedstaaten ausgeht, und zwar von den Mit-
gliedstaaten als Verfassungsstaaten, dass deren Identität gewahrt werden 
soll und aus den gemeinsamen Rechtsgrundsätzen der Mitgliedstaaten he-
raus das europäische Recht zu deuten und fortzuentwickeln ist. Dann aber 
ist es meines Erachtens nicht vertretbar, zwar eine Identität der Europäi-
schen Union oder der Europäischen Gemeinschaft zu bejahen, aber den 
Mitgliedstaaten ihre Identität als Verfassungsstaaten abzusprechen. Das er-
scheint mir geradezu als eine Umkehrung des gesamten Integrationspro-
zesses der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft. 

Drittens: Haben Sie bedacht, dass wir nicht nur die Bundesrepublik 
Deutschland als Mitgliedstaat, sondern auch andere Mitgliedstaaten vor 
uns haben, die, soweit ich die Verfassungslandschaft und die politische 
Landschaft überblicke, eine Identität für sich in Anspruch nehmen? Wie 
steht es denn mit der Verfassungsidentität der französischen Republik, 
zum Beispiel, oder mit der Verfassungsidentität des Vereinigten König-
reiches? Wenn man einem französischen Staatsbürger oder einem briti-
schen Staatsbürger vortragen wollte, es gebe die Identität ihrer Staaten 
nicht mehr, würde man vermutlich wesentlich größeren Protest ernten als 
in Deutschland. Aber wir müssen diese Frage doch auch mit Blick auf die 
anderen Mitgliedstaaten betrachten, und ich denke, es gehört zum Reich-
tum der Europäischen Union und der Europäischen Gemeinschaft, dass 
wir zahlreiche Mitgliedstaaten haben, so dass diese alle ihre Verfassungs-
ordnung und ihre Verfassungsidentität einbringen. Insoweit wäre der 
Identitätsverlust meines Erachtens auch eine Provokation für die anderen 
Mitgliedstaaten und ihre Bürger in der Europäischen Union. 

Meyer: Ich hätte Herrn Breuer gerne gefragt, ob er weiß, dass das Bun-
desverfassungsgericht die „Wertordnung" schon lange aus seinem Wort-
schatz gestrichen, also sprachlich abgerüstet hat? Er spricht jetzt von ob-
jektiver Dimension der Grundrechte. Man muss dabei allerdings 
beachten, dass das Bundesverfassungsgericht keineswegs jedem Grund-
recht eine objektive Dimension zuspricht, es vielmehr frei schwebend 
entscheidet, wann einem Grundrecht eine objektive Dimension zu-
kommt. Daraus schließe ich, dass der Vorwurf des Verfassungsbruchs 
unberechtigt ist. Das Verfassungsgericht kommt langsam dahin, die 
Grundrechte wieder ein wenig zu „redimensionieren" und damit dem 
politischen Prozess einen größeren Raum zu geben. Danke! 
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Vorsitzende: Wir sind nun beim zweiten Block angelangt, also bei der 
staatlichen Identität und insbesondere bei den Grundrechten und den die 
Staatsangehörigkeit betreffenden konkreteren Rechtsfragen. 

Rauschning: Zunächst sollten wir doch kurz anknüpfen an das Prinzip 
der Nicht-Identifizierung des Staates, wie es Herbert Krüger einleuchtend 
vorgestellt hat. Ein Staat, der sich mit einer Ideologie identifiziert und die 
Identifizierung verlangt, der verliert an Integration. Es gibt Nicht-Gläu-
bige, und die Nicht-Gäubigen werden entweder bekehrt oder ausge-
merzt. Dieser Staat hat notwendigerweise innere Feinde. Ich mag beken-
nen, dass ich meine Regierung nicht mag, das bedeutet nicht, dass ich 
davon ausgehe, dass sie mich in meinem Grundrechtsbereich ergreift 
oder angreift - sie bleibt auf dieser Basis die Regierung meines Staates. 
Das ist die Integrationsleistung, die hier gerade durch den Grundrechts-
bestand gegeben ist. 

Vielleicht sollte man das in einem zweiten Punkt noch deutlicher ma-
chen: Ein moderner Staat kann nicht ohne die Akzeptanz der Verfassung 
und ohne die Akzeptanz der anderen Bürger und ohne die Akzeptanz 
und Verwirklichung der Grundrechte existieren! Ich bin seit sieben Jah-
ren in Bosnien in dieser Richtung tätig, und ich kann nur sagen, diese di-
vergierenden Begierden und Strömungen zusammenzuführen kann nur 
gelingen, wenn man die Bürger dort auf die Grundrechte verpflichtet. Wir 
können nicht von der Bevölkerung verlangen, einander zu lieben, aber 
wenigstens anordnen und durchsetzen, dass die Grundrechte geachtet 
werden; ein moderner Staat kann ohne die Respektierung der Grund-
rechte nicht leben. Denken Sie auch an die Identität in Europa; die nimmt 
ja ihren Ausgangspunkt in der bedrohlichen Situation 1948/49 und in 
dem Bekenntnis des Europarats, dass wir die europäische Identität in der 
gemeinsamen Wertordnung, die wir nachher in der EMRK niedergelegt 
haben, erkennen und dafür stehen. 

Aber nun zur Begrenzung - mein dritter Punkt - auch dieser Funktion. 
Wir sollten nicht die Augen davor verschließen, dass die Integration von 
Staaten auch aktuell nicht alleine in der rechtsstaatlichen Akzeptanz un-
serer Rechtsordnung und in der Verfassungsintegrität und in der Identifi-
kation besteht. Es ist, glaube ich, am 3. Oktober nicht verboten zu sagen, 
dass immerhin vor 12 oder 13 Jahren es einen bedeutenden Akt des deut-
schen Staatsvolks, eben die deutsche Wiedervereinigung, gegeben hat. 
Die ist nur so zu erklären, dass sich die Deutschen ihrer Zusammenge-
hörigkeit und der Verantwortung für diejenigen bewusst waren, deren 
Schicksal nach diesem Kriege sie härter getroffen hat als uns, die wir im 
Westen lebten. Gerade das Geschehen der Wiedervereinigung, nicht erst 
etwa die Solidarität in der Flut, zeigt, dass die Zusammengehörigkeit und 
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eben auch die Schutzpflicht innerhalb der oder für die Gruppe notwendig 
ist für die staatliche Identität. Wenn wir meinten, unsere staatliche Iden-
tität gründe sich allein auf das Bewusstsein, wir seien jetzt Demokraten, 
wir seien jetzt verfassungsgläubig, wir seien jetzt Grundrechtsuntertanen 
oder Grundrechtsvertreter, dann verkennen wir die Wirklichkeit und 
greifen zu kurz. 

Pitschas: Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Ich habe zunächst ein begriffliches Problem. Vielleicht ist das Thema 
nicht deutlich genug gestellt, aber mir ist die Unterscheidung von Integra-
tion und Identität nicht so recht klar geworden. Herr Korioth hat in 
seinem Referat in der ersten These „Integration" erklärt als Verknüpfung 
des Verfassungsrechts mit Kulturpolitik und anderen Politiken. „Ver-
knüpfungen" scheint mir hierfür ein allzu diffuser Begriff; ich würde sa-
gen, Integration hat mit einer Leistung zu tun oder mit Leistungen, die 
zur staatlichen Einheitsbildung erbracht werden. Diese kann nicht das 
Verfassungsrecht unmittelbar bewirken, sondern - hierzu würde mich 
Ihre Meinung dann interessieren, Herr Korioth - sie muss im Alltag durch 
den arbeitenden Staat Tag für Tag und Schritt für Schritt in der Umset-
zung und Anwendung des Rechts konkretisiert werden. Das geschieht 
dann auch im Wege der Individualisierung in Bezug auf die einzelnen 
Bürger. Deshalb klappt es vielleicht mit der deutschen Wiedervereinigung 
nicht, aber auf jeden Fall ist mir deshalb auch Ihre These Nr. 2 unklar, wo 
Sie von „innerer Desintegration durch Individualisierung" sprechen. Ich 
würde gerade im Gegenzug sagen, Individualisierung bedeutet, wenn 
man sie betreibt, den ersten Schritt zur Integration. 

Integration und Identität sind bei dem Referat von Herrn von Bogdandy 
in ihrer Wechselbezüglichkeit - bitte korrigieren Sie mich, wenn es an-
ders sein sollte - nicht verdeutlicht. Ich glaube, Sie haben nur einmal den 
Begriff der Integration verwendet; was heißt eigentlich bei Ihnen, Herr 
von Bogdandy, Integration und Identität? Wenn man denn Identität mit 
Herrn Korioth - etwas frei interpretiert, und aus seiner ersten These -
versteht als Grad der Integration, dann müsste man bei den Thesen Nr. 12 
und 13 von Herrn Bogdandy einige Zweifel anmelden. In These 12 wird 
nämlich erläutert, soziale Identität verlangte die Identifikation mit einer 
Eigengruppe. Ich würde meinen, hier fehlt die Erklärung: Fremdzuord-
nung zu dieser Eigengruppe oder Eigenzuordnung zu dieser Eigen-
gruppe? Wenn man sich darüber klar ist, dass diese Frage beantwortet 
werden muss, dann wird die These 13 in der jetzigen Fassung schwerlich 
zu halten sein. Ich würde meinen, soziale Identität bildet sich nicht ein-
fach durch Gruppenzuordnung, sondern nur, wenn es bei Fremdzuord-
nung ein individuelles Eigeninteresse und einen Eigenkonsens mit dieser 
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Zuordnung gibt. Wer mich gegen meinen Willen zwangszuordnet, dem 
gegenüber werde ich keine Identifikation bilden können. Und deshalb ist 
auch die These von Herrn von Bogdandy zu Nr. 19, in der Herrn Böcken-
firdes Diktum kritisiert wird, für mich nicht so ganz haltbar. Erfolgreiche 
Vergesellschaftung, so wird formuliert, könne auch unter der Prämisse 
des Konflikts und der Differenz erfolgen. Ich bin anderer Meinung: 
In dem Maße, in dem es um Fremdzuordnung geht, bin ich nie damit 
einverstanden, wenn der Konflikt fortbesteht und soziale Identifikation 
trotzdem erwartet wird. Ich lasse mich also ein auf Ihr Gedankenge-
bäude, meine aber, dass ich die Prämissen oder die Konsequenzen daraus 
nicht nachvollziehen kann. Ich darf abschließend zurück zu Herrn Korioth 
und auf einen zweiten Punkt kommen: In der These 3a, Herr Korioth, re-
den Sie von rechtlicher Steuerung - die sei aber nicht möglich. Sie ist 
möglich, wie wir sehen, wenn Integration eine Leistung ist. Danke schön! 

Isensee: Der Verfassungsstaat ist mit zwei gegenläufigen Tendenzen in 
die Geschichte eingetreten - der kosmopolitischen der Menschenrechte 
und der nationalstaatlichen der Demokratie: auf der einen Seite das Abs-
traktem der Menschheit, auf der anderen Seite eine konkrete Bürger-
schaft auf einem bestimmten Territorium. Dieser Gegenläufigkeit ent-
spricht in der Theorie wie Praxis des Verfassungsstaates zweierlei Ethos. 
Die Menschenrechte gebieten (mit einem Wort Wolfgang Kerstings) ein 
„Ethos des Wegsehens": von allen Besonderheiten der Individualität und 
allen Gruppenmerkmalen zu abstrahieren und allein auf die Zugehörig-
keit zur Gattung Mensch abzustellen. Dem Nationalstaat dagegen ent-
spricht ein „Ethos des Hinsehens". Er stellt ab auf die Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Menschengruppe, zum Staatsvolk. Zwischen beiden 
Sichtweisen besteht Polarität. Herr von Bogdandy versucht, sie aufzuhe-
ben dadurch, dass er allein die transnationale gelten lässt und die natio-
nalstaatliche bis auf einen armseligen Rest weginterpretiert. 

Verfassungsrechtliche Distinktionen werden heute gerne überspielt 
durch die Beschwörung von Integration. Diese genuin soziologische, dif-
fuse Formel ist inhaltsleer, daher nicht geeignet, Inhalt und Funktion der 
Verfassung zu erschließen. Die Verfassung kann durch ihren Inhalt wie 
durch ihre normative Kraft zur Integration beitragen. Sie vermag jedoch 
nicht, von sich aus die Integration in erforderlichem Maße zu leisten. 
Das gilt sogar für das verfassungspatriotische Musterland der Vereinig-
ten Staaten von Amerika. Das Selbst- und Sendungsbewusstsein, das 
die Amerikaner verbindet, kommt weniger in ihrer Verfassung zum 
Ausdruck als in den Mythen der Westernfilme mit ihren Pionier-, Be-
drohungs- und Rettungsszenarien. Hier manifestieren sich die nationale 
Identität und das nationale Weltethos Amerikas. 
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Integration verpflichtet zu nichts. Sie ist nicht handlungsrelevant. Das 
aber ist die Kategorie Solidarität. In ihr bewährt sich die Konsistenz einer 
Gemeinschaft, nicht nur der staatlichen, sondern auch der privaten, der 
nationalen wie der supranationalen. Solidarität ist ein Schlüsselbegriff, 
um eine fundamentale Voraussetzung der Demokratie als Staatsform zu 
erfassen: die innere Verbundenheit einer Menschengruppe und die Be-
reitschaft aller ihrer Glieder, füreinander einzustehen. Die Grundsoli-
darität wird durch den politischen Wettbewerb um die Mehrheit nicht 
angetastet, sie macht ihn erst möglich. Sie erklärt, weshalb sich die Min-
derheit dem Mehrheitsentscheid fügt, warum sie nicht Obstruktion übt, 
nicht auswandert, nicht desertiert oder resigniert. Denn sie weiß, dass sie 
mit der Mehrheit „in einem Boot sitzt". Meine Bereitschaft, für andere 
einzustehen, nimmt in dem Maße zu, in dem ich das Gesicht des Men-
schen sehe, für den ich einstehen soll, zumindest sein soziales Profil, 
wenn es also um meine Kinder geht, meine Freunde, meine Landsleute, 
meine Mitbürger, christlich gesprochen, um den Nächsten. Nicht alle 
Menschen sind meine Nächsten. Je abstrakter das Menschenbild, desto 
geringer die Motivation. Am geringsten, wenn es um allgemein mensch-
liche Solidarität geht. Die kosmopolitische Ausweitung des Ethos bedeu-
tet Ausdünnung. Es ist kein Zufall, dass sich die Deutschen bei den Flut-
katastrophen der letzten Monate in erster Linie für ihre Landsleute in 
Sachsen verantwortlich fühlten und Spenden erbrachten, dagegen in viel 
geringerem Maße für die Tschechen, die ähnlich unter dem Hochwasser 
der Elbe zu leiden hatten, überhaupt nicht für die Chinesen, obwohl die 
gleichzeitigen Überschwemmungen in China um vieles schrecklicher wa-
ren als die in Deutschland. 

Das latente Leitbild, das dem Referat Herrn von Bogdandys folgt, ist ein 
Verfassungspatriotismus, freilich nicht in dem ursprünglichen Sinn, den 
Starnberger seiner Wortschöpfung gab - der Anreicherung des herge-
brachten Patriotismus um Verfassungswerte - , sondern in der Umdeu-
tung durch Habermas: als Surrogat für den Patriotismus, als ein Ersatzbe-
wusstsein, das abhebt von Land und Leuten, von Realien und Geschichte 
und aufsteigt zu den Wolken der jeweiligen politischen Ideen dessen, der 
den Verfassungspatriotismus verordnet. Sollten diese Ideen etwas mit der 
geltenden Verfassung zu tun haben, so wäre das Zufall. 

Was bleibt im Konzept Herrn von Bogdandys übrig an nationaler Iden-
tität für den Staat des Grundgesetzes? Fast nichts, nämlich nur noch 
Verfahren und Interessen, und diese werden nicht weiter spezifiziert. 
Was er dem Nationalstaat vorenthält, substantielle Identität, projiziert er 
auf Europa und legt sie in Art. 2 EUV hinein. Das ist nicht juristische 
Exegese dieses Vertragsartikels, das ist auch nicht Deskription der euro-
päischen Realität. Das ist Prophetie. Doch unterstellt, diese wäre bereits 
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erfüllt, so bliebe offen, worin die europäische Identität besteht, was ihr 
proprium im Verhältnis zur außereuropäischen Welt ausmacht. Die Eu-
ropäische Union ist eine kontinentale, keine universale Ordnung. Mir 
scheint, dass die einzige Identität, die bliebe, eine kosmopolitische wäre, 
innerhalb deren Europa weiter nichts bedeutete als ein Département 
eines Weltstaats. 

Außerhalb des Blickfeldes des Referats liegt die Tendenz des modernen 
Völkerrechts, aus den Menschenrechten das Selbstbestimmungsrecht 
des Volkes abzuleiten, das seinerseits aus der Selbstbestimmung der 
Individuen hervorgeht, die sich zu einem Volk verbinden. Damit aber 
versöhnt das Völkerrecht den Widerspruch zwischen Menschenrechten 
und demokratischem Nationalstaat. Ich meine, das müsste nachgetragen 
werden. 

Peters: Ich möchte eine Bemerkung zu Herrn KoriothsReferat machen. 
Es hat mich verwundert, dass Sie ziemlich stark die Homogenität als Vor-
bedingung der Gemeinschaftsbildung betont haben. Ich habe mehrere 
Einwände gegen dieses Homogenitätskriterium. Das eine ist, dass man 
damit schwer arbeiten kann, weil Homogenität ein relativer Begriff ist. 
Aussagen darüber hängen von der Abstraktionshöhe ab. Man kann wirt-
schaftliche Homogenität, sprachliche oder völkische Homogenität for-
dern für die Gemeinschaftsbildung. Sicherlich spüren wir in Europa z.B. 
die kulturelle Vielfalt der verschiedenen europäischen Völker stark; an-
ders vielleicht ein ungebildeter Amerikaner: Für den bilden die Europäer 
(oder gar „the rest of the world") eine Masse! Ein rechtspolitischer Ein-
wand gegen das Homogenitätskriterium ist, dass dadurch die Tatsache 
der Identitätsbildung durch Abgrenzung nach außen betont wird. Letzt-
lich läuft es auf die Freund-Feind-Unterscheidung hinaus, die Sie zu Recht 
kritisiert haben. Mir scheint, und insofern würde ich Herrn von Bogdandy 
folgen und noch weiter gehen als er, dass Vergemeinschaftung nicht nur 
unter Differenz und Konflikt stattfinden kann, sondern dass Vergemein-
schaftung sogar unter Differenz und Konflikt stattfinden soll. Das ist ja 
das traditionelle Ideal des Pluralismus: So viel Einheit wie nötig, aber so 
wenig Einheit wie möglich! Vielleicht ist es sinnvoller, anstatt auf Homo-
genität auf die Abwesenheit von fixen Spaltungen einer Gesellschaft zu 
schauen. Damit ist Folgendes gemeint: Es ist ja so, dass jedes Indivi-
duum, jeder Einzelne zu verschiedenen Untergruppen einer Gesellschaft 
gehört und dementsprechend multiple Identitäten hat. Der Mensch un-
terliegt vielen Loyalitäten, die sich nicht gegenseitig konkurrieren, son-
dern die auch quer zueinander liegen und sich überlappen können. Al-
so kann meine Einstellung oder meine Handlungsweise in bestimmten 
Punkten ähnlich sein wie die Einstellung von anderen, meinetwegen fran-
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zösischen oder italienischen Frauen. In einer anderen Situation gehöre 
ich zur Gruppe der deutschen Staatsrechtslehrer und verhalte mich ent-
sprechend, und in wieder anderen Sachfragen entscheide ich vielleicht 
wie ein spanischer Katholik. Für Europa scheint mir wichtig zu sein, dass 
keine fixen Spaltungen bestehen dahingehend, dass Deutsche in ganz ver-
schiedenen Sachfragen, z.B. der Irak-Frage oder Abtreibung oder euro-
päischer Agrarpolitik in einer bestimmten Weise konform urteilen, weil 
sie Deutsche sind. Es müssen vielmehr wechselnde Zugehörigkeiten exis-
tieren. Das heißt, Voraussetzung für die Gemeinschaftsbildung ist nicht 
Homogenität in einem substantiellen Sinne, auch nicht subjektiv gewen-
det im Sinne von substantiellem Grundkonsens. Voraussetzung für die 
Integration ist vielmehr die Abwesenheit von festen Spaltungen, die alle 
Sachantworten determinieren, also die Abwesenheit von dem, was in der 
Politikwissenschaft als „versäulte" Gesellschaft bezeichnet wird. 

Horst Dreier: Es freut den Vertreter der Rechtsphilosophie, dass in 
einem Vortrag vor der Staatsrechtslehrervereinigung Namen bedeuten-
der Staatsphilosophen fallen und diese nicht nur genannt werden, son-
dern auch in der Sache präsent sind. Das gilt, glaube ich, vor allen Dingen 
für Immanuel Kant, während Aristoteles etwas zurückgetreten ist. Das be-
trifft natürlich im Wesentlichen das Kantsche Prinzip subjektiver Freiheit, 
den Gedanken der Autonomie und der Selbstbestimmung, aber auch, 
und das ist mein erster Punkt, die Unterscheidung von Legalität und Mo-
ralität. Ich glaube, weiten Teilen besonders des zweiten Referates könnte 
diese Unterscheidung zwischen Legalität und Moralität als Folie dienen. 
Diese Unterscheidung bezieht sich bekanntlich auf den Befolgungsmodus 
von normativen Vorschriften, und der Gedanke der Legalität sagt, dass es 
in einem Rechtsstaat nicht darauf ankommt, aus welchen Gründen sich 
jemand gesetzeskonform verhält und den Gesetzen folgt, sondern es 
muss reichen, dass er es tut. Das erklärt dann das schöne Zitat von dem 
„Volk von Teufeln", die zur Errichtung eines freiheitlichen Staates in der 
Lage sein müssten. Das heißt: Der Staat darf nicht in die Seele der Bürger 
hineinschauen, und diese Seele darf sogar tiefschwarz sein wie die eines 
Teufels. Ich glaube, dieser Gedanke erklärt auch den liberalen Grundzug, 
den ich bei beiden Referaten herausgehört habe. Allerdings habe ich eine 
erste Frage an Herrn von Bogdandy, der in These 22 ausdrücklich vom 
„Eigeninteresse" spricht, was ich für einen richtigen und wichtigen Ge-
danken halte, doch ergibt sich daraus die Frage: Müsste dieses Eigen-
interesse nicht zum einen ein bisschen spezifiziert werden, wenn man 
sich fragt, welche Eigeninteressen können wir eigentlich in einem Ver-
fassungsstaat legitimerweise akzeptieren, und zum zweiten: Müsste das 
Eigeninteresse nicht in Ihre These 19 einwandern? 
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Ein Problemkomplex wird aber durch Moralität und Legalitätsunter-
scheidung nicht gelöst, nämlich die Frage: Wie vermitteln wir eigentlich 
im konkreten Fall zwischen individueller Freiheit und staatlichem Ge-
setz? Wo wird die Grenze gezogen, wer legt die Schranken fest? Da hat 
Herr Korioth einen interessanten Gedanken formuliert, der mich beschäf-
tigt. In These 6 wird die Unterscheidung zwischen politischer und gesell-
schaftlicher Integration aufgenommen und fortgeführt. Und wenn ich es 
richtig verstehe, sagen Sie, Herr Korioth: Im Grunde genommen verhal-
ten sich beide Formen wie kommunizierende Röhren. Gesellschaftliche 
Pluralisierung, vielleicht sogar Parzellierung, kann Ihrer Auffassung nach 
offenbar neue Identitäts- und Integrationsñxnktionen entbinden, d.h. also 
die Pluralisierung - die zunehmende Pluralisierung ist die eine Röhre -
führt dazu, dass wir sozusagen bei der politischen Integration die Anfor-
derungen etwas absenken können. Das ist ein harmonisches und sehr po-
sitives Bild. Ich bin nicht ganz so positiv gestimmt in der Weise, dass ich 
mir vorstellen könnte, dass das ein tragfähiges Modell ist, weil der ent-
scheidende Punkt in Ihrer These 8 kommt. Da steht nämlich etwas über 
die Grenzziehung, die gleichwohl vorzunehmen ist, nämlich durch das 
demokratische Gesetz. Und da tauchen genau die Probleme wieder auf, 
die man mit dem Modell der kommunizierenden Röhren meiner Mei-
nung nach nicht los wird, nämlich, dass das die Freiheit einschränkende 
demokratische Gesetz wiederum ein Gesetz ist, das auf einer demokrati-
schen Mehrheitsentscheidung beruht. Anders würde es kein Gesetz wer-
den. Der Gedanke, dass Grundrechte prinzipiell Minderheitenrechte 
sind, hilft uns bei der konkreten Grenzziehung in den Fällen, die Sie hier 
angedeutet haben und die wir alle kennen, im übrigen auch nicht weiter. 

Schachtschneider: Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. 
Wenn Sie Kant wirklich ernst genommen hätten, Herr von Bogdandy, hät-
ten Sie Ihr Referat sehr kurz halten können; denn Kant definiert den Staat 
bekanntlich als die Vereinigung einer Menge von Menschen unter 
Rechtsgesetzen. Dafür kommt es nach einem wirklichen Rechtsgesetz 
der Natur nur auf eine Identität an: auf die als Mensch. Alles andere 
ist für die Staatsbildung nicht notwendig; denn die Menschen wirken auf-
einander ein und sind deswegen verpflichtet, sich in eine bürgerliche Ver-
fassung zu begeben, also in einen Staat. Die europäische Integration wirft 
ganz andere Fragen auf. Insofern möchte ich zunächst einmal die Un-
terscheidung Verfassung und Verfassungsgesetz in die Diskussion ein-
werfen. Die Verfassung, nämlich die Verfassung der Freiheit, Gleichheit, 
Brüderlichkeit, steht nicht zur politischen Entscheidung. Zur Verfas-
sung gehören die wesentlichen Menschenrechte. Jedes Verfassungsgesetz 
muss dieser Verfassung gerecht werden. Wenn man den Staat aufgeklärt 
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konzipiert, gibt es wenig Entfaltungsmöglichkeiten für Politik, weil die 
Verfassung die Politik weitgehend determiniert. Weiterhin hängt die Ent-
wicklung des Rechts von einem Ethos ab, nämlich dem Ethos der Frei-
heit. Es gibt eine Pflicht der Bürger, Herr von Bogdandy, nämlich die, sich 
mit der Freiheit zu identifizieren. Das meint nicht nur die äußere Freiheit, 
die Sie vielleicht im Blick haben, wenn die Staatsbildung die interessierten 
Bürger mit ihren eigenen Interessen zusammenführen soll. Nein, es gibt 
auch die innere Freiheit, die Sittlichkeit und die Pflicht zur Sittlichkeit, die 
allein die Chance gibt, dass die Gesetze wirklich Recht sind. Ich denke, 
Herr von Bogdandy, Sie wollten der europapolitischen Integration eine 
Barriere wegräumen, nämlich die Barriere der fehlenden Identität, des 
fehlenden Volkes. Das mag Ihnen gelingen, darauf kommt es jedoch 
überhaupt nicht an. Es kommt vielmehr darauf an, ob wir in der europäi-
schen Integration Demokratie und Rechtsstaat, die für mich eine Einheit 
sind, verteidigen können. Deren Notwendigkeit ist das Prinzip der klei-
nen Einheit. Wenn es gelingt, in Europa die kleine Einheit zu wahren, fö-
deralistisch, kommunalistisch, dann wahren wir die Chance eines freiheit-
lichen Europas. Europa kann sich institutionell weiterentwickeln, aber 
nicht über dieses Prinzip der kleinen Einheit hinaus. Im übrigen ist die 
weitere Europäisierung eine Frage, wie das Herr Isensee auch schon an-
gedeutet hat, der Verfahren. Wir brauchen nicht nur Maßnahmen der 
symbolischen Identität, wie die Europäische Grundrechtecharta, sondern 
in Achtung des Selbstbestimmungsrechtes der Völker den prozeduralen 
Weg der Volksabstimmung. Eine Bemerkung noch, wenn Sie erlauben: 
Eine deutsche Identität, die europäisiert sei, vermag ich nicht zu erken-
nen. Das ist wieder eine Parole, denke ich, die den Weg zum Staat Europa 
eben ebnen soll. Andere Aspekte muss ich mir leider aus Zeitgründen er-
sparen. 

Schefold: Die überreichen Referate zwingen mich dazu, mich auf einen 
kleinen ergänzenden Aspekt zu beschränken und daraus kurz drei Folge-
rungen abzuleiten. Herr Korioth hat in seinem Referat zutreffend und 
überzeugend daraufhingewiesen, dass die Einheit des Staates in der deut-
schen konstitutionellen Staatsrechtslehre nicht als selbstverständlich ge-
nommen worden sei und deswegen sich in der Weimarer Zeit als be-
sonderes Problem gestellt habe. Mir scheint in diesem Zusammenhang 
wichtig, neben Smend, den Sie ja ausgiebig zu Wort haben kommen las-
sen, kurz Hermann Heller zu erwähnen im Hinblick auf die Deutung des 
Staates als organisierte Wirkungseinheit und in seiner Funktion zur Her-
stellung eines über den Gegensätzen stehenden sozialen Machtfaktors. 
Man muss dann darauf hinweisen, dass diese Wirkungsweise des Staates 
in der Weimarer Republik gescheitert ist, und dass das Grundgesetz weit-
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gehend als Reaktion auf dieses Scheitern begriffen werden kann und 
sollte. Daraus ergeben sich drei Folgerungen: 1. Die Verpflichtung der öf-
fentlichen Gewalt, auf Herstellung der politischen Einheit hinzuwirken, 
ist zu unterstreichen, und insofern möchte ich zu beiden Referaten -
ohne das jetzt im Einzelnen ausführen zu können - in der Tendenz ge-
wisse Fragezeichen anbringen. 2. Die Herstellung einer politischen Ein-
heit, das hat Heller sehr deutlich gesagt, bedeutet in keiner Weise die Auf-
hebung von Sub-Identität. In beiden Referaten ist das überzeugend und 
eingehend für die Grundrechte und für die Konfessionen gesagt worden. 
Es ist speziell auch für die Klassenstrukturen, die Heller ¡a. in ihrer vollen 
Schärfe gesehen hat, aufgezeigt worden, aber ich möchte zusätzlich beto-
nen: Es gilt ganz besonders für die territorialen Untergliederungen: die 
Länder - insofern möchte ich Herrn Streinz zustimmen - und die Ge-
meinden. Und wenn wir diese differenzierte Verankerung des Menschen 
in verschiedenen politischen Identitäten anerkennen, dann, meine ich, 
wird vor diesem Hintergrund, 3., das Problem einer europäischen Iden-
tität entscheidend entschärft. Die europäische politische Identität kann 
durchaus existieren, neben anderen territorial bestimmten Identitäten. 
Ich meine auch, dass sich insofern schon aus dem geltenden Europarecht 
viel herleiten lässt, in Erweiterung dessen, was Herr von Bogdandy gesagt 
hat. Von daher kann die Herausforderung der europäischen Verfassung 
ernst genommen werden, und wir sollten sie ernst nehmen. 

Vorsitzende: Es beginnt nun der dritte und letzte Block von Diskus-
sionsbeiträgen, der schwergewichtig die europäische Identität betrifft. 

Nolte: Ich möchte die Thesen 12 und 20 von Herrn von Bogdandy zur 
Notwendigkeit einer europäischen Identitätsbildung nach außen aufgrei-
fen. Vielleicht sind wir da schon weiter als wir denken. Was bedeutet 
„nach außen" konkret? Zunächst einmal nach Osten: Nach Osten be-
haupten wir eine europäische Identität und setzen sie auch durch, und 
zwar bei den Beitrittsverhandlungen und beim Monitoring des Europa-
rats gegenüber den osteuropäischen Staaten. Nach Westen muss man zu-
erst an die USA denken. Diesbezüglich möchte ich nur einige Stichworte 
nennen, die auf unterschiedliche verfassungsrechtliche Identitätsvorstel-
lungen zwischen Europa und USA hindeuten. Denken Sie etwa an die 
Frage der Todesstrafe oder das Problem der Aufstachelung zum Rassen-
hass. Dahinter stecken jeweils unterschiedliche Vorstellungen in Hinblick 
auf Menschenwürde und Meinungsfreiheit. Ahnliches gilt aber auch für 
die Sozialstaatlichkeit und für das Konzept grundrechtlicher Schutz-
pflichten. Auch in Bezug auf Art und Ausmaß der gerichtlichen Kontrolle 
werden wir charakteristische Unterschiede feststellen. Im übrigen würde 



Europäische und nationale Identität: Integration durch Verfassungsrecht? 215 

ich gerne noch an eine Bemerkung von Herrn Isensee anknüpfen. Die 
stärkste Identitätszumutung, die mir je widerfahren ist, habe ich als zehn-
jähriger Schüler an einer amerikanischen Schule erlebt, und zwar als ich 
„the pledge of allegiance" also das feierliche Bekenntnis zu Flagge und 
Verfassung der USA, mitmachen durfte, sollte oder musste, so klar war 
das nicht. Hier hat Herr Isensee in der Tat Recht, wenn er sagt, dass die 
Zulässigkeit der Identitätszumutung in den USA trotz deren universalisti-
scher Grundhaltung in manchen Bereichen doch recht weit geht. Viel-
leicht ist es aber auch gerade ein Teil unserer europäischen Identität, dass 
Identitätszumutungen hier nicht so weit gehen dürfen. 

Kugelmann: Herr Korioth, Sie haben beschrieben, dass die personale 
Seite der Identität geprägt ist von der Staatsbürgerschaft. In der Bundes-
republik hat nun mit dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht eine Abkehr 
von stark kulturellen und auch ethnisch geprägten Vorbedingungen hin 
zur direkt verfassten politischen Staatsbürgerschaft stattgefunden. Hier 
scheint mir ein Anknüpfungspunkt zu liegen für die Unionsbürgerschaft. 
Denn das richtet den Blick meines Erachtens auf den zentralen Punkt des 
Wahlrechts. Das Wahlrecht als Ausbildung der Identität des Staatsbür-
gers, des Unionsbürgers, scheint mir ein zentraler Punkt zu sein, gerade 
vor dem Hintergrund einer demokratischen Komponente der Unions-
bürgerschaft. Deshalb meine Frage an beide Referenten: Ist hier eines der 
wichtigen Abgrenzungskriterien zwischen europäischer und nationaler 
Identität zu finden, nämlich Umfang und Gegenstand des Wahlrechts? Es 
geht doch darum, was der Einzelne wählen darf als Träger doppelter 
Identität, der Identität nämlich als Unionsbürger und als deutscher, fran-
zösischer, dänischer Bürger. Und wenn das so ist, sollten dann innerstaat-
liche Wahlrechte, z.B. das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag, eher 
ausgeweitet werden, um die nationale Identität zu stärken, sollte also Uni-
onsbürgern nicht nur kommunales Wählrecht zugestanden werden, son-
dern darüber hinaus auch Rechte auf Landes- oder Bundesebene? Oder 
sollte der Ausbau sozusagen auf der europäischen Seite erfolgen, also ein 
Mehr nicht an Wahlrecht, sondern ein Mehr an Gegenstand, was man 
wählen kann. Das Wahlrecht könnte doch zur Bildung oder auch Abgren-
zung der nationalen von der europäischen Identität wesentlich beitragen. 

Zuleeg: Ich möchte noch ganz kurz zu den Identitäten der Einzelnen 
sprechen. Ich bin völlig einverstanden mit Herrn von Bogdandy, wenn er 
darstellt, dass mitgliedstaatliche und gemeinschaftliche oder der Union 
angehörige Identitäten bestehen. Aber ich möchte darauf aufmerksam 
machen, dass viele andere Identitäten bestehen. Ich erinnere an Kunst 
und Kultur, an Sport, an Arbeit, an Freizeit, Umweltschutz und vieles an-
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deres mehr. Gewiss sind diese Identitäten geschützt durch die Grund-
rechte in Deutschland, aber nicht über die Grenzen hinaus. Das heißt 
also, wenn der Schutz für die Grundrechte auf europäischer Ebene ge-
währleistet ist, und das ist der Fall, dann ist auch eine grenzüberschrei-
tende Identität geschützt, und das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger 
Umstand. 

von Bogdandy: Zunächst bedanke ich mich bei allen Diskutanten für 
viele weiterführende Anregungen und insbesondere bei dem Vorstand für 
ein Thema, das mich ein dreiviertel Jahr mit Leidenschaft hat arbeiten 
lassen. Leider scheint ein Kollege nicht mich, sondern mir feindlichen 
Störfunk gehört zu haben. Angesichts einiger Missverständnisse will ich 
vor allem das Grundverständnis nochmals herausstreichen, das meinem 
Vortrag zugrunde liegt. Die Losung der Französischen Revolution lau-
tete: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Huxley gibt in Brave New World 
dem Weltstaat hingegen das Motto: Community, Identity, Stability. Das 
zeigt uns deutlich, welch' problematische Gehalte der Begriff der Identität 
trägt. Zugleich jedoch birgt dieser Begriff ein großes Potential, um wich-
tige Fragen der Staatslehre zu klären. Er gibt uns sogar einen neuen Zu-
gang. Dies ist vielleicht die Antwort auf Herrn Pitschas: Identität oder 
Integration oder Grundkonsens sind Kurzbezeichnungen für unterschied-
liche Theorien, mit denen Grundfragen von Staatslehre und Verfassungs-
recht bearbeitet werden können. Diese Grundfragen sind außerhalb von 
solchen Theorien nicht sinnvoll zu bearbeiten. Kurzum: Der Identitäts-
begriff hat ein beträchtliches erkenntnisstiftendes Potential durch seine 
interdisziplinären Anknüpfungspunkte, ist aber normativ problematisch, 
wie sich aus des Weltstaats Motto ergibt. 

Näher möchte ich insbesondere zu Herrn Kirchhof Stellung nehmen. 
Vorab sei dabei festgehalten, dass die Staatsrechtslehre insgesamt heute 
weit liberaler ist als in den siebziger Jahren. Ich habe mich in der Vor-
bereitung zu diesem Vortrag intensiv mit den staatsrechtlichen Debatten 
jener Jahre befasst. Insgesamt scheint mir, wie gerade auch die Diskus-
sionsbeiträge ergeben, heute breite Übereinstimmung zu bestehen, dass 
die Verfassung vom Bürger doch weit weniger an Identifikation abver-
langt als in den siebziger Jahren verbreitet angenommen wurde. Diese 
Entwicklung und Übereinstimmung sind wichtig. Auch die drei unter-
schiedlichen Positionen, die ich dargestellt habe, stimmen ungeachtet 
erheblicher theoretischer und terminologischer Divergenzen in vielen für 
Rechtsfragen letztlich maßgeblichen Punkten überein, was ebenfalls po-
sitiv zu bewerten ist. Aber es verbleiben deutliche inhaltliche Differenzen, 
und die sind so wertvoll wie die Übereinstimmung. Denn nur dank die-
ser Differenzen sind wir Staatsrechtslehrer in der Lage, die unterschied-
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liehen Auffassungen, die in der politischen Auseinandersetzung zirku-
lieren, rechtswissenschaftlich zu reformulieren und in der spezifischen 
juristischen Rationalität abzuarbeiten. 

Ich stimme Herrn Kirchhof zu, dass Freiheit ein Phänomen von Hoch-
kulturen ist. Sie ist undenkbar ohne die zivilisatorische Errungenschaft 
einer soliden Praxis von Rechtsförmigkeit der allermeisten Rechtsunter-
worfenen, eine Errungenschaft, die Nietzsche klassisch beschreibt in der 
Genealogie der Moral Doch während Nietzsche diese Errungenschaft 
ätzend kritisiert, stehen wir gemeinsam auf der Seite deijenigen, die diese 
Errungenschaft für unerlässlich betrachten. Gleichwohl verbleiben zwi-
schen uns erhebliche Unterschiede, was jeweils als erforderlich erachtet 
wird, damit ein Gemeinwesen funktioniert. Ich meine nicht, dass eine ge-
meinsame Sprache unabdingbar ist, und ebenso wenig, dass es grund-
sätzlich gleiche Überzeugungen hinsichtlich einer guten Lebensführung 
bedarf. Sie haben das Beispiel mit der Familie genannt. Ich selbst bin 
auch zum ersten Mal und glücklich und mit zwei Kindern verheiratet, 
also heutzutage schon fast ein Exot, aber ich sehe nicht, dass die Verfas-
sung mir nahe legt, es so zu machen. Die Verfassung schützt diese Ent-
scheidung, ist aber für andere Lebenspraxen offen und bewertet diese 
auch nicht. Einen weiteren Unterschied gibt es bei Art. 79 Abs. 3 GG, 
hier wende ich mich auch an Herrn Murswiek. Ich stelle nicht in Frage, 
dass Art. 79 Abs. 3 GG Anhaltspunkte für Ihre Konzeption bietet, aber 
man sollte ihn unter der Prämisse der Freiheit nicht bis zur Grenze sub-
stanzieller Identitätserwartung gegenüber erwachsenen Bürgern entwi-
ckeln. Lassen Sie mich mit diesem zentralen Punkt schließen. 

Korioth: Ich bedauere es sehr, dass die Diskussion zum Schluss etwas 
tinter Zeitdruck stand. Es wäre faszinierend gewesen, weitere Stunden 
Beiträge zu sammeln, um auf diese Weise zu sehen, welche vielfältigen 
Assoziationen auch im Kreise von Staatsrechtslehrern, also in diesem re-
lativ homogenen Kreis, wenn ich dieses Wort verwenden darf, die bei-
den Begriffe Integration und Identität auslösen können. Ich glaube, wir 
müssen versuchen, mit bestimmten Rastern an dieses Problem heranzu-
gehen, sonst verstricken wir uns schnell in Glaubensbekenntnissen, in 
Überzeugungen, die wir so haben können, aber nicht unbedingt so haben 
müssen. Wir müssen uns darüber klar werden: Verwenden wir die Be-
griffe Integration und Identität normativ oder empirisch? Wenn wir sie 
normativ verwenden wollen, welches Normativitätskriterium legen wir 
zu Grunde? Die Worte kommen in vielen Disziplinen vor, und es gibt 
dort verschiedene Maßstäbe der Normativität. Psychologie und Rechts-
wissenschaft können vielleicht die Spannweite der Normativität verdeut-
lichen, die sich dahinter verbirgt, aber beide Begriffe haben natürlich 
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auch empirische Verbindungen, Herr Schwabe hat mit Recht darauf hin-
gewiesen. Natürlich können wir überlegen, welche tatsächlichen Voraus-
setzungen sich verbinden mit dem, was wir gemeinhin gesellschaftliche 
Identität oder gesellschaftliche Integration nennen. Wir können weiter-
hin, um ein nächstes Koordinatensystem zu nennen, Identität als Grund-
lage der Integration verstehen. Wir können aber auch genau so gut In-
tegration als Weg zur Identität verstehen. Wir müssen versuchen, uns 
festzulegen, sonst kommen wir nicht weiter. Tun wir es nicht, verstricken 
wir uns schnell in Glaubensbekenntnisse mit spezifischen Normativitäts-
kriterien, die das Recht, die Rechtswissenschaft, worunter ich nicht nur 
dogmatische Rechtswissenschaft verstehen würde, zur Verfügung stellt. 

Und da, meine ich, sollte in der Tat der Ausgangspunkt zum Verständ-
nis der beiden Begriffe das Wort Freiheit sein. Nur - wenn man hier an-
setzt, beginnen erst die Verästelungen. Mir ist es wichtig, aber darü-
ber kann man sich sicher streiten, zwei Freiheitselemente zu unterschei-
den, nämlich die grundrechtliche Freiheit und die politische Freiheit, die 
Selbstbestimmung und die Mitbestimmung, oder, wie es Herr Isensee 
ausgedrückt hat, einmal die kosmopolitische Freiheit und einmal die auf 
einen staatlichen Verband, auf den Nationalstaat bezogene Freiheit im po-
litischen Bereich. Nur, auch wenn wir diese Weichenstellung gemacht ha-
ben, stehen wir vor weiteren Verästelungen. Wenn wir grundrechtliche 
Freiheit nehmen, wie verstehen wir sie? Ist grundrechtliche Freiheit mit 
inhaltlichen Erwartungen verbunden? Oder ist grundrechtliche Freiheit 
wie eine Hülse, die der einzelne Grundrechtsträger mit Inhalt zu füllen 
hat? Ich muss an dieser Stelle kapitulieren. Ich kann nicht zwingend an-
geben, welches Verständnis etwa der grundrechtlichen Freiheit das rich-
tige ist, ich halte beide für möglich. Und auch bei der politischen Freiheit 
gibt es natürlich wieder Verästelungsmöglichkeiten, bei denen wir zu 
überlegen haben, was plausibel und was weniger plausibel ist. Gibt es 
eine Verpflichtung des Staates, Identität und Integration herzustellen? 
Gibt es eine Staatsaufgabe Integration, die in irgendeiner Weise aus der 
Verfassung ableitbar ist, oder bleiben, aus der Sicht des Juristen, im po-
litischen Bereich Identität und Integration eine Hoffnung, die sich ver-
wirklicht, die sich möglicherweise eben aber auch nicht verwirklicht, 
ohne dass das Recht einen sehr grossen Einfluss darauf nehmen kann? 
Da liegen, glaube ich, die Schwierigkeiten des Themas. Ich möchte nicht 
durchgehend auf Homogenität setzen, und das möchte ich noch einmal 
klarstellen, auch gegen Frau Peters. Ich habe gerade versucht, Homoge-
nität nicht so stark zu betonen, sondern mit meiner Unterscheidung 
grundrechtlicher und politischer Freiheit das Problem zu entlasten, das 
Sie, Frau Peters, mit Recht angesprochen haben, nämlich, von welcher 
Homogenität im einzelnen man zu sprechen hat. Ich sehe in der Tat dann 
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allerdings die Schwierigkeit - den Einwand von Herrn Dreier nehme ich 
sehr ernst - , dass unter Umständen, wenn man zwei Freiheitsverständ-
nisse unterscheidet, sich die Frage nach möglicherweise kommunizieren-
den Röhren stellt, und die Frage, ob dieses Bild aufgeht, vor allen Dingen, 
ob das allgemeine Gesetz als Vermittlung dienen kann zwischen den bei-
den Begriffen von Freiheit. Ich bin mir da noch nicht so sicher; ich bin al-
lerdings nicht ganz so skeptisch wie Sie, Herr Dreier, dass möglicherweise 
die Verbindung durch das allgemeine Gesetz eine Auflösung in eine Rich-
tung bedeuten könnte. Das sind für mich Ausschnitte aus der Schwierig-
keit des Themas. Ich danke Ihnen sehr! 

Vorsitzende: Vielen Dank. Ihnen, verehrte Kolleginnen und Kollegen, 
danke ich vielmals für die zahlreichen Impulse, die Sie uns in der Diskus-
sion gegeben haben. Und der grosse Dank, der den beiden Referenten für 
ihre bleibende Leistung gebührt, ist zum Teil bereits in den Diskussions-
beiträgen zum Ausdruck gekommen. Ich hoffe, dass Sie individuell noch 
heute Abend und morgen die Gelegenheit benutzen, den Referenten ge-
bührend zu danken, und bin leider aus Zeitgründen gezwungen, hier ab-
zuschließen. 


